
Für eine wirksame und damit den Eintritt der Zustimmungsfiktion hindernde Ver-
längerung der Zweimonatsfrist nach § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. bedarf es 
einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Entscheidung der Genehmi-
gungsbehörde. Mit der gesetzlichen Wendung „fachliche Beurteilung wegen des 
Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen nicht möglich“ ist ein Ausnahmefall um-
schrieben, für dessen Annahme besondere Umstände vorliegen müssen. Diese 
sind von der Luftfahrtbehörde hinreichend konkret darzulegen, damit die Geneh-
migungsbehörde und gegebenenfalls nachfolgend das Gericht auf einer tragfähi-
gen Grundlage beurteilen können, ob sie im konkreten Einzelfall eine Fristverlän-
gerung rechtfertigen.  
 
Es obliegt allein der Genehmigungsbehörde, bei Vorliegen der tatbestandlichen 
Voraussetzungen nach § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. über die Verlängerung 
der Zustimmungsfrist unter Abwägung zwischen dem Beschleunigungsinteresse 
der Antragstellerin einerseits und der sorgfältigen Prüfung der Luftsicher-
heitsbelange andererseits, zu entscheiden. 
 
Diese Entscheidung ist nicht formgebunden, bedarf aber nach Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Zustimmungsfiktion einer hinreichenden und eindeutigen Doku-
mentation. Ein form- und fristgerechter Verlängerungsantrag der Luftfahrtbehörde 
genügt für sich genommen nicht. Denn dann bliebe vollständig und dauerhaft und 
für alle Betroffenen – insbesondere für die Antragstellerin und die Luftfahrtbehör-
de – in der Schwebe, ob die Frist verlängert oder die Fiktion bereits eingetreten 
ist. 
 
Eine infolge Fristablaufs eingetretene Zustimmungsfiktion nach § 12 Abs. 2 Satz 
2 LuftVG a. F. kann von der Luftfahrtbehörde grundsätzlich nicht autonom aufge-
hoben werden. 
 
Mit dem unbenannten öffentlichen Belang der Landesverteidigung im Sinne von § 
35 Abs. 3 BauGB sind jedenfalls für den Bereich des Luftverkehrs inhaltlich keine 
weitergehenden Anforderungen verbunden als mit dem Tatbestandsmerkmal der 
Gefährdung des Luftverkehrs im Sinne der §§ 12, 14 und 29 LuftVG. 
 
Es bleibt offen, ob ein fortbestehendes Nutzungsrecht von NATO-Gaststreitkräf-
ten für militärische Liegenschaften in Deutschland im Sinne des Art. 21b 
NATOTrStatVtrG der Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
für Windenergieanlagen eigenständig nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG entgegen-
stehen kann oder ob es im Rahmen der verteidigungspolitischen Belange des § 
35 Abs. 3 BauGB zutreffend angesiedelt ist. 
 
Die luftrechtliche Zustimmung nach §§ 12, 14 LuftVG ist (nur) dann zu versagen, 
wenn nach §§ 14 Abs. 1, 29 Abs. 1 Satz 1 LuftVG eine konkrete Gefahr für die 
Sicherheit des Luftverkehrs vorliegt. Das ist der Fall, wenn in dem zu beurteilen-
den konkreten Einzelfall in überschaubarer Zukunft mit einem Schadenseintritt 
hinreichend wahrscheinlich gerechnet werden muss oder eine vorhandene Ge-
fahr konkret verstärkt wird. Die bloße Möglichkeit eines schädigenden Ereignis-
ses aufgrund eines hypothetischen Sachverhalts genügt hingegen nicht. 
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Zu der durch den Zustimmungsvorbehalt nach § 14 LuftVG geschützten Sicher-
heit der Luftfahrt gehört schon nach dem umfassenden, nicht nach dem Nut-
zungszweck differenzierenden Wortlaut der Norm der militärische, im Bundes-
gebiet grundsätzlich gemäß Art. 87a Abs. 1 GG von der Bundeswehr wahrge-
nommene Luftverkehr, und zwar auch und insbesondere, soweit dadurch der 
Luftraum, etwa durch Tiefflüge, besonders in Anspruch genommen wird. Dem 
steht die Inanspruchnahme durch verbündete (NATO-)Streitkräfte aus verteidi-
gungspolitischen Gründen, insbesondere im Übungsfall, unter bestimmten Be-
dingungen gleich, wie sich nicht zuletzt aus Art. 46 NTS-ZA ergibt.  
 
Der Bundeswehr kommt bei der Entscheidung, was zur Erfüllung ihrer hoheitli-
chen Verteidigungsaufgaben zwingend notwendig ist, ein verteidigungspolitischer 
Beurteilungsspielraum zu. Es ist deshalb den militärischen Überlegungen zu 
überlassen, wann und in welchem Umfang ein Tiefflugbetrieb im Einzelfall nach 
Maßgabe der konkreten Verhältnisse durchgeführt wird. 
  
Der der Bundeswehr eingeräumte verteidigungspolitische Beurteilungsspielraum 
ist vor dem Hintergrund der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG nicht 
unbeschränkt. Die gerichtliche Kontrolle beschränkt sich allerdings darauf, ob die 
zuständige Stelle der Bundeswehr von einem zutreffenden Sachverhalt ausge-
gangen ist, sich von sachgerechten Erwägungen hat leiten lassen und ob sie die 
zivilen Interessen einschließlich der Lärmschutzinteressen in die gebotene Abwä-
gung eingestellt und nicht unverhältnismäßig zurückgesetzt hat. 
 
In diesem Zusammenhang sind auch die Wertungen des § 2 Satz 1 EEG – wenn 
auch mit den Einschränkungen nach § 2 Satz 3 EEG – zu berücksichtigen. Der 
Regelung ist damit eine Bewertung des potenziellen Interessengeflechts als 
gleichrangig zu entnehmen, nicht aber eine Reduzierung des überragenden öf-
fentlichen Interesses an der Nutzung erneuerbarer Energien auf eine generelle 
Nachrangigkeit gegenüber verteidigungspolitischen Interessen.  
 
Der verteidigungspolitische Beurteilungsspielraum erstreckt sich auch darauf, 
dass es der Bundeswehr obliegt, das Gefährdungspotenzial einer Windenergie-
anlage im Korridor einer Tiefflugübungsstrecke zu beurteilen. Einschätzungen 
und Wertungen, die die zuständige Behörde im Rahmen des ihr eröffneten Beur-
teilungsspielraums vornimmt, sind auch einem Sachverständigengutachten 
grundsätzlich nicht zugänglich. Soweit die Gefahrenanalyse prognostische Ein-
schätzungen umfasst, erstreckt sich die gerichtliche Kontrolle darauf, ob die 
Prognose auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Maßstäbe methodengerecht 
erstellt wurde. Die Prognose ist fehlerhaft, wenn sie auf willkürlichen Annahmen 
oder offensichtlichen Unsicherheiten beruht, in sich widersprüchlich oder aus 
sonstigen Gründen nicht nachvollziehbar ist. 
 
Es besteht eine Vermutung dahingehend, dass ein einem Truppenübungsplatz 
(hier: dem Truppenübungsplatz Senne) zugeordneter beschränkter Luftraum 
(hier: ED-R 112/A) nach seinem Einrichtungszweck so bemessen ist, dass er die 
befriedigende Erfüllung der Funktionen des Truppenübungsplatzes einschließlich 
des dort stattfindenden Übungs- und Manöverbetriebs hinreichend effektiv absi-
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chert. Für eine Gefährdung auch außerhalb der Grenzen eines solchen Luft-
raums bzw. eines solchen Truppenübungsplatzes bedarf es weiterer - hier feh-
lender bzw. nicht feststellbarer - Umstände. 
 
Zu dem Einrichtungszweck eines Luftbeschränkungsgebiets gehört es, den mit 
dem Truppenübungsplatz in Verbindung stehenden Flugverkehr abzusichern und 
entsprechende Gefahren zu vermeiden. Solche Gefahren können auch bauliche 
Anlagen hervorrufen, die in Höhen hineinragen, in denen solcher Flugverkehr 
nach allgemeinen oder besonderen Regeln stattfinden darf. Dies indiziert zumin-
dest dann eine Gefährdung des militärischen Flugverkehrs durch Windenergiean-
lagen heute üblicher Bauhöhen, wenn dieser Luftraum tatsächlich mit einer ge-
wissen Regelmäßigkeit zur Durchführung von Tiefflügen genutzt wird.   
 
Es ist zumindest zweifelhaft, dass der Plansatz 10.2-13 des Entwurfs des Lan-
desentwicklungsplans NRW zulässige und verbindliche Ziele der Raumordnung 
enthält. 
 
 
GG Art. 87a 
NTS-ZA Art. 46, 53 Abs. 6 
NATOTrStatVtrG Art. 21b 
BImSchG § 6 
BauGB § 35 Abs. 3 
LuftVG §§ 12, 14, 29, 31 
EEG § 2 
 
OVG NRW, Urteil vom 16.2.2024 - 22 D 150/22.AK -. 
 
 
Die Klägerin begehrte ursprünglich die Erteilung immissionsschutzrechtlicher Ge-
nehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von 13 Windenergieanlagen im 
Umkreis des den britischen Streitkräften überlassenen Truppenübungsplatzes 
„Senne“, davon sechs innerhalb des Luftbeschränkungsbereichs ED-R 112/A, der 
über dem Truppenübungsplatz eingerichtet ist und über dessen östliche Grenzen 
ca. 2 km hinausgeht. Die im Genehmigungsverfahren beteiligte Bundeswehr (Bei-
geladene zu 1.) wandte nach einer ursprünglich positiven Stellungnahme nach 
Rücksprache mit dem britischen Strategic Command ein, dass sich die vorgese-
henen Standorte innerhalb von insbesondere für Militärhubschrauber wichtigen 
Flugbeschränkungsgebieten und innerhalb eines zwingenden Ausflugkorridors 
von Militärflugzeugen befänden. Damit bestehe ein nicht hinnehmbares Risiko für 
die Sicherheit des (militärischen) Luftverkehrs. Die hierfür als Luftaufsichtsbehör-
de in NRW zuständige Bezirksregierung Münster (Beigeladene zu 2.) verweigerte 
daraufhin die für die Genehmigungserteilung notwendige Zustimmung. Gegen die 
hierauf gestützte Ablehnungsentscheidung des zuständigen Kreises wandte die 
Klägerin vor allem ein, die Verweigerung der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung 
sei nicht fristgerecht erfolgt, so dass die Genehmigung als (fiktiv) erteilt zu gelten 
habe. Eine relevante Nutzung des Truppenübungsplatzes für die als gefährdet 
angesehenen Flugmanöver gebe es seit langem nicht mehr, sie sei jedenfalls 
nicht genehmigt und deshalb rechtswidrig. Kurz vor der mündlichen Verhandlung 
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hat die Klägerin ihre Klage darauf beschränkt, den Beklagten zur Neubeschei-
dung ihres Genehmigungsantrags unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts zu verpflichten. Dieser Antrag hatte überwiegend Erfolg. 
 

Aus den Gründen: 

 

Die zulässige Klage ist mit dem in der mündlichen Verhandlung noch aufrecht 

erhaltenen Bescheidungsantrag nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang 

begründet.  

 

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Neubescheidung ihres Genehmigungsan-

trags vom 18.12.2020 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts, so-

weit dieser die nicht im Bereich des ED-R 112/A gelegenen Windenergieanlagen 

WEA 03 – 09 umfasst. Im Übrigen, d. h. hinsichtlich der Windenergieanlagen 

WEA 01, 02 und 10 – 13, ist die Klage hingegen unbegründet. 

 

Der Ablehnungsbescheid vom 5.10.2022 ist nicht bereits deshalb rechtswidrig, 

weil er nicht vor Durchführung einer UVP bzw. einer Öffentlichkeitsbeteiligung 

hätte ergehen dürfen (dazu I.). Die vom Beklagten im Ablehnungsbescheid ange-

führten Gründe tragen die Ablehnung des Genehmigungsantrags nur hinsichtlich 

derjenigen Windenergieanlagen, deren geplanter Standort sich innerhalb des ED-

R 112/A befindet, nicht aber für die außerhalb dieses Luftraums beantragten. In-

soweit stehen dem Vorhaben weder eine von dem zu 2. beigeladenen Land - ver-

treten durch die Bezirksregierung Münster als zuständige Luftfahrtbehörde (im 

Folgenden: Bezirksregierung) - verweigerte Zustimmung nach §§ 12, 14 LuftVG 

(dazu II.) noch der verteidigungspolitische Belang des § 35 Abs. 3 BauGB oder 

ein etwaig hiervon zu trennendes, durch Art. 21b NATOTrStatVtrG anerkanntes 

fortbestehendes Nutzungsrecht der britischen Streitkräfte (dazu III.) entgegen. 

Hiervon ist nur für die übrigen Anlagen auszugehen (dazu IV.). Nach den Erklä-

rungen der Klägerin im gerichtlichen Verfahren ist ihr einheitlich beantragtes Vor-

haben auch entsprechend teilbar (dazu V.). Mit Blick auf die WEA 03 – 09 be-

stehen keine offensichtlichen sonstigen Genehmigungshindernisse (dazu VI.)  
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I. Der von der Klägerin geltend gemachte Verfahrensfehler, eine vor Bescheider-

lass auch bei feststehender (ablehnender) Entscheidungsreife aus anderen Grün-

den obligatorische UVP mit Öffentlichkeitsbeteiligung sei hier unterblieben, liegt 

nicht vor. Dieser Einwand greift jedenfalls dann nicht durch, wenn die Genehmi-

gungsbehörde die Erteilung der Genehmigung wegen einer nicht umweltbezoge-

nen Genehmigungsvoraussetzung abgelehnt hat, wie es hier der Fall ist. Der Be-

klagte hat seine Entscheidung allein auf die aus seiner Sicht vorliegende Verwei-

gerung der nach §§ 12, 14 LuftVG erforderlichen Zustimmung der Bezirksregie-

rung und entgegenstehende verteidigungspolitische Belange gestützt. Jedenfalls 

in einem solchen Fall ist nicht ersichtlich, welchen Nachteil die Klägerin durch 

den Verzicht auf kostenintensive Maßnahmen vor der Ablehnungsentscheidung 

haben könnte. Vielmehr hat der Beklagte zutreffend auf § 20 Abs. 2 Satz 1 der 9. 

BImSchV verwiesen, wonach der Antrag abzulehnen ist, sobald die Prüfung er-

gibt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nicht vorliegen und ihre Erfüllung 

nicht durch Nebenbestimmungen sichergestellt werden kann (Hervorhebung nur 

hier). Eine solche Entscheidungsreife lag am 5.10.2022 vor – wovon im Übrigen 

auch die Klägerin ausweislich der bereits am 29.8.2022 in Form der Untätigkeits-

klage erhobenen Verpflichtungsklage ausgegangen ist.  

 

An diesem Befund hätten wegen der Eigenart der angeführten Ablehnungsgrün-

de auch weder eine UVP noch eine Öffentlichkeitsbeteiligung etwas ändern kön-

nen. Ob dies anders zu beurteilen wäre, wenn die Ablehnung allein wegen einer 

umweltbezogenen Vorschrift erfolgt wäre, die im Rahmen einer UVP einer nähe-

ren Untersuchung mit einem potenziell ergebnisrelevanten Erkenntnisgewinn un-

terzogen worden wäre, 

 

so offenbar VG Minden, Urteil vom 6.3.2015 - 11 
K 1268/13 -, juris Rn. 41 ff., 

 

mag hier dahinstehen.  

 

II. Die Klägerin macht zu Recht geltend, dass die erforderliche luftrechtliche Zu-

stimmung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG als erteilt gilt, weil eine Zustim-

mungsversagung durch die Bezirksregierung innerhalb der Zweimonatsfrist nicht 
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vorlag und der Beklagte diese Frist nicht wirksam bis zum 30.9.2021 verlängert 

hat, weshalb der unter dem 29.9.2021 erfolgten Versagung der luftrechtlichen 

Zustimmung insoweit keine rechtlich erhebliche Bedeutung zukommt. Gleiches 

gilt für die am 12.1.2024 erfolgte Aufhebung der Zustimmungsfiktion und (erneu-

te) Verweigerung der Zustimmung. Diese ist erst recht nicht fristgerecht erfolgt 

und könnte jedenfalls nicht auf den maßgeblichen Zeitpunkt des Bescheiderlas-

ses zurückwirken.  

 

Zwischen den Beteiligten steht nicht in Streit, dass das Bauvorhaben der Klägerin 

der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung nach § 14 LuftVG bedarf. Nach § 14 Abs. 

1 LuftVG in der hier maßgeblichen, zum Zeitpunkt des Beteiligungsverfahrens 

geltenden Fassung (LuftVG a. F.) darf außerhalb des Bauschutzbereichs die für 

die Erteilung einer Baugenehmigung zuständige Behörde (im Folgenden: Ge-

nehmigungsbehörde) - dies ist hier wegen der in § 13 BImSchG angeordneten 

Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der Be-

klagte - die Errichtung von Bauwerken, die eine Höhe von 100 m über der Erd-

oberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmi-

gen; § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 4 LuftVG a. F. gilt entsprechend. Die Ent-

scheidung über die Zustimmung nach § 14 LuftVG trifft die zuständige Luftfahrt-

behörde gemäß § 31 Abs. 3, Abs. 2 Nr. 9 LuftVG aufgrund einer gutachterlichen 

Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, d. h. der DFS. Wird die Zustim-

mung nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmi-

gungsbehörde verweigert, gilt sie gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG a. F. als er-

teilt. Diese Frist kann nach Satz 3 der Vorschrift von der Genehmigungsbehörde 

im Benehmen mit dem BAF verlängert werden, wenn die fachliche Beurteilung in-

nerhalb der Zweimonatsfrist wegen des Ausmaßes der erforderlichen Prüfungen 

nicht möglich ist.  

 

Für eine wirksame und damit den Eintritt der Zustimmungsfiktion hindernde Ver-

längerung der Zweimonatsfrist bedarf es einer den gesetzlichen Anforderungen 

genügenden Entscheidung durch den Beklagten. Der Gesetzgeber hat der zu-

ständigen Luftfahrtbehörde keine voraussetzungslose Verlängerungsoption ein-
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geräumt (anders etwa als bei § 139 Abs. 3 VwGO). Dies gilt auch nach der Neu-

fassung unverändert. Angesichts dessen ist davon auszugehen, dass er die den 

Luftfahrtbehörden nach § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG a. F. zur Verfügung stehende 

Zeit von zwei Monaten im Regelfall als ausreichend für eine fachliche Prüfung an-

sieht. Dies gilt im Rahmen eines durch vergleichsweise kurze Stellungnahme- 

(vgl. § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG, § 11 der 9. BImSchV: ein Monat) bzw. Ent-

scheidungsfristen (vgl. § 10 Abs. 6a BImSchG: sieben Monate im förmlichen, drei 

Monate im vereinfachten Verfahren) geprägten immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahrens umso mehr, als die Luftfahrtbehörden nicht abschließend 

über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens entscheiden, sondern bei ihrer 

Prüfung darauf beschränkt sind, ob durch das jeweilige Bauvorhaben eine kon-

krete Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder die Allgemeinheit begründet 

oder eine vorhandene konkrete Gefahr verstärkt wird, vgl. §§ 12 Abs. 4, 29 

Abs. 1 Satz 1 LuftVG a. F. Der Gesetzgeber konnte und kann ohne weiteres da-

von ausgehen, dass die Luftfahrtbehörden mit den luftverkehrsrechtlichen Rege-

lungen vertraut sind und mithin regelmäßig unschwer beurteilen können, ob das 

beabsichtigte Vorhaben hiermit vereinbar ist. 

 

Mit der gesetzlichen Wendung „fachliche Beurteilung wegen des Ausmaßes der 

erforderlichen Prüfungen nicht möglich“ ist demnach ein Ausnahmefall umschrie-

ben, für dessen Annahme besondere Umstände vorliegen müssen. Diese sind 

von der zuständigen Luftfahrtbehörde hinreichend konkret darzulegen,  

 

vgl. Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12 
Rn. 60 (Stand der Kommentierung: Januar 2021), 

 

damit die Genehmigungsbehörde und gegebenenfalls nachfolgend das Ge-

richt auf einer tragfähigen Grundlage beurteilen können, ob sie im konkreten Ein-

zelfall eine Fristverlängerung rechtfertigen. Die Neuregelung des § 12 Abs. 2 

LuftVG in der Fassung des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409) hat eine 

solche Begründungspflicht nunmehr ausdrücklich bestätigt (§ 12 Abs. 2 Satz 6 

LuftVG n. F.). Diese Maßstäbe gelten angesichts des eindeutigen Wortlauts des 

§ 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. auch dann, wenn die begehrte Fristverlängerung 
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nicht geeignet ist, die Bearbeitung des Genehmigungsantrags durch die Geneh-

migungsbehörde insgesamt zu verzögern. Es handelt sich dabei allein um einen 

Gesichtspunkt, der im Rahmen der nachgelagerten Abwägung zwischen dem 

Beschleunigungsinteresse einerseits, 

 

vgl. hierzu BT-Plenarprotokoll 8/230, S. 18688; 
Weiss, NVwZ 2013, 14, 16, 

 

und der sorgfältigen Prüfung der Luftsicherheitsbelange andererseits, 

 

vgl. Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12 
Rn. 60 (Stand der Kommentierung: Januar 2021), 

 

eine (gegebenenfalls ausschlaggebende) Bedeutung erlangen könnte, das Er-

fordernis einer tragfähigen Begründung der objektiven Unmöglichkeit einer Ent-

scheidung innerhalb der Regelfrist gerade „wegen des Ausmaßes der erforder-

lichen Prüfungen“ indes nicht zu ersetzen vermag. 

  

Verfahrensrechtliche Vorgaben im Verhältnis zwischen der Genehmigungsbehör-

de und der nach § 14 LuftVG a. F. zuständigen Luftfahrtbehörde enthält das Luft-

verkehrsgesetz in der hier maßgeblichen Fassung weder für die Einholung der 

Zustimmung selbst noch für die Verlängerung der Zustimmungsfrist. Daher gelten 

insoweit die allgemeinen (verwaltungsverfahrensrechtlichen) Grundsätze für in-

terbehördliche Beteiligungsverfahren.  

 

Vgl. Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12 
Rn. 49 (Stand der Kommentierung: Januar 2021). 

 

Ebenso wie die Zustimmung selbst,  

 

vgl. hierzu OVG NRW, Urteil vom 
9.4.2014 - 8 A 430/12 -, DVBl. 2015, 915 = juris 
Rn. 76 f., m. w. N., 
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ist die Entscheidung über einen Fristverlängerungsantrag nach § 12 Abs. 2 

Satz 3 LuftVG a. F. ein reines Verwaltungsinternum und ergeht in rechtlich ge-

bundener Form. Der auf eine Ermessensentscheidung deutende Begriff „kann“ 

kennzeichnet lediglich die Einräumung einer entsprechenden Ermächtigung 

(„Kompetenz-Kann“). Daher sind sowohl die Zustimmungsversagung als auch die 

Entscheidung der Genehmigungsbehörde, die Zustimmungsfrist zu verlängern, 

im Rahmen einer Verpflichtungsklage auf Genehmigung des Bauvorhabens oder 

auf Neubescheidung inzident und grundsätzlich in vollem Umfang auf ihre Recht-

mäßigkeit zu überprüfen. 

 

Vgl. Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12 
Rn. 61 (Stand der Kommentierung: Januar 2021).  

 

1. Die Frist des § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG a. F. ist hier durch das Schreiben des 

Beklagten vom 26.5.2021 in Gang gesetzt worden und endete damit am 

26.7.2021. Innerhalb dieser Frist hat die Bezirksregierung keine Entscheidung 

getroffen, insbesondere nicht die Zustimmung verweigert. Die der angefochtenen 

Entscheidung zugrundeliegende Zustimmungsversagung datiert vielmehr vom 

29.9.2021; eine vorangegangene E-Mail gleichen Inhalts vom 28.9.2021. Diese 

ging indes ins Leere, weil mangels wirksamer Verlängerung der Stellungnahme-

frist die von § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG a. F. vorgesehene Zustimmungsfiktion am 

21.8.2021 – die Rechtmäßigkeit der ersten Verlängerung bis zum 20.8.2021 un-

terstellt – eingetreten ist, spätestens aber am 20.9.2021. Sie ist auch weder 

durch die Versagungsentscheidung noch durch das Schreiben vom 12.1.2024 

wirksam aufgehoben und durch eine wirksame, insbesondere fristgerechte Zu-

stimmungsverweigerung ersetzt worden. 

 

2. Dabei kann letztlich dahinstehen, ob die erste, am 7.7.2021 von der Bezirks-

regierung beantragte Fristverlängerung vom Beklagten wirksam bis zum 

20.8.2021 verlängert worden ist.  

 

Insofern ist allerdings bereits zumindest zweifelhaft, ob der Beklagte den wirksam 

gestellten Antrag überhaupt beschieden hat. Zwar spricht ausgehend von der 
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Nichtförmlichkeit dieses Zwischenverfahrens Überwiegendes dafür, dass die Ent-

scheidung über diesen Antrag (auch) telefonisch bekannt gegeben werden kann. 

Dies ist allerdings in einem solchen Fall zumindest aktenkundig zu machen. 

 

Vgl. zu § 124a Abs. 3 Satz 3 VwGO Seibert, in: 
Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, § 124a 
Rn. 55, und zu § 139 Abs. 3 Satz 3 Neumann/ 
Korbmacher, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 
2018, § 139 Rn. 71 und 73, jeweils m. w. N. 

 

Aus den Akten des Beklagten ergibt sich insoweit jedoch lediglich, dass das BAF 

mit E-Mail vom 8.7.2021 gegenüber dem Beklagten seine Zustimmung erteilte, 

die Bearbeitungsfrist bis zum 20.8.2021 zu verlängern. Die Bezirksregierung er-

hielt diese E-Mail „in cc“. Handschriftlich und mit Paraphe sowie dem Datum „8/7“ 

versehen findet sich (nur) in den dortigen Verwaltungsvorgängen dann der Ver-

merk: „Nach Rücksprache mit Frau H ist damit die Fristverlängerung gewährt.“ 

Daraus folgt eher, dass der Beklagte gerade keine Entscheidung – insbesondere 

nicht die allein ihm obliegende Abwägung zwischen dem Beschleunigungs-

interesse einerseits und der sorgfältigen Prüfung der Luftsicherheitsbelange an-

dererseits – getroffen hat. Dazu passt, dass sich in den Verwaltungsvorgängen 

des Beklagten hierzu nicht einmal ein Vermerk findet, was allgemein, jedenfalls 

aber wegen der aus Gründen der Beschleunigung und Rechtsklarheit statuierten 

Fiktionswirkung als Minimum zu verlangen ist. Nach Sinn und Zweck der Vor-

schrift dürfte zudem zumindest eine die gerichtliche Überprüfbarkeit ermög-

lichende Form der Dokumentation durch die Genehmigungsbehörde zwingende 

Rechtmäßigkeitsvoraussetzung sein. 

  

Entgegen der vom Beklagten im gerichtlichen Verfahren vertretenen Auffassung 

kann diese dem Beklagten obliegende Entscheidung auch nicht durch einen frist- 

und formgerechten Antrag der Bezirksregierung gewissermaßen ersetzt werden. 

Zwar könnte es nach dem Wortlaut jedenfalls der hier maßgeblichen Fassung 

des Luftverkehrsgesetzes nicht als zwingend erforderlich angesehen werden, 

dass der während des Fristlaufs gestellte Verlängerungsantrag noch vor Ablauf 

der Frist beschieden wird, um den Eintritt der Zustimmungsfiktion zu verhindern. 
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Anders als etwa § 42a Abs. 2 Satz 4 VwVfG (NRW), wonach die - nicht antrags-

gebundene - Fristverlängerung rechtzeitig, d. h. vor Ablauf der Entscheidungsfrist 

nach § 42a Abs. 1 Satz 1 VwVfG (NRW), mitgeteilt werden muss, 

 

vgl. hierzu U. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, 
VwVfG, 10. Auflage 2023, § 42a Rn. 85, 
m. w. N., 

 

enthielt § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. diesbezüglich keine Vorgaben, weshalb 

auf die allgemeinen Grundsätze im Zusammenhang mit antragsgebundenen 

Fristverlängerungen zurückzugreifen sein könnte. Insoweit ist anerkannt, dass 

eine (gesetzliche) Frist auch nach deren Ablauf wirksam verlängert werden kann, 

sofern dies bis zum Ablauf des letzten Tages der Frist beantragt worden ist.  

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 25.2.1993 - 2 BvR 
1066/91 -, juris Rn. 6; BVerwG, Urteil vom 
17.12.1959 - VI C 70.58 -, BVerwGE 10, 75 (76 
f.), und Beschluss vom 31.5.1990 - 3 C 20.88 -, 
BayVBl. 1991, 93 = juris Rn. 12, jeweils zur Ver-
längerung der Revisionsbegründungsfrist, sowie 
Urteil vom 25.8.2005 - 7 C 25.04 -, BVerwGE 
124, 156 = juris Rn. 15, zur Fristverlängerung 
nach § 18 Abs. 3 BImSchG; BGH, Beschluss 
vom 18.3.1982 - GSZ 1/81 -, BGHZ 83, 217 = 
juris Rn. 5 ff., zur Verlängerung der Rechtsmit-
telbegründungsfristen nach der ZPO; BFH, Be-
schluss vom 7.5.2001 - III B 10.01 -, juris Rn. 21, 
zur Verlängerung richterlicher Fristen; Hoppe, in: 
Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 57 Rn. 8. 

 

Dies beruht maßgeblich auf der Erwägung, dass dem Antragsteller keine Verzö-

gerungen zur Last gelegt werden dürfen, die ihre Ursache im Verantwortungs-

bereich der Behörde haben und seiner Einflussnahme entzogen sind.  

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 25.8.2005 - 7 C 25.04 -, 
BVerwGE 124, 156 = juris Rn. 15. 

 

Allerdings ist nach der Intention der Fiktion zumindest zweifelhaft, ob dieser 

Rechtsgedanke tatsächlich tragfähig ist. Denn sie dient gerade dem Zweck, für 

alle Beteiligten rasch für Rechtssicherheit und -klarheit im Verfahren zu sorgen. 
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Dies spräche eher dafür, dass auch die Verlängerungsentscheidung noch inner-

halb der Frist getroffen werden müsste. Diese Auffassung dürfte auch der Neure-

gelung des § 12 Abs. 2 LuftVG zugrunde liegen, die nunmehr in Satz 6 in Bestäti-

gung der vorstehenden Erwägungen zu den Bedürfnissen der Rechtsklarheit von 

der Luftfahrtbehörde ausdrücklich eine „rechtzeitige“ Mitteilung verlangt. 

 

Jedenfalls kann dies aber nicht bedeuten, dass es überhaupt keiner Entschei-

dung der Genehmigungsbehörde (mehr) bedürfte. Denn dann bliebe vollständig 

und dauerhaft und für alle Betroffenen – insbesondere für die Antragstellerin und 

die Luftfahrtbehörde – in der Schwebe, ob die Stellungnahmefrist verlängert oder 

die Fiktion bereits eingetreten ist. Zudem obliegt dem Beklagten nicht nur die Ent-

scheidung über das Ob einer Fristverlängerung, sondern auch und gerade über 

deren Dauer. Dies wiederum lässt sich weder ohne noch durch eine nur konklu-

dente Erklärung leisten. 

  

Unbeschadet dessen ist darüber hinaus fraglich, ob zum Zeitpunkt einer hier un-

terstellten Entscheidung um den 8.7.2021 herum die materiellen Verlängerungs-

voraussetzungen vorlagen und/oder entsprechend begründet wurden. Der allei-

nige Hinweis darauf, dass das bzw. die Gutachten der H. noch nicht vorlägen und 

die Bundeswehr sowie die britischen Stellen zu beteiligen seien, dürfte so nicht 

ausreichen. Denn das füllt für sich genommen die tatbestandlichen Vorausset-

zungen des § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. nicht aus. Dies gilt umso mehr, als 

die britischen Stellen tatsächlich erst zwei Wochen nach Stellung des Verlänge-

rungsantrags überhaupt erstmals informiert wurden. Es ist schon – insbesondere 

vor dem Hintergrund der im vorliegenden Verfahren stets betonten geradezu fun-

damentalen Bedeutung des Truppenübungsplatzes für die britischen Streitkräfte, 

die NATO und nicht zuletzt die Bundeswehr – nicht erklärlich, warum dies nicht 

unmittelbar nach Beteiligung der Beigeladenen zu 1. durch den Beklagten 

und/oder die Bezirksregierung erfolgte. Jedenfalls ist aber vor diesem Hinter-

grund unverständlich, warum auch noch nach der spätestens am 8.7.2021 be-

stehenden Erkenntnis weitere zwei Wochen ins Land gingen.   
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3. Selbst wenn man gleichwohl noch von einer wirksamen Fristverlängerung bis 

zum 20.8.2021 ausginge, änderte dies indes nichts am Eintritt der Zustimmungs-

fiktion vor der Zustimmungsverweigerung am 28./29.9.2021. Denn jedenfalls die 

zweite von dem Beklagten und der Bezirksregierung angenommene Verlänge-

rung der Prüffrist bis zum 30.9.2021 ist – zumindest soweit sie über den von der 

Beigeladenen zu 1. begehrten Zeitraum bis zum 10.9.2021 noch fast drei Wo-

chen hinausgeht – von § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. nicht gedeckt. 

  

In diesem Zusammenhang lässt sich – jenseits der oben in diesem Zusammen-

hang schon angeführten Bedenken – nicht einmal belastbar feststellen, dass 

bzw. wann der Beklagte eine Verlängerungsentscheidung getroffen haben soll. 

Den Genehmigungsvorgängen des Beklagten ist hierzu erneut – und den Anfor-

derungen des § 12 Abs. 2 LuftVG a. F. zuwider – nichts zu entnehmen. Beklagter 

und Bezirksregierung stützen sich insoweit auf einen Telefonvermerk des zustän-

digen Sachbearbeiters der Bezirksregierung vom 28.7.2021, der allerdings eine 

erst am 29.7.2021 abgegebene Erklärung des BAF als erfolgt zum Gegenstand 

hat. Dies kann so schlicht nicht stimmen. Zudem ist diesem Vermerk in seiner 

Formulierung inhaltlich eindeutig zu entnehmen, dass er sich auf eine Verlän-

gerung durch das hierfür nicht zuständige BAF bezieht, nicht aber eine Entschei-

dung des Beklagten protokolliert. Denn der handschriftliche und mit Paraphe so-

wie dem Datum „28/7“ versehene Vermerk lautet wörtlich: „Nach tel. Rückspra-

che mit Herrn B. hat das BAF die erneute Fristverlängerung gewährt, Frau D. 

wird mir die Nachricht zuleiten.“ Die zeitliche Diskrepanz wird letztlich durch das 

Schreiben vom 29.7.2021 des Beklagten – Herrn B. – an die Klägerin bestätigt, in 

dem er unter Übersendung des Antrags der Bezirksregierung vom 28.7.2021 

mitteilt, diese habe eine Fristverlängerung bis 30.9.2021 beantragt, gehe jedoch 

davon aus, dass bereits Anfang September Ergebnisse vorlägen. „Für das 

weitere Verfahren ist die Begründung der möglichen Ablehnung von hoher 

Bedeutung, daher werden wir einer Fristverlängerung zustimmen.“ (Her-

vorhebung nur hier). Mithin kann diese Entscheidung nicht bereits am Vortag 

getroffen worden sein. Nachfolgend ist indes weder eine mündliche noch gar eine 

schriftliche Verlängerungsentscheidung in den Akten dokumentiert noch wird sol-

ches von den an der Entscheidung Beteiligten geltend gemacht. 
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Unbeschadet dessen müsste eine hier einmal unterstellte Entscheidung des Be-

klagten für eine wirksame und damit den Eintritt der Zustimmungsfiktion hindern-

de (erneute) Verlängerung der Zweimonatsfrist den für sie geltenden Anforderun-

gen entsprechen. Auch dies ist hier nicht gegeben. 

 

Hinreichend tragfähige besondere Umstände lagen der – unterstellten – Verlän-

gerung der Stellungnahmefrist bis zum 30.9.2021 nicht zugrunde. In diesem Zu-

sammenhang ist zunächst erneut und schon für sich genommen ausschlagge-

bend zu berücksichtigen, dass die britischen Streitkräfte, auf deren Einschätzung 

es wegen deren Nutzungsrechten am Truppenübungsplatz Senne offenkundig 

und maßgeblich ankam bzw. ankommt, überhaupt erst nach ca. zwei Monaten – 

also praktisch mit Ablauf der Regelstellungnahmefrist – eingebunden wurden. 

Allein diese Verzögerung, die noch über den zweiten Verlängerungszeitraum 

hinausgeht, hat jedenfalls mit dem Ausmaß der Prüfung nichts zu tun, zumal 

schon die erste Verlängerung mit der erforderlichen Einbindung begründet wurde, 

die weder zum damaligen Zeitpunkt noch im unmittelbaren Anschluss eingeleitet 

worden war. Hinzu kommt, dass jedenfalls die Länge der zweiten Verlängerung 

sowohl auf Seiten der Beigeladenen zu 1. als auch der Bezirksregierung mit 

krankheits- und urlaubsbedingten Engpässen begründet wurde. Auch dies hat mit 

den erforderlichen fachlichen Gründen nichts zu tun.    

 

Soweit Personalmangel oder unvorhergesehene Ausfälle jedenfalls dann einen 

zureichenden Grund im Sinne von § 75 VwGO darstellen können, wenn und so-

lange die besonderen Belastung/Überlastung nicht von Dauer ist und somit ein 

strukturelles Organisationsdefizit vorliegt, dem die Behörde nicht durch Abhilfe-

maßnahmen entgegenwirkt,  

 

vgl. OVG Berlin-Bbg., Beschluss vom 5.3.2019 - 
OVG 3 L 67.17 -, juris Rn. 4, m. w. N., 

 

stellt es im Anwendungsbereich des § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. schon für 

sich genommen keine tragfähige Begründung für einen Ausnahmefall dar. Denn 
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danach reicht ausweislich des eindeutigen Gesetzeswortlauts für eine Fristverlän-

gerung gerade nicht das (objektive) Vorliegen irgendeines mit der Rechtsordnung 

in Einklang stehenden und damit zureichenden Grundes aus; Bezugspunkt der 

Vorschrift ist allein, dass die „fachliche Beurteilung […] wegen des Ausmaßes der 

erforderlichen Prüfungen“ nicht möglich ist. Gründe, die hiermit nicht im Zusam-

menhang stehen, vermögen eine Fristverlängerung daher von vornherein nicht zu 

rechtfertigen.  

 

Vgl. Sittig/Falke, IR 2014, 173, 175; zur Fristver-
längerung nach § 42a Abs. 2 Satz 3 VwVfG („we-
gen der Schwierigkeit der Angelegenheit“) vgl. 
Uechtritz, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, 
VwVfG, 2. Aufl. 2019, § 42a Rn. 67, m. w. N. 

 

Dies gilt hier umso weniger, als die Beigeladene zu 1. schon in ihrem Verlänge-

rungsersuchen vom 27.7.2021 zu erkennen gegeben hat, dass not- bzw. erfor-

derlichenfalls auch eine zügigere Bearbeitung möglich wäre. 

 

Unbeschadet dessen rechtfertigte dies aber jedenfalls nicht die großzügige wei-

tere Fristverlängerung über den von der Beigeladenen zu 1. erbetenen Zeitraum 

hinaus um weitere drei Wochen. Dieser ist entgegen dem vom Beklagten im ge-

richtlichen Verfahren erweckten Eindruck nicht „auch“, sondern ausschließlich mit 

der urlaubsbedingten Abwesenheit des Sachbearbeiters bis Ende September be-

gründet worden. Dass es sich hierbei um einen Umstand handeln könnte, der mit 

dem Ausmaß der Prüfung selbst zu tun haben könnte, trägt selbst der Beklagte 

nicht vor. Zugleich liegt es auf der Hand, dass gerade in Fällen, die per Gesetz 

fristgebunden sind, eine hinreichende Urlaubsvertretung sicherzustellen ist. 

 

Demgegenüber liegen die im gerichtlichen Verfahren zur Rechtfertigung der Ver-

längerung deutlich über den 10.9.2021 hinaus angestellten Überlegungen des 

Beklagten ersichtlich neben der Sache. Abgesehen davon, dass die erstmals in 

der Klageerwiderung vom 15.3.2023 angeführte aufwändige Prüfung der Stel-

lungnahme der Beigeladenen zu 1. durch H. und Bezirksregierung tatsächlich 

innerhalb von maximal zwei Tagen – legt man die förmliche Stellungnahme vom 
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29.9.2021 zugrunde; stellte man, was sachlich näher liegt, hingegen auf die (in-

haltsgleiche) E-Mail der Bezirksregierung an den Beklagten ab, die dokumentiert, 

dass die Entscheidung bereits gefallen war, sogar innerhalb eines Tages – erfolg-

te, hatte der zuständige Sachbearbeiter darauf hingewiesen, dass er erst Ende 

September 2021 wieder im Büro sein würde. Dass er für seine Prüfung beson-

ders viel Zeit brauchen könnte, hat er offenbar selbst nicht angenommen, dies 

jedenfalls aber nicht zur Begründung des Verlängerungsantrags herangezogen. 

 

Die weiteren Spekulationen, was bei einer kürzeren Frist passiert wäre, entziehen 

sich dann naturgemäß einer Überprüfbarkeit. Allein aus dem Umstand, dass die 

Stellungnahme der britischen Streitkräfte tatsächlich erst am 24.9.2021 vorgelegt 

wurde, lässt sich nicht schließen, dass dies nicht früher möglich gewesen wäre. 

Schließlich dienen Fristen gerade dazu, einen gewissen Druck zu einer zügige-

(re)n Bearbeitung zu entfalten. Schon deshalb führt es auch nicht weiter, darüber 

zu spekulieren, dass eine kürzere Frist einen dritten Verlängerungsantrag nach 

sich gezogen hätte – ganz abgesehen davon, dass hierfür wieder besondere Um-

stände und nicht allein die tatsächliche Bearbeitungszeit maßgeblich gewesen 

wären. Soweit in den Stellungnahmen der Beigeladenen zumindest unterschwel-

lig darauf hingewiesen wird, dass ohne Fristverlängerung die Zustimmung pro-

phylaktisch abgelehnt worden wäre, erlaubt sich der Senat den Hinweis, dass 

dies ihrer Rechtsbindung widerspräche. Denn die Zustimmung darf nur verwei-

gert werden, wenn eine Gefährdung des Luftverkehrs tatsächlich vorliegt, nicht 

bereits dann, wenn die Luftfahrtbehörde dies mangels vorliegender fachlicher 

Einschätzungen nicht ausschließen kann. Eine vorsorgliche Verweigerung erlau-

ben §§ 12, 14 und 29 LuftVG weder in der alten noch in der derzeitigen Fassung. 

 

Angesichts dessen ist jedenfalls die Verlängerung der Frist um etwa drei Wochen 

über den seitens der Beigeladenen zu 1. erbetenen Zeitpunkt hinaus rechtswi-

drig. Ob dies dazu führt, dass die Fristverlängerung insgesamt unwirksam ist und 

damit bereits am 21.8.2021 die Genehmigungsfiktion eingetreten ist, oder ob eine 

Form der geltungserhaltenden Reduktion auf eine objektiv ausreichende Frist in 

Betracht käme, kann hier dahinstehen, weil eine solche jedenfalls nicht länger als 

eine Woche über den 10.9.2021 hinausreichen dürfte. Tatsächlich waren DFS 
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und Bezirksregierung sogar in weniger als zwei Tagen in der Lage, auf die 

Stellungnahme der Beigeladenen zu 1. zu reagieren. Die tatsächlich erst am 

28./29.9.2021 eingegangene Zustimmungsverweigerung war damit in jedem Fall 

verfristet.  

 

4. Ist nach alledem die Zustimmungsfiktion nach § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. 

jedenfalls mit Ablauf des 17.9.2021 eingetreten, konnte die (nachträgliche) Versa-

gung der Zustimmung mit Schreiben vom 29.9.2021 hieran als solche nichts 

mehr ändern.  

 

Allgemein dazu Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, 
Luftverkehrsgesetz, § 12 LuftVG Rn. 63 (Stand 
der Kommentierung: Januar 2021); ferner U. 
Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 10. 
Auflage 2023, § 42a Rn. 47, m. w. N., zur Ge-
nehmigungsfiktion nach § 42a VwVfG. 

 

Eine Aufhebung der rechtlich bereits vorliegenden Zustimmung, so sie überhaupt 

in Betracht kommen sollte (dazu sogleich unter 5.) ist durch sie ebenfalls nicht er-

folgt, insbesondere nicht in konkludenter Form, wie es Beklagter und Bezirksre-

gierung im gerichtlichen Verfahren zunächst geltend gemacht haben. Hiergegen 

spricht bereits, dass die Bezirksregierung bei Erlass der Stellungnahme offenkun-

dig noch nicht einmal in Erwägung gezogen hat, eine Zustimmungsfiktion könnte 

bereits eingetreten sein. Da deren Aufhebung aber zumindest eine entsprechen-

de Willens- sowie eine Ermessensbetätigung voraussetzte, kommt ein solches 

Verständnis von vornherein nicht in Betracht, zumal der Inhalt der Stellungnahme 

vom 29.9.2021 hierfür auch keinen Ansatz bietet. Dies wird nicht zuletzt dadurch 

unterstrichen, dass der Beklagte bei dem Versuch einer entsprechenden Um- 

oder Ausdeutung selbst beständig zwischen der Annahme einer Rücknahme und 

der eines Widerrufs wechselt. Zumindest darüber müsste aber Klarheit bestehen, 

nachdem die anzustellenden Ermessenserwägungen nach § 48 VwVfG NRW 

(analog) zumindest andere sind als bei § 49 VwVfG NRW (analog). Unbeschadet 

dessen handelt es sich bei einer wie auch immer gearteten Aufhebung jedenfalls 

um eine Ermessensentscheidung, während die (Nicht-)Zustimmung nach §§ 12 

Abs. 2, 14 LuftVG (a. F.) eine gebundene Entscheidung ist, so dass einer solchen 
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Um- oder Mitdeutung zumindest der Rechtsgedanke des § 47 Abs. 3 VwVfG 

NRW entgegensteht. Letztlich ausschlaggebend gegen einen solchen Ansatz 

spricht aber, dass die Fiktion selbst jeglichen Sinn verlöre, könnte man allein 

schon in der verspäteten Verweigerung der Zustimmung die konkludente Auf-

hebung der fingierten Zustimmung sehen.  

 

5. Zu keinem anderen Ergebnis führt schließlich die Entscheidung der Bezirks-

regierung vom 12.1.2024, mit der diese nunmehr abweichend von der zuvor ver-

tretenen Auffassung vom Eintritt der Zustimmungsfiktion ausgeht, diese aber „mit 

sofortiger Wirkung“ aufhebt und die luftrechtliche Zustimmung zu dem Vorhaben 

der Klägerin „hiermit ausdrücklich verweigert“. Dies ist im vorliegenden Kontext 

bereits deshalb unbeachtlich, weil es für die Frage der Rechtmäßigkeit des Ab-

lehnungsbescheides vom 5.10.2022 allein auf den Zeitpunkt seines Erlasses an-

kommt und die Aufhebung der Zustimmungsfiktion ausdrücklich nur für die Zu-

kunft gelten soll. Angesichts dessen stellte sich in rechtlicher Hinsicht allenfalls 

die Frage, ob sie nunmehr einer positiven Entscheidung über den Genehmi-

gungsantrag der Klägerin offensichtlich entgegenstünde. Noch jenseits des Um-

standes, dass die Frage der luftrechtlichen Zustimmung mit dem Bescheidungs-

urteil zumindest in der Weise geklärt ist, dass jedenfalls für eine erneute Ent-

scheidung in der Zukunft kein Raum mehr bleibt, kann zumindest von einer sol-

chen Offensichtlichkeit keine Rede sein. Im Gegenteil geht der Senat davon aus, 

dass mit der Entscheidung vom 12.1.2024 auch in der Sache keine geänderte 

Beurteilung dieser Fragestellung veranlasst ist. Denn eine Aufhebung der fingier-

ten Zustimmung als Verwaltungsinternum kommt in der hier vorliegenden Kons-

tellation nicht in Betracht (dazu a). Selbst wenn man dies indes grundsätzlich be-

jahte, käme der Entscheidung vom 12.1.2024 eine solche rechtsgestaltende Wir-

kung nicht zu (dazu b).     

 

a) Eine Aufhebung einer in Folge Zeitablaufs eingetretenen Zustimmungsfiktion, 

die als Verwaltungsinternum der abschließenden Entscheidung voranzugehen 

hat, ist bereits aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, jedenfalls aber in der 

hier vorliegenden Weise, ausgeschlossen. Dies hat das BVerwG bereits für das 
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vergleichbar als interne Mitwirkungshandlung ausgestalte gemeindliche Einver-

nehmen entschieden. 

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 12.12.1996 - 4 C 24.95 -
, DVBl. 1997, 827 = juris Rn. 18.  

 

Denn damit verlöre die vom Gesetzgeber angeordnete Fiktion letztlich ihre Funk-

tion, im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung für eine rasche Klarheit bezüglich 

der relevanten Frage zu sorgen.  

 

So ausdrücklich auch BVerwG, Urteil vom 
12.12.1996 - 4 C 24.95 -, DVBl. 1997, 827 = juris 
Rn. 18: „Aus den dargelegten Gründen kann die 
Erteilung des Einvernehmens oder das als erteilt 
geltende Einvernehmen auch nicht „widerrufen“ 
oder „zurückgenommen“ werden; denn dieses 
würde den Sinn der Vorschrift, innerhalb der Frist 
klare Verhältnisse über die Einvernehmenserklä-
rung der Gemeinde zu schaffen, leerlaufen las-
sen.“ 

 

Dies gilt umso mehr, als sich die (Nicht-)Zustimmung nach § 12 Abs. 2 LuftVG a. 

F. hierauf beschränkt, es insbesondere auf ihre Rechtmäßigkeit oder Rechtswi-

drigkeit im weiteren Genehmigungsverfahren nicht ankommt. Dies hat die Geneh-

migungsbehörde nach allgemeiner Auffassung nicht zu überprüfen. Mit der An-

ordnung einer Zustimmungsfiktion hat der Gesetzgeber bewusst in Kauf genom-

men, dass die materiell-rechtlichen Fragen nach Fristablauf keine Rolle mehr 

spielen (sollen). Dies durch die Eröffnung einer Rücknahme- oder Widerrufsmög-

lichkeit gewissermaßen durch die Hintertür wieder einzulassen, widerspräche die-

ser bewussten gesetzgeberischen Interessenbewertung. Hinzu kommt, dass die 

Luftfahrtbehörde gerade nicht über die Frist selbst verfügen kann, sondern jeden-

falls nach der hier anwendbaren (alten) Fassung des Luftverkehrsgesetzes allein 

und in Grenzen die Genehmigungsbehörde. Ließe man lange nach deren Ablauf 

eine rechtswirksame erneute Entscheidung der Luftfahrtbehörde zu, müsste man 

ihr zugleich eine nach dem Gesetz gerade nicht bestehende Dispositionsbefugnis 

über diese Frist zugestehen. Ansonsten bliebe es dabei, dass die Zustimmungs-
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fiktion mit ihrer Aufhebung erneut automatisch eintritt und damit auch eine erneu-

te Sachentscheidung der Luftfahrtbehörde sperrte, die die gesetzliche oder recht-

mäßig verlängerte Frist definitionsgemäß nicht wahrt. Für eine solche autonome 

Entscheidungsbefugnis der der Frist unterworfenen Fachbehörde ist indes nichts 

ersichtlich. Im Gegenteil erschließt sich nicht, aus welchem Grund eine im Januar 

2024 - mithin etwa 27 Monate nach Ablauf der zuletzt (rechtswidrig) gewährten 

Frist - getroffene Sachentscheidung im Sinne des Gesetzes als rechtzeitig anzu-

erkennen sein sollte, obwohl bereits die mehr als zwei Jahre vorher erfolgte iden-

tische Entscheidung „zu spät“ gekommen ist und deshalb unbeachtlich war. Soll-

te dies überhaupt denkbar sein, könnte dies jedenfalls nicht ohne Beteiligung der 

für die Überwachung der Fristeinhaltung zuständigen Genehmigungsbehörde ge-

schehen. 

 

Insofern unterscheidet sich der Sachverhalt auch von demjenigen, über den das 

Nds. OVG in seinem Urteil vom 14.2.2023 - 12 KS 133/21 - zu entscheiden hatte. 

Dort ging es allein um die Rücknahme einer tatsächlich innerhalb der Frist des § 

12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG a. F. erteilten Zustimmung, sodass sich dort die mit dem 

Fiktionseintritt verbundenen, vorstehend aufgeführten Fragen so von vornherein 

nicht stellten.  

   

Demgegenüber weist die Regelung der §§ 12, 14 LuftVG a. F. keine entscheiden-

den Unterschiede zur Ausgestaltung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 

36 Abs. 2 Satz 2 BauGB auf, für das das BVerwG eine Aufhebungsmöglichkeit 

nach Fiktionseintritt – wie ausgeführt – ausdrücklich ausgeschlossen hat. Die von 

ihm in den genannten Entscheidungen angeführten Erwägungen gelten für die 

luftrechtliche Zustimmung in gleicher Weise. Denn wie beim gemeindlichen Ein-

vernehmen hat der Gesetzgeber durch die Fristregelung in § 12 Abs. 2 Satz 2 

LuftVG a. F. der Mitwirkung der Luftfahrtbehörden aus Gründen der Beschleuni-

gung des Genehmigungsverfahrens zeitliche Grenzen gesetzt. Dadurch soll zum 

einen verhindert werden, dass sich die Entscheidung der Genehmigungsbehörde 

aus Gründen, die außerhalb ihrer Einflusssphäre liegen, nur deshalb 

ungebührlich verzögert, weil die Zustimmungserklärung oder -versagung 

aussteht. Zum anderen schützt die Norm das Vertrauen des Bauherrn darauf, 
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dass über die luftverkehrsrechtliche Zustimmung als einer Teilfrage des Geneh-

migungsverfahrens grundsätzlich innerhalb der – gegebenenfalls verlängerten – 

Frist des § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG a. F. Klarheit geschaffen wird. Bestehen Sinn 

und Zweck dieser Fristenregelung demnach – wie bei § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB 

– darin, innerhalb einer bestimmten Zeit im Verhältnis zwischen dem Bauherrn, 

der Genehmigungsbehörde und der Luftfahrtbehörde klare Verhältnisse über die 

Zustimmungserklärung nach §§ 12 ff. LuftVG (a. F.) zu schaffen, stünde die Mög-

lichkeit, die als erteilt geltende Zustimmung „zurückzunehmen“ oder zu „widerru-

fen“, hierzu in ersichtlichem Widerspruch.  

 

Im Vergleich zu § 36 BauGB besteht auch kein weitergehendes Schutzbedürfnis 

der Luftfahrtbehörden bzw. der von ihnen vertretenen Interessen. Hiergegen 

spricht namentlich die in § 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG a. F. – nicht aber in § 36 

BauGB – vorgesehene Möglichkeit, die Zustimmungsfrist unter den dort geregel-

ten Voraussetzungen – sogar potenziell unbegrenzt – zu verlängern. Dadurch 

können die gegenseitigen Interessen von Luftfahrtbehörde, Genehmigungsbehör-

de und Vorhabenträger ausreichend berücksichtigt werden.  

 

Angesichts dessen besteht auch keine Veranlassung, von diesen gefestigten Er-

wägungen im Fall des § 12 Abs. 2 LuftVG (a. F.) allein deshalb abzuweichen, 

weil die Luftfahrtbehörde – anders als die Gemeinde – eine abschließende Ent-

scheidung über eine Teilfrage der Genehmigungsfähigkeit in alleiniger Zustän-

digkeit trifft, an der die Genehmigungsbehörde nicht mehr „rütteln“ kann. Anders 

als bei der Zustimmung nach § 14 LuftVG (a. F.) ist das Einvernehmen der Ge-

meinde zwar für die materielle Richtigkeit der Genehmigungsentscheidung letzt-

lich unerheblich, weil die Baugenehmigungsbehörde eine volle Prüfkompetenz 

hat. Der Gesetzgeber hat diese Zusammenhänge jedoch bei der Festlegung der 

Fiktion – der schärfsten, ins materielle Recht übergreifenden Sanktion eines ver-

fahrensfehlerhaften Verhaltens, die sich in anderen Zusammenhängen, etwa 

beim Natur- und Denkmalschutz, nicht findet – notwendig bedacht. Um sich da-

rüber aus allgemeinen Gerechtigkeits- oder Richtigkeitserwägungen hinwegzu-

setzen, fehlt deshalb ein normativer Ansatz.  
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b) Ohne dass es hierauf für die Entscheidung noch ankäme, änderte sich im vor-

liegenden Fall jedoch auch dann nichts, wenn man eine Aufhebung der fingierten 

Zustimmung in einer Fallkonstellation wie der vorliegenden grundsätzlich für 

möglich hielte. Denn die am 12.1.2024 erfolgte Aufhebungsentscheidung und die 

damit verbundene (erneute) ausdrückliche Zustimmungsverweigerung wäre auch 

dann als rechtswidrig zu qualifizieren und könnte hier weiterhin nicht berücksich-

tigt werden. Dies ergibt sich letztlich schon daraus, dass die Entscheidung nur für 

die Zukunft gelten soll, das insoweit erforderliche Ermessen von der Bezirksregie-

rung aber nicht (erkennbar) ausgeübt wurde und es – soweit ersichtlich – auch an 

Überlegungen dazu fehlt, ob eine entsprechende zeitliche Begrenzung in einem 

laufenden gerichtlichen Verfahren sinnvoll sein kann. Hinzu kommt, dass die Er-

messenserwägungen, selbst wenn man hierzu auf die Ausführungen zur Verwir-

kung (dort Seiten 11 ff.) zurückgreift, jedenfalls insoweit defizitär sind, als sie ei-

nen fehlenden Vertrauensschutz der Klägerin im Kern mit der allgemeinen Erwä-

gung ablehnen, die (Nicht-)Zustimmung sei ihr als Verwaltungsinternum nicht 

bekanntzugeben. Dass hier eine solche Bekanntgabe seit langem vorliegt und die 

Klägerin sich beständig auf den Fiktionseintritt berufen hat, lässt die Bezirksregie-

rung dabei ebenso außer Betracht wie die Fortgeltung der Fiktionswirkung selbst, 

auf die sie als solche nicht eingeht, insbesondere weder darlegt noch erkennt, 

dass sie über die abgelaufene Frist schon für die Vergangenheit, jedenfalls aber 

für die Zukunft nicht verfügen kann. Anders könnte dies in Anlehnung an die 

Rechtsprechung des BVerwG allenfalls bei einer nachträglichen Änderung der 

Sach- oder Rechtslage, die eine Zustimmungsverweigerung rechtfertigte, in Be-

tracht kommen und in diesem Fall dann auch in das gerichtliche Verfahren unmit-

telbar eingespeist werden, ohne dass es indes einer Aufhebung der Zustim-

mungsfiktion bedürfte.  

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 27.8.2020 - 4 C 1.19 -, 
BVerwGE 169, 207 = juris Rn. 22 ff. 

 

Dass eine solche Situation hier vorliegen könnte, ist für den Senat nicht ersicht-

lich und wird von den Beteiligten auch nicht geltend gemacht. 
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Zumindest fraglich erscheint schließlich, ob Rücknahmegründe, auf die sich die 

Bezirksregierung maßgeblich stützt – auch die Ausführungen zu § 49 Abs. 2 Nr. 5 

VwVfG NRW beruhen auf der Annahme einer Rechtswidrigkeit und einem Erst-

recht-Schluss – schon aus materiell-rechtlichen, systematischen Gründen hier 

überhaupt einschlägig sein können. Denn jedenfalls im Verhältnis Genehmi-

gungsbehörde/Luftfahrtbehörde und mittelbar auch gegenüber einer Antragstel-

lerin sind mit der Zustimmungsfiktion luftrechtliche Fragestellungen (endgültig) 

geklärt. Eine Rechtskontrolle durch die Genehmigungsbehörde findet gerade 

nicht (mehr) statt. 

 

III. Jenseits dessen stünde aber auch eine – unterstellt – zu berücksichtigende 

Zustimmungsverweigerung der Bezirksregierung dem Teilerfolg der Klage in dem 

aus dem Tenor ersichtlichen Umfang nicht entgegen. Insofern fehlen die hierfür 

erforderlichen materiellen Voraussetzungen, weil eine konkrete Gefährdung des 

relevanten (militärischen) Luftverkehrs auch unter Berücksichtigung der hier zu 

beachtenden Einschränkungen der gerichtlichen Prüfungskompetenz im Bereich 

der Verteidigung nicht hinreichend plausibel ist. In diesem Umfang steht zugleich 

der sonstige öffentliche Belang der Landesverteidigung im Sinne von § 35 Abs. 3 

BauGB, der inhaltlich jedenfalls im hier betroffenen Bereich des Luftverkehrs kei-

ne weitergehenden Anforderungen enthält, 

 

vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil vom 4.4.2023 - 10 S 
1560/22 -, NVwZ-RR 2023, 888 = juris Rn. 38; 
Nds. OVG, Urteil vom 12.2.2023 - 12 LB 128/19 -
, ZNER 2023, 172 = juris Rn. 45, Beschluss vom 
28.3.2017 - 12 LA 25/16 -, BauR 2017, 1180 = ju-
ris Rn. 18, 

 

nicht entgegen (dazu unter 2.). Von der Prüfung dieser Gesichtspunkte ist auch 

nicht deshalb abzusehen, weil ein hiervon zu trennendes, durch Art. 21b 

NATOTrStatVtrG (Gesetz zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nord-

atlantikvertrags vom 19.6.1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen und zu den 

Zusatzvereinbarungen vom 3.8.1959 zu diesem Abkommen (Gesetz zum NATO-

Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen) anerkanntes fortbestehendes 
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Nutzungsrecht der britischen Streitkräfte dem Vorhaben insoweit eigenständig 

nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG entgegenstünde (dazu unter 1.).  

 

Insofern ist als gewissermaßen vor die Klammer gezogener Aspekt vorab klarzu-

stellen, dass die Beigeladene zu 1. und ihr folgend der Beklagte auf der Grundla-

ge der stimmigen Angaben der britischen Streitkräfte selbst und insoweit konsis-

tent stets betont haben, in der Senne hätten immer schon und bis heute Manöver 

– auch mit Kampfjets – stattgefunden, die mit dem Vorhaben in keinster Weise 

kollidieren. Das legt der Senat so auch den nachfolgenden Ausführungen zugrun-

de. Eine Beeinträchtigung bzw. Gefährdung des militärischen Flugbetriebs ist hin-

gegen – soweit es Kampfflugzeuge betrifft – ausdrücklich nur für einen verbunde-

nen Gefechtsübungsbetrieb in der „Belle Alliance“, genauer für den Einsatz des 

oder der dabei als Schlussmodul erforderliche(n), von den britischen Truppen im 

jeweiligen Einzelfall angeforderte(n) aufmunitionierte(n) Kampfflugzeugs/e gel-

tend gemacht worden. Für diese Kampfjets sei die Nutzung eines von Norden 

kommenden und dann über dem Gefechtsfeld im rechten Winkel nach Osten ab-

biegenden Tiefflugkorridors zwingend, der über die Anlagenstandorte auch jen-

seits des ED-R führe. Daneben sind allein für den Einsatz von Kampf-, Transport- 

und anderen Hubschraubern solche Belange bzw. Gefahren auch jenseits dieser 

Übungen geltend gemacht worden. Aus diesem Grund kommt es vorliegend nicht 

entscheidungserheblich darauf an, ob ein sonstiger allgemeiner Übungsbetrieb 

einschließlich zugehöriger Lufteinsätze hier kontinuierlich stattgefunden hat, wo-

ran der Senat allerdings grundsätzlich keine Zweifel hat. Der allgemeine Verweis 

auf Flugmanöver, Tiefflüge und Übungsbetrieb ist dann aber nicht geeignet, die 

hier allein relevante Nutzung zu belegen. Dies gilt namentlich für Verweise auf 

früher sogar erfolgte Starts und Landungen von Kampfjets und entsprechende 

Bodeneinrichtungen. Das ist und war jedenfalls nach den Darstellungen der Bei-

geladenen zu 1. und der britischen Streitkräfte kein Bestandteil des relevanten 

Übungsbetriebs, sondern gehört zur allgemeinen Nutzung des Truppenübungs-

platzes, die hier so nicht in Rede steht.  

 

1. In diesem Rahmen steht dem Vorhaben der Klägerin hinsichtlich der außerhalb 

des ED-R 112/A geplanten Standorte kein fortbestehendes Nutzungsrecht der 
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britischen Streitkräfte im Sinne des Art. 21b NATOTrStatVtrG eigenständig nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG entgegen. Insofern kann offen bleiben, ob es sich tat-

sächlich – wie der Beklagte erstmals mit Schriftsatz vom 1.2.2024 geltend ge-

macht hat – um ein eigenständig zu prüfendes Kriterium handelt oder ob es bei 

der auch bis dahin von dem Beklagten vertretenen Auffassung verbleibt, wonach 

dieses im Rahmen der verteidigungspolitischen Belange des § 35 Abs. 3 BauGB 

zutreffend angesiedelt ist. Dafür spricht indes, dass es nicht verständlich ist, wa-

rum aus einer bestandsschützenden Regelung ein absoluter und weitergehender 

Vorrang militärischer Gesichtspunkte bezüglich der Gaststreitkräfte folgen sollte 

als für die von Art. 87a GG unmittelbar erfasste Bundeswehr selbst. Dies mag in-

des an dieser Stelle ebenso dahinstehen wie die Frage, inwieweit sich daraus 

„absolute“ Rechte außerhalb der von der Vorschrift erfassten militärischen Lie-

genschaften, wie sie hier für alle beantragten Anlagen in Rede stehen, herleiten 

ließen. Denn die hier behauptete Nutzung lässt sich für den maßgeblichen Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Vereinbarung vom 18.3.1993 am 29.3.1998 nicht 

feststellen, namentlich nicht aus der nach Art. 21b Abs. 2 NATOTrStatVtrG er-

folgten Anzeige vom 18.11.1999 ableiten, auf die der Beklagte seine entspre-

chende Annahme selbst jedenfalls bis zur Erörterung ihres konkreten Inhalts ge-

stützt hat. Er hat dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, „die Anzeige, die die 

ehemalige Wehrbereichsverwaltung West (Wehrbereichsverwaltung III) den zu-

ständigen Bezirksregierungen unter dem 18.11.1999 zusandte, fungierte mithin 

sowohl als Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG im Rahmen des parallel in Kraft 

tretenden BImSchG 1999 als auch als Anzeige von Anlagen und Einrichtungen 

nach Art. 21b Abs. 2, Abs. 1 S. 1 NATOTrStatVtrG und Art. 6 Nr. 2 S. 1 der Ver-

waltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den briti-

schen Stationierungsstreitkräften vom 18.03.1993“. 

 

Der Beklagte hat in diesem Zusammenhang zwar zutreffend darauf hingewiesen, 

dass ausweislich der Anzeigeunterlagen die Nutzung des Truppenübungsplatzes 

neben einer Vielzahl weiterer Anlagen – räumlich nicht exakt lokalisiert – „Heli-

copter Training“, „FGA Route“ (ausweislich des zugehörigen Glossars: Route für 

Jagdflugzeug Luft-Boden-Angriff)“ und „Hel.Mov Tgr. Run“ (ausweislich des zuge-

hörigen Glossars: Hubschrauberzielanflug mit beweglichen Zielen) umfasst(e). 
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Daraus lässt sich aber – entgegen der Annahme des Beklagten – gerade nicht 

ableiten, der hier allein in Rede stehende Ein- und Ausflugkorridor für tieffliegen-

de Kampfjets sei damit in Existenz und Nutzung dauerhaft in seinem Bestand ge-

sichert worden. Vielmehr ist letztlich das Gegenteil der Fall. Denn die im An-

hang A für den Truppenübungsplatz Senne angeführte FGA-Route (zudem men-

genmäßig ausdrücklich mit „1x“ konkretisiert) wird – ebenso wie der danach 

ebenfalls „1x“ vorhandene „Hel.Mov Tgr. Run“ – dem „Dry Training Area“ und 

nicht den „Field Firing Areas“ (Gefechtsschießplätzen) oder den „SA Ranges“ 

(Schießbahnen für Handfeuerwaffen) zugeordnet. Das ist wiederum im zugehöri-

gen Glossar – dem allgemeinen (militärischen) Sprachgebrauch entsprechend – 

ausdrücklich mit „Übungsplatz zur Ausbildung ohne scharfen Schuss“ definiert 

(Hervorhebung nur hier). Deshalb kann damit nicht der hier in Rede stehende 

Korridor bezeichnet sein; denn dieser soll gerade dem Ausflug tieffliegender be-

waffneter Kampfjets dienen, die nach den insofern konsistenten Angaben des Be-

klagten, der Beigeladenen zu 1. und der britischen Streitkräfte zudem nur dann 

und nur dort eingesetzt werden, wenn (auch) am Boden scharf geschossen wird. 

All dies trifft auf die angezeigte FGA-Route gerade nicht zu. Gemeint sein kann 

damit vielmehr nur der im gerichtlichen Erörterungstermin von Oberstleutnant V. 

genannte, im Süden des Truppenübungsplatzes gelegene Korridor für unbe-

waffnete Tiefflüge. 

 

Hierzu passt, dass die für den Truppenübungsplatz abgeschlossene Verwal-

tungsvereinbarung vom 18.3.1993 anders als die am selben Tag geschlossene 

für den Truppenübungsplatz Nordhorn keinen (Kampf-)Flugbetrieb erfasst oder 

auch nur erwähnt. Dies wäre wenig verständlich, wenn er zum damaligen Zeit-

punkt (noch) zum zentralen Bestand und zum regelmäßigen, auch in der Öf-

fentlichkeit bekannten Nutzungsspektrum des Truppenübungsplatzes Senne ge-

hört hätte.  

 

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob die nach Einschätzung des Be-

klagten auch als Anzeige nach § 67 BImSchG dienende Meldung vom 

18.11.1999 im Hinblick auf den jedenfalls nicht exakt räumlich umschriebenen 
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Verlauf der FGA-Route den an sie zu stellenden Bestimmtheitsanforderungen 

überhaupt genügt hätte. 

  

Ablehnend für den Fall einer erforderlichen Er-
laubnis OVG Berlin-Bbg., Urteil vom 27.3.2009 - 
2 B 8.08 -, juris Rn. 76. 

 

Diesem eindeutigen Auslegungsergebnis lässt sich auch nicht, wie der Beklagte 

in der mündlichen Verhandlung nach gerichtlichem Hinweis auf den Inhalt der An-

zeige ausgeführt hat, der für sich genommen zutreffende Hinweis entgegen hal-

ten, dass die Anzeige nach Art. 21b Abs. 2 NATOTrStatVtrG nur deklaratorische 

Bedeutung habe und es nach seinem insoweit ebenso eindeutigen Wortlaut auf 

die tatsächlichen Verhältnisse ankomme. 

 

Vgl. dazu auch Scheidler, DÖV 2009, 486, 488. 
 

Denn selbst unter Berücksichtigung dieses Umstandes kommt ihr jedenfalls eine 

Indizwirkung für den damaligen Bestands- und Nutzungsumfang zu. Anders als 

im Fall einer aus welchen Gründen nicht erfolgenden Anzeige hat eine entspre-

chende tatsächlich erfolgte Anzeige nach Sinn und Zweck die Vermutung der 

Richtigkeit und – in Grenzen – der Vollständigkeit für sich.  

 

Vgl. zur parallel aufgebauten Vorschrift des § 67 
Abs. 2 BImSchG Jarass, BImSchG, 14. Aufl. 
2022, § 67 Rn. 24; siehe dazu auch Scheidler, 
DÖV 2009, 486, 487 f. 

 

Denn sie verfehlte ihre Funktion, wenn noch Jahrzehnte später darüber gestritten 

und ggf. Beweis erhoben werden müsste, ob die in ihr aufgeführten Einrichtungen 

und Nutzungen tatsächlich vorgelegen und ob dort nicht erwähnte gleichwohl 

existiert haben. Dies gilt jedenfalls dann, wenn – wie hier – bestimmte Einrichtun-

gen und Nutzungen für den Truppenübungsplatz ausdrücklich genannt und nach 

Anzahl und ungefährer Lage konkret zugeordnet werden. Warum gleichwohl etwa 

eine weitere FGA-Route auf dem Truppenübungsplatz „vergessen“ worden sein 

könnte, ist nicht zu erklären – gerade nicht vor dem Hintergrund der hier stets 

und im Laufe des Verfahrens mit zunehmender Intensität betonten (angeblich) 
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fundamentalen Bedeutung dieser Route bzw. des Gefechtsübungsbetriebs, für 

den sie unabdingbar sein soll, für die Nutzbarkeit des Truppenübungsplatzes ins-

gesamt. Eine auch nur ansatzweise plausible Erklärung hierzu ist seitens des Be-

klagten nicht gegeben worden. 

 

Hinzu kommt, dass der Beklagte bereits mit der Klageerwiderung vom 15.3.2023 

darauf hingewiesen hat, die Anzeige vom 18.11.1999 sei auch als solche nach § 

67 Abs. 2 BImSchG zu verstehen. Für diese ist indes anerkannt, dass sie zwar 

für die (Il-)Legalität einer bestehenden Nutzung nicht (allein) entscheidend ist, 

aber „durch die Anzeige die Reichweite der Genehmigungsfreiheit festgelegt 

(wird); die Feststellungswirkung beschränkt sich auf den in der Anzeige und den 

Unterlagen beschriebenen Betriebsumfang und kann später nicht mehr erweitert 

werden.“   

 

So Jarass, BImSchG, 14. Aufl. 2022, § 67 Rn. 
24; in diesem Sinne konkret auch VG Minden, 
Urteil vom 26.10.2011 - 11 K 606/10 -, NuR 
2012, 287 = juris Rn. 62 f. 

 

Dies gilt hier umso mehr, als sich auch alle objektiven Feststellungen zum tat-

sächlichen Geschehen aus jener Zeit bruchlos in eine Nichtexistenz und -nutzung 

eines Ausflugskorridors in dem hier geltend gemachten Bereich einfügen, sich 

aber mit einer trotz Nichterwähnung in der Anzeige bestehenden Nutzung allen-

falls unter größtem – und kreativem – (Interpretations-)Aufwand vereinbaren las-

sen. Eine vom Inhalt der Anzeige gelöste Bestimmung der Reichweite des von 

Art. 21b NATOTrStatVtrG vermittelten „Bestandsschutzes“ käme damit zu keinem 

anderen Ergebnis.  

 

Der Beklagte und die Beigeladene zu 1. haben im Tatsächlichen zum Beleg da-

für, dass eine entsprechende Nutzung des Ausflugkorridors seit Jahrzehnten 

durchgängig stattgefunden habe, zunächst einen Zeitungsbericht aus der Lippi-

schen Landeszeitung aus dem Jahr 1983 zu Beschwerden der örtlichen Bevölke-

rung über Tieffluglärm vorgelegt und ergänzend auf über YouTube abrufbare Vi-
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deos aus dem Jahr 1984 und auf Fotos aus dem britischen Luftwaffenarchiv ver-

wiesen, die den Zeitraum von 1945 bis 1982 – tatsächlich wohl 1984 – erfassen 

sollen. Später haben sie noch auf Korrespondenzen betroffener Gemeinden mit 

dem zuständigen Staatssekretär im Verteidigungsministerium und dem Verbin-

dungsoffizier der britischen Streitkräfte aus den Jahren 1985/86 sowie auf ver-

schiedene Presseartikel der Jahre 1985 und 1989 verwiesen. Aus späteren Jah-

ren findet sich hingegen nichts mehr. Auffällig ist zudem, dass sich der letzte 

Pressebericht aus dem Jahr 1989 ausdrücklich gegen die fortgesetzte alleinige 

Nutzung einer Flugstrecke wendet, die von Norden nach Süden verlaufe und eine 

Flugstrecke von Westen nach Osten als (damals offenbar nicht genutzte) Alterna-

tive benennt. Auch der Bericht aus dem Jahr 1987 beschäftigt sich mit einem Ap-

pell zur Beendigung von Tiefflügen, die allerdings mit den hier in Rede stehenden 

Manövern nichts zu tun haben können. Die beschriebenen Flugrouten betreffen 

die Ortschaften Augustdorf, Hörste, Hiddesen und Pivitsheide, die sich alle nörd-

lich des Truppenübungsplatzes befinden und nicht im Osten. Hinzu kommt, dass 

ausdrücklich ein Manöver geschildert wird, bei dem diese von Hörste zur nord-

westlich der Belle Alliance gelegenen Schießbahn B - die im Übrigen nur am 

Rand und teilweise vom hier geltend gemachten nördlichen Einflugkorridor er-

fasst ist - und dann über Pivitsheide und Hiddesen zurück nach Hörste geführt 

werden. Abgesehen davon, dass diese Flugroute nicht einmal in die Nähe des 

östlichen Ausflugkorridors kommt, handelt es sich offenkundig um Einsätze, bei 

denen Ein- und Ausflug nach Norden erfolgen. Eben dies haben Beklagter, Bei-

geladene zu 1. und britische Streitkräfte für die hiesigen Übungen jedoch katego-

risch als unmöglich bezeichnet. Im Bericht vom 26.11.1983 geht es hingegen im 

Schwerpunkt um allgemeinen Übungslärm von Panzern auf der Schießbahn B 

(105- oder 120-Millimeter-Geschosse), einer Mörserschießbahn sowie dem Feld-

flugplatz der Harrier-Senkrechtstarter. Als unzumutbar wird namentlich der Lärm 

der rückstoßfreien Geschütze dargestellt. Erst ganz am Ende wird über den 

Wunsch einer Verlegung des Luft-Boden-Beschusses „etwas mehr ins Innere des 

Übungsgeländes“ berichtet, damit die Kampfflugzeuge „nicht mehr direkt über 

dem Ort (i. e. Augustdorf) zum Zielanflug einkurven“ müssten. Angesichts der 

Tatsache, dass sich Augustdorf im Nordwesten des Truppenübungsplatzes be-

findet, kann dies ebenfalls nichts mit dem hiesigen Ausflugkorridor zu tun haben, 
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der ausweislich der überreichten Karte auch ein „Einkurven“ jedenfalls nicht über 

Augustdorf, sondern erst erheblich weiter im Süden zuließe.   

 

Letztlich Gleiches gilt für den Schriftverkehr der Bürgermeister von Augustdorf 

und Schlangen mit dem damaligen britischen Verbindungsoffizier des Truppen-

übungsplatzes und dem damaligen Staatsekretär im bundesdeutschen Verteidi-

gungsministerium, die ein Manöver aus Dezember 1985 zum Gegenstand hatten. 

Dieses betraf wiederum die Schießbahn B und darüber hinaus entweder – so die 

Darstellung des Bürgermeisters der Gemeinde Schlangen – bombenabwerfende 

oder – so der britische Verbindungsoffizier in einer internen Stellungnahme – 

nicht schießende, die Schallmauer durchbrechende Kampfflugzeuge. Solche 

Szenarien stehen für die hier eingewandten Manöver indes ebenfalls nicht in Re-

de. Die Vertreter der Beigeladenen zu 1. haben vielmehr schriftlich darauf hinge-

wiesen, dass „der Sachverhalt vergleichbar mit dem im Berufungszulassungsver-

fahren OVG Lüneburg, Beschluss vom 28.3.2017 - 12 LA 25/16 - (ist). Dabei ging 

es ebenfalls um etablierte Anflugverfahren für Luft-Boden-Kampfübungen am 

Schießplatz Meppen, allerdings mit Bombenattrappen“, und in den mündlichen 

Erörterungen zum Ausdruck gebracht, bei den fraglichen Übungen kämen Bord-

kanonen zum Einsatz. Bezeichnend ist im Übrigen, dass der Bürgermeister der 

Gemeinde Schlangen, die unmittelbar im bzw. südöstlich des hier angeführten 

Ausflugkorridor(s) liegt, lediglich Belästigungen durch Detonationen moniert, nicht 

aber Tieffluglärm. Hiervon berichtet lediglich der Bürgermeister der im Nordwes-

ten des Truppenübungsplatzes gelegenen Gemeinde Augustdorf. Auch dies 

spricht dafür, dass die Schriftwechsel und die Berichterstattung andere Manöver 

betrafen als die hier allein problematischen. Jedenfalls lassen sich Existenz und 

Nutzung einer östlichen Ausflugsroute mit ihnen nicht belegen. Eindeutig ist dies 

hinsichtlich der Korrespondenz der Gemeinde Schloss Holte-Stukenbrock, die 

sich ausschließlich mit Problemen der Nutzung des „Harrier-Übungsplatzes Eber-

hard“ beschäftigt.     

 

Nichts anderes ergibt sich aus den plastischen Schilderungen von Oberstleutnant 

V. zu von ihm selbst miterlebten Übungen in den Jahren 1985 bis 1987. Dass 

dabei der hier allein interessierende Korridor genutzt wurde, hat er nicht berichtet. 
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Vielmehr dürfte es sich nach den geschilderten Details – Anlegen und Beseitigen 

von temporären Start- und Landebahnen – auch insoweit mit hinreichender Si-

cherheit um andersgeartete Manöver gehandelt haben. Der Gefechtsübungsbe-

trieb mit verbundenen Waffen, wie er von den Windenergieanlagen beeinträchtigt 

werden soll, geht gerade nicht mit Starts und Landungen vom bzw. auf dem Trup-

penübungsplatz einher. Schon aus diesem Grund kann auch der eher pauschale 

Verweis auf YouTube-Videos eine solche Nutzung nicht belegen, sondern allen-

falls den so – wie ausgeführt – nicht entscheidungserheblichen allgemeinen Flug-

betrieb auf dem Truppenübungsplatz Senne. Hierfür mag auch sprechen, dass 

die darauf zu sehen sein sollenden, „in der SENNE sogar landenden Harrier 

GR.3 –Senkrechtstarter“ bei den hier in Rede stehenden Gefechtsübungen nicht 

zum Einsatz kommen und gekommen sind. Generell werden sie darüber hinaus 

nach den Angaben von Oberstleutnant V. in der Senne seit 2003 überhaupt nicht 

mehr genutzt.      

 

Lediglich ergänzend weist der Senat darauf hin, dass – sollte man die vorgeleg-

ten Berichte anders verstehen (können) – jedenfalls die von der Beigeladenen 

zu 1. und dem Beklagten vertretene These der Alternativlosigkeit des hiesigen 

Ausflugkorridors offensichtlich nicht haltbar wäre.  

 

Unbeschadet dessen fallen all diese Schilderungen in die Zeit des Kalten Krie-

ges, so dass sich selbst eine damalige Nutzung des östlichen Ausflugkorridors im 

Übungsbetrieb mit Tieffliegern nicht ohne weiteres auf die nachfolgenden Jahr-

zehnte oder auch nur auf den dann nach zutreffender Auffassung auch des Be-

klagten maßgeblichen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verwaltungsvereinbarung 

am 29.3.1998, 

 

vgl. dazu auch Scheidler, DÖV 1989, 486, 488, 
 

fortschreiben ließe. Nach den im Internet abrufbaren Informationen der Beigela-

denen zu 1.,  

 



- 32 - 
 
 
 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weit
ere-bmvg-dienststellen/das-luftfahrtamt-der-
bundeswehr/militaerischer-flugbetrieb, 

 

gab es 1990 durch alle Nato-Verbände in Deutschland noch 76.600 Tiefflugstun-

den (d. h. Flüge unter 500 m), mithin knapp 210 h/Tag, 2016 aber nurmehr 826 

(2,2 h/Tag), also etwa ein Hundertstel. Zudem hat das BVerwG schon 1994 fest-

gestellt, dass Tiefflüge seit 1990 nur noch in „stark eingeschränktem Maße“ statt-

finden. 

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 
-, BVerwGE 97, 203 = juris Rn. 17, 26 ff.  

 

Hierzu passt, dass die im Erörterungstermin vorgelegte, ausdrücklich als lücken-

los bezeichnete Dokumentation des Übungsbetriebs mit Beteiligung von Luftfahr-

zeugen, die ohnehin erst im Jahr 2003, mithin mehr als vier Jahre nach dem In-

krafttreten des Verwaltungsabkommens, beginnt, für die Zeit bis 2007 überhaupt 

keinen Einsatz eines (Kampf-)Flugzeugs verzeichnet, sondern ausschließlich 

Hubschrauber erwähnt. 

 

Demgegenüber hat Oberst L. hinsichtlich des von ihm erinnerten und glaubhaft 

geschilderten Manövers aus der Zeit um 1991 nicht bekundet, dass es sich dabei 

um ein hier allein in Rede stehendes verbundenes Manöver unter Inanspruch-

nahme des hiesigen Ausflugkorridors gehandelt hat oder haben muss, selbst 

nachdem ihm solches von Beklagtenseite förmlich in den Mund gelegt worden ist. 

Auch in der von ihm stammenden Verbalnote der Britischen Botschaft in Berlin 

vom 12.1.2024 ist davon nicht die Rede. Nicht zuletzt deshalb ist der Senat da-

von überzeugt, dass es sich um eine andere Übung mit Luftunterstützung gehan-

delt hat, nach vorstehenden Erkenntnissen zumindest höchstwahrscheinlich ge-

handelt haben muss, zumal gerade nach dem Ende des Kalten Krieges, als mi-

litärische Aktivitäten nach allseitigem Bekunden weitgehend zurückgeschraubt 

wurden, keine Notwendigkeit für solch kostenträchtige Übungen gesehen worden 

sein dürfte. 
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Dagegen spricht schließlich, aber nicht zuletzt, dass bei dem zweiten von Oberst 

L. im Zusammenhang mit der vorliegenden Problematik angeführten Manöver 

nach seiner Schilderung ausschließlich – in Wunstorf stationierte – (Transport-)

Hubschrauber zum Einsatz gekommen sind, die indes den hiesigen Ausflugkorri-

dor nicht, jedenfalls nicht zum Tiefflug, nutzen, wie wiederum Oberstleutnant V. 

im gerichtlichen Erörterungstermin eindeutig zu Protokoll gegeben hat und was 

sich auch aus allen schriftlichen Stellungnahmen der britischen Armee ergibt.  

 

Vor diesem Hintergrund einer weder rechtlich noch tatsächlich feststellbaren 

Existenz oder Nutzung eines östlichen Ausflugkorridors für Tiefflüge ist schließ-

lich nur ergänzend darauf zu verweisen, dass der in diesem Zusammenhang er-

folgte Vortrag insbesondere des Beklagten, aber auch der Beigeladenen zu 1. in 

seiner rechtlichen Dimension nicht hinreichend klar erscheint. Zum einen wird im-

mer wieder betont, der hier in Rede stehende Tiefflugverkehr sei nicht (immissi-

onsschutzrechtlich) genehmigungsbedürftig, und zwar auch nicht als Bestandteil 

des „Truppenübungsplatzes SENNE“, bei dem es sich nach insoweit übereinstim-

mender Auffassung der Beteiligten, die auch vom VG Minden bestätigt wurde, 

 

Urteil vom 26.10.2011 - 11 K 606/10 -, NuR 
2012, 287 = juris Rn. 64, 

 

um die immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige (Gesamt-)Anlage 

handelt. Zum anderen soll aber (auch) aus der Anzeige vom 18.11.1999, die zu-

gleich als Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG zu verstehen sein soll, ein unmit-

telbarer und uneingeschränkter Bestandsschutz auch für eben diesen Tiefflug-

verkehr folgen. Dies implizierte indes, dass es sich hierbei um einen Bestandteil 

dieser – dem Immissionsschutzrecht unterworfenen – Gesamtanlage handelte. 

Zu einer solchen Betrachtung passte auch die geltend gemachte strikte Orts-

gebundenheit des Korridors aufgrund der Abhängigkeit von den auf dem Trup-

penübungsplatz installierten (Boden-) Zielen. 

 

Denn gerade die räumlich und zeitlich unmittelbare und strikte Ortsgebundenheit 

der Manöver dürfte die Nutzung und den dabei entstehenden Lärm als anlagen-
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bezogen charakterisieren und qualifizieren. Dass sie dann bei einer immissions-

schutzrechtlichen Betrachtung und einem Lärmgutachten als bestehende Belas-

tung zu berücksichtigen wären, erscheint deshalb mindestens naheliegend. 

Schließlich wird allgemein etwa Lkw-Verkehr auf einem Betriebsgelände dem 

Betrieb unmittelbar zugerechnet. Anders ist dies nur für den Anlieferverkehr auf 

öffentlichen Straßen, der mit dieser besonderen Nutzung des Luftraums kaum 

vergleichbar ist. Ebenso werden Hubschrauberflüge im zivilen Bereich (z. B. bei 

Krankenhäusern) als anlagenbezogen betrachtet. 

 

Vgl. etwa OVG NRW, Urteile vom 16.9.2016 - 2 
D 46/14.NE -, BauR 2017, 676 = juris Rn. 90 ff., 
und vom 17.2.2011 - 2 D 36/09.NE -, juris Rn. 
305; Nds. OVG, Beschluss vom 4.1.2011 - 1 MN 
130/10 -, BauR 2011, 805 = juris Rn. 79 f. 

 

Es spricht daher aus Sicht des Senats durchaus Überwiegendes dafür, dass es 

sich hier um eine noch der Anlage zuzurechnende Nutzung handelt. Dies ist etwa 

hinsichtlich der (Tief-)Flugkorridore bei sogenannten Luft-Boden-Schießplätzen in 

Rechtsprechung und Literatur im Grundsatz anerkannt. 

 

Vgl. eingehend OVG Berlin-Bbg., Urteil vom 
27.3.2009 - 2 B 8.08 - juris, insbesondere Rn. 33 
ff., zu den Anforderungen an die inhaltliche Be-
stimmtheit dann Rn. 76; siehe auch Kämper, in: 
Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 30 Rn. 61 f. 
(Stand der Kommentierung: Januar 2017). 

 

Auch wenn diese nicht ohne weiteres und uneingeschränkt mit einem Truppen-

übungsplatz gleichzusetzen sein mögen, liegt eine Übertragung jedenfalls auf 

den hier in Rede stehenden Gefechtsübungsbetrieb mit verbundenen Waffen und 

insbesondere das Abschlussmodul mit schießenden Bodentruppen und Luftfahr-

zeugen nahe. Dies unterstreicht nicht zuletzt die Tatsache, dass auch die Beige-

ladene zu 1. einen solchen Vergleich herangezogen hat. 

 

Demgegenüber kann eine solche Zurechnung nicht mit der Erwägung verneint 

werden, der Gesetzgeber habe Flugplätze bewusst nicht dem Immissionsschutz-

recht unterworfen. Denn ein solcher Flugplatz steht jedenfalls für die fraglichen 
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Manöver nicht zur Diskussion. Vielmehr zeichnen sich diese Übungen nach inso-

weit konsistenter Darstellung aller militärischen Beteiligten dadurch aus, dass die 

involvierten Kampfjets auf dem Truppenübungsplatz gerade nicht landen oder/ 

und starten. Im Übrigen ist der bestehende Flugplatz in Bad Lippspringe ebenso 

wenig von den Anlagen der Klägerin betroffen wie die nach Angaben von Oberst-

leutnant V. noch vorhandenen Harrier-Landebahnen.  

 

2. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch nicht feststellen, dass der unbenannte 

Belang der verteidigungspolitischen Interessen bzw. eine konkrete Gefährdung 

des Luftverkehrs den WEA 03 – 09 entgegengehalten werden könnten. Der luft-

rechtliche Zustimmungsvorbehalt dient der Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt 

und des Schutzes der Allgemeinheit zur Abwehr von betriebsbedingten Gefahren 

für die Sicherheit des Luftverkehrs sowie für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung durch die Luftfahrt. 

 

Vgl. BVerwG, Urteile vom 16.7.1965 - IV C 30.65 
-, BVerwGE 21, 354 = juris Rn. 11, und vom 
21.8.1981 - 4 C 77.79 -, NVwZ 1982, 113 = juris 
Rn. 25; OVG NRW, Urteil vom 9.4.2014 - 8 A 
430/12 -, DVBl. 2015, 915 = juris Rn. 79 ff.; OVG 
Rh.-Pf., Beschluss vom 7.3.2005 - 8 A 12244/04 
-, juris Rn. 3; Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, 
LuftVG, § 12 Rn. 4, § 14 Rn. 1 (Stand der Kom-
mentierung: Januar 2021).  

 

Anerkannt ist, dass die Zustimmung zu versagen ist, wenn dies zur Wahrung der 

Sicherheit der Luftfahrt und der Allgemeinheit erforderlich ist und nachteilige Wir-

kungen nicht durch Auflagen ausgeschlossen werden können (§ 14 Abs. 1, § 12 

Abs. 4 LuftVG). Für die Versagung muss daher gemäß §§ 14 Abs. 1, 29 Abs. 1 

Satz 1 LuftVG eine konkrete Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs vorliegen. 

Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn in dem zu beurteilenden konkreten Einzelfall 

in überschaubarer Zukunft mit einem Schadenseintritt hinreichend wahrscheinlich 

gerechnet werden muss oder eine vorhandene Gefahr konkret verstärkt wird. Die 

bloße Möglichkeit eines schädigenden Ereignisses aufgrund eines hypotheti-

schen Sachverhalts genügt hingegen nicht. 

 



- 36 - 
 
 
 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.7.1965 - IV C 30.65 -
, BVerwGE 21, 354 = juris Rn. 11; OVG NRW, 
Urteil vom 9.4.2014 - 8 A 430/12 -, DVBl. 2015, 
915 = juris Rn. 86; Wysk, in: Grab-
herr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12 Rn. 54 (Stand der 
Kommentierung: Januar 2021); Weiss, NVwZ 
2013, S. 14, 16 f.  

 

Insoweit kommt den bezeichneten Vorschriften der Charakter einer ordnungs-

rechtlichen Generalklausel zu. 

 

Vgl. zu § 12 LuftVG: BVerwG, Beschluss vom 
9.2.2015 - 4 B 39.14 -, juris Rn. 6; OVG NRW, 
Urteil vom 9.4.2014 - 8 A 430/12 -, DVBl. 2015, 
915 = juris Rn. 76 ff.; sowie zu § 14 LuftVG: VGH 
Bad.-Württ., Urteil vom 24.5.2023 - 14 S 1705/22 
-, ZNER 2023, 343 = juris Rn. 34; Nds. OVG, Ur-
teil vom 23.6.2016 - 12 KN 64/14 -, BauR 2016, 
706 = juris Rn. 88.  

 

Es ist daher eine Gefahrenprognose erforderlich. 

 

Vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil vom 24.5.2023 - 14 
S 1705/22 -, ZNER 2023, 343 = juris Rn. 34; 
OVG S.-H., Urteil vom 19.1.2017 - 1 LB 18/15 -, 
juris Rn. 66. 

 

Da die durch § 14 LuftVG normierte Baubeschränkung zu einer schwerwiegen-

den materiell-rechtlichen Einschränkung der Baufreiheit führt bzw. führen kann, 

ist die luftrechtliche Beurteilung strikt am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus-

zurichten. Eine Verweigerung ist nicht gerechtfertigt, wenn sie für die Sicherheit 

der Luftfahrt nicht notwendig ist, wobei auch die Möglichkeiten nach §§ 12 Abs. 4, 

14 Abs. 1, letzter Hs. LuftVG in den Blick zu nehmen sind. 

 

Vgl. Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12 
Rn. 56 (Stand der Kommentierung: Januar 2021); 
siehe auch BVerwG, Beschluss vom 25.11.2014 
- 4 B 37.14 -, ZfBR 2015, 168 = juris Rn. 5. 
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Zu der durch den Zustimmungsvorbehalt nach § 14 LuftVG geschützten Sicher-

heit der Luftfahrt gehört schon nach dem umfassenden, nicht nach dem Nut-

zungszweck differenzierenden Wortlaut der Norm der militärische, im Bundes-

gebiet grundsätzlich gemäß Art. 87a Abs. 1 GG von der Bundeswehr wahrge-

nommene Luftverkehr, und zwar auch und insbesondere, soweit dadurch der 

Luftraum, etwa durch Tiefflüge, besonders in Anspruch genommen wird. 

 

Vgl. Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 14 
Rn. 3 (Stand der Kommentierung: Januar 2021); 
Giemulla, in: Giemulla/Schmid, LuftVG, § 31 Rn. 
26 (Stand der Kommentierung: März 2017); i. E. 
ebenso VG Kassel, Urteil vom 22.3.2018 - 7 K 
1274/16.KS -, juris Rn. 51 ff.  

 

Anerkanntermaßen steht dem die Inanspruchnahme durch verbündete (NATO-) 

Streitkräfte aus verteidigungspolitischen Gründen, insbesondere im Übungsfall, 

unter bestimmten Bedingungen gleich, wie sich nicht zuletzt aus Art. 46 NTS-ZA 

ergibt.  

 

Vgl. § 30 Abs. 1 Satz 1 LuftVG sowie dazu Käm-
per, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 30 Rn. 
57 (Stand der Kommentierung: Januar 2017). 

 

Systematische Überlegungen stützen dieses Verständnis. Denn es ist anerkannt, 

dass der Bundeswehr bei der Entscheidung, was zur Erfüllung ihrer hoheitlichen 

Verteidigungsaufgaben zwingend notwendig ist, ein verteidigungspolitischer Be-

urteilungsspielraum zusteht und es deshalb den militärischen Überlegungen zu 

überlassen ist, wann und in welchem Umfang ein Tiefflugbetrieb im Einzelfall 

nach Maßgabe der konkreten Verhältnisse durchgeführt wird. 

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 
-, BVerwGE 97, 203 = juris Rn. 24 ff., Beschluss 
vom 5.9.2006 - 4 B 58.06 -, BauR 2007, 78 = ju-
ris Rn. 3.  

 

Insoweit müssen diese grundsätzlich „wehrfähig“ sein. 
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A. A. wohl (nur) Weiss, NVwZ 2013, S. 14, 18. 
 

Dies erfasst in erster Linie die Festlegung militärischer Tieffluggebiete. Sie erfolgt 

durch jederzeit abänderbare innerdienstliche, militärische Weisung, nicht durch 

Verwaltungsakt und unterliegt keinen Beteiligungsrechten betroffener Dritter, et-

wa der Gemeinden. 

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 
-, BVerwGE 97, 203 = juris Rn. 30 f.; Kämper, in: 
Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 30 Rn. 52, 55 
(Stand der Kommentierung: Januar 2017); VGH 
Bad.-Württ., Urteil vom 16.5.2006 - 3 S 914/05 -, 
NuR 2006, 574 = juris Rn. 24.   

 

Gleichzeitig handelt es sich aber nicht um justizfreie Hoheitsakte, die im freien 

Belieben der Bundeswehr bzw. des Verteidigungsministeriums stehen. 

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 
-, BVerwGE 97, 203 = juris Rn. 14; vgl. auch 
VGH Bad.-Württ., Urteil vom 4.4.2023 - 10 S 
1560/22 -, NVwZ-RR 2023, 888 = juris Rn. 42 ff., 
55. 

 

Zuständig für die Erteilung der Zustimmung nach § 14 LuftVG bleibt aber die zivi-

le Luftaufsichtsbehörde, weil § 14 LuftVG in § 30 Abs. 2 LuftVG – bewusst – kei-

ne Erwähnung findet. 

 

Vgl. Weiss, NVwZ 2013, S. 14, 15; Wysk, in: 
Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 14 Rn. 3 (Stand 
der Kommentierung: Januar 2021). 

 

Da der ausdrückliche Zustimmungsvorbehalt im Verhältnis zur Immissions-

schutzbehörde allerdings dazu dient, besonderen luftfahrtrechtlichen Sach-

verstand einzubringen, die Landesluftfahrtbehörde ebenso wie die nach § 31 

Abs. 3 LuftVG als Flugsicherungsorganisation gutachterlich zu beteiligende H. 

aber über einen solchen Sachverstand regelmäßig nur im Bereich der zivilen 

Luftfahrt verfügt, spricht Überwiegendes für die Annahme, dass sich die Landes-

luftfahrtbehörde bei der Beurteilung spezifischer Fragen des Militärflugbetriebs an 
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der internen Stellungnahme der Dienststellen der Beigeladenen zu 1. zumindest 

weitgehend orientiert. Denn der Beigeladenen zu 1., nicht aber der Bezirksregie-

rung als Landes(Luftfahrt-)behörde steht insoweit der bezeichnete verteidigungs-

politische Beurteilungsspielraum zu. 

 

Vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urteil vom 4.4.2023 - 
10 S 1560/22 -, NVwZ-RR 2023, 888 = juris Rn. 
37 ff.; Nds. OVG, Urteil vom 13.11.2019 - 12 LB 
123/19 -, BauR 2020, 248 = juris Rn. 58; Hess. 
VGH, Beschluss vom 17.5.2018 - 4 A 1598/17.Z -
, NVwZ-RR 2018, 767 = juris Leitsatz und Rn. 14; 
a. A. Weiss, NVwZ 2013, S. 14, 16.  

 

Der der Bundeswehr eingeräumte verteidigungspolitische Beurteilungsspielraum 

ist vor dem Hintergrund der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG aber 

nicht unbeschränkt. Die gerichtliche Kontrolle beschränkt sich allerdings darauf, 

ob die zuständige Stelle der Bundeswehr von einem zutreffenden Sachverhalt 

ausgegangen ist, sich von sachgerechten Erwägungen hat leiten lassen und ob 

sie die zivilen Interessen einschließlich der Lärmschutzinteressen in die gebotene 

Abwägung eingestellt und nicht unverhältnismäßig zurückgesetzt hat. 

 

Vgl. (zur früheren Rechtslage) BVerwG, Urteil 
vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 -, BVerwGE 97, 
203 = juris Rn. 24; VGH Bad.-Württ., Urteil vom 
16.5.2006 - 3 S 914/05 -, NuR 2006, 574 = juris 
Rn. 23; Nds. OVG, Beschluss vom 
28.3.2017 - 12 LA 25/16 -, BauR 2017, 1180 = 
juris Rn. 18; Giemulla, in: Giemulla/Schmid, 
LuftVG, § 30 Rn. 24 (Stand der Kommentierung: 
März 2016). 

 

Damit beschränkt sich die erforderliche gerichtliche Prüfung gerade nicht auf die 

Feststellung einer konkreten Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs, sondern 

erfasst auch über die angemessene Berücksichtigung ziviler Interessen eine Ab-

wägung mit entgegenstehenden Belangen, wozu auch gehören kann, danach zu 

fragen, ob und inwieweit den Teilnehmern am Luftverkehr zugemutet werden 

kann, ihr Verhalten oder Vorhaben zu ändern.  
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Vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urteile vom 
24.5.2023 - 14 S 1705/22 -, ZNER 2023, 343 = 
juris Rn. 56 f., und vom 4.4.2023 - 10 S 1560/22 -
, NVwZ-RR 2023, 888 = juris Rn. 51; Weiss, 
NVwZ 2013, S. 14, 18; allgemein auch BVerwG, 
Beschluss vom 25.11.2014 - 4 B 37.14 -, ZfBR 
2015, 168 = juris Rn. 5, das das Erfordernis einer 
strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung hervor-
hebt; a. A. wohl Nds. OVG, Urteil vom 
13.11.2019 - 12 LB 123/19 -, BauR 2020, 248 = 
juris Rn. 59. 

 

Die Annahme, dass die Festlegung von Tiefflugstrecken – rechtmäßigerweise – 

ohne jegliche Dritt- oder Betroffenenbeteiligung erfolgen kann und erfolgt, 

 

zu aufgrund dessen bestehenden, nicht fristge-
bundenen Unterlassungsansprüchen vgl. VGH 
Bad.-Württ., Urteil vom 16.5.2006 - 3 S 914/05 -, 
DÖV 2006, 788 = juris Rn. 24, sowie allgemein 
BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 -, 
BVerwGE 97, 203 = juris Rn. 14,  

  

ist letztlich nur dadurch zu rechtfertigen, dass sie anders als etwa die Errichtung 

eines Flugplatzes keine vollendeten Tatsachen schafft; sie kann vielmehr jeder-

zeit geändert oder aufgehoben werden. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob in die 

Abwägung in einem solchen Fall zugunsten der Bundeswehr bzw. den Gaststreit-

kräften ein „Bestandsschutz“ einzustellen ist. 

 

So für den Fall einer zu einem genehmigten und 
betriebenen Schießplatz unmittelbar akzessori-
schen Tiefflugstrecke Nds. OVG, Beschluss vom 
28.3.2017 - 12 LA 25/16 -, BauR 2017, 1180 = ju-
ris Rn. 18; für einen faktischen Bestandsschutz 
wegen eines „Gewöhnungseffekts“ auch VGH 
Bad.-Württ., Urteil vom 4.4.2023 - 10 S 1560/22 -
, NVwZ-RR 2023, 888 = juris Rn. 55.  

 

Denn dies betrifft allein die Frage des „Wie“, nicht des „Ob“ der gebotenen Abwä-

gung, wobei ein Recht auf Nichtänderung der Umstände als solches allerdings 

kein militärischer Belang sein dürfte. 

 



- 41 - 
 
 
 

In diesem Zusammenhang sind auch die Wertungen des § 2 Satz 1 EEG – wenn 

auch mit den Einschränkungen nach § 2 Satz 3 EEG – zu berücksichtigen. 

 

Vgl. VGH Bad.-Württ., Urteile vom 
24.5.2023 - 14 S 1705/22 -, ZNER 2023, 343 = 
juris Rn. 57, und vom 4.4.2023 - 10 S 1560/22 -, 
NVwZ-RR 2023, 888 = juris Rn. 51; allgemein 
auch OVG NRW, Beschluss vom 14.12.2023 - 22 
A 902/23 -, juris Rn. 44. 

 

Dabei beansprucht diese Festlegung nach § 2 Satz 1 EEG auch gegenüber ver-

teidigungspolitischen Interessen Geltung, lediglich der Vorrang nach Satz 2 gilt 

insoweit nach Satz 3 nicht. Daraus lässt sich indes, anders als der Beklagte im 

gerichtlichen Verfahren ausgeführt hat, gerade nicht der Schluss ziehen, diese 

Wertung komme hier überhaupt nicht zum Tragen. Vielmehr ist der Regelung 

eine Bewertung des potenziellen Interessengeflechts als gleichrangig zu entneh-

men, kaum aber eine Reduzierung des überragenden Interesses auf eine gene-

relle Nachrangigkeit gegenüber verteidigungspolitischen Interessen.  

 

Dieser verteidigungspolitische Beurteilungsspielraum erstreckt sich nach der 

Rechtsprechung des BVerwG auch darauf, dass es der Bundeswehr obliegt, das 

Gefährdungspotenzial einer Windenergieanlage im Korridor einer Tiefflugübungs-

strecke zu beurteilen. Einschätzungen und Wertungen, die die zuständige Behör-

de im Rahmen des ihr eröffneten Beurteilungsspielraums vornimmt, sind auch 

einem Sachverständigengutachten grundsätzlich nicht zugänglich, weil es in sol-

chen Fällen auf andere (mögliche) Beurteilungen nicht mehr ankommen kann. 

Soweit die Gefahrenanalyse prognostische Einschätzungen umfasst, erstreckt 

sich die gerichtliche Kontrolle darauf, ob die Prognose auf der Grundlage fach-

wissenschaftlicher Maßstäbe methodengerecht erstellt wurde. Die Prognose ist 

fehlerhaft, wenn sie auf willkürlichen Annahmen oder offensichtlichen Unsicher-

heiten beruht, in sich widersprüchlich oder aus sonstigen Gründen nicht nachvoll-

ziehbar ist. 

 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 5.9.2006 - 4 B 
58.06 -, BauR 2007, 78 = juris Rn. 8; ähnlich 
VGH Bad.-Württ., Urteil vom 16.5.2006 - 3 S 
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914/05 -, DÖV 2006, 788 = juris Rn. 26 f.; Hess. 
VGH, Beschluss vom 17.5.2018 - 4 A 1598/17.Z -
, NVwZ-RR 2018, 767 = juris Rn. 13 f. 

 

Hier lässt sich aus dem zumindest in Teilen widersprüchlichen Vortrag insbeson-

dere der Beigeladenen zu 1. schon nicht schließen, dass von dem Vorhaben der 

Klägerin, soweit es Flächen außerhalb des ED-R 112/A in Anspruch nimmt, über-

haupt ein solcher Tiefflugkorridor betroffen sein könnte. Jedenfalls fehlt es zumin-

dest nach den jüngeren Angaben an einer entsprechenden Festlegung. Auch von 

Weisungen im Einzelfall kann nicht ausgegangen werden. Letztlich sind sogar 

Existenz und Nutzung des angeführten Korridors offengeblieben (dazu a). Jeden-

falls eine relevante, hinreichend konkrete Gefährdung einer unterstellten Nutzung 

besteht nicht (dazu b). Selbst wenn man auch dies noch unterstellte, wären hier 

in der gebotenen Abwägung mit den gleichrangigen Interessen an einer Verwirk-

lichung des Vorhabens der Klägerin auf der Hand liegende Alternativen vorrangig 

zu ergreifen (dazu c). 

 

a) Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der oben unter 1. erfolgten Ausführungen 

konnte der Senat nicht die Überzeugung gewinnen, dass hier ein relevanter und 

tatsächlich in relevanter Weise genutzter Tiefflugkorridor besteht, in dem sich die 

beantragten Anlagenstandorte befinden. Insofern hätte es dem Beklagten und 

den Beigeladenen oblegen, hierzu die erforderlichen nachvollziehbaren Angaben 

zu machen.  

 

In der Sache ebenso etwa VGH Bad-Württ., Ur-
teil vom 4.4.2023 - 10 S 1560/22 -, NVwZ-RR 
2023, 888 = juris Rn. 41 ff., der auf eine „plau-
sible Darlegung“ der Bundeswehr abstellt.  

 

Der ihnen in diesem Sinne obliegenden Darlegungslast sind sie indes nicht nach-

gekommen. Vielmehr weist ihr Vortrag durchgängig Ungereimtheiten auf, die sich 

mit einem solchen Ergebnis nicht vereinbaren lassen. 

 

Dies beginnt bereits damit, dass seitens der Beigeladenen zu 1. ursprünglich 

ausdrücklich angegeben wurde, der hier in Rede stehende Tiefflugkorridor mit 
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seiner nördlichen Einflug- und östlichen Ausflugbahn sei vor langer Zeit „in plan-

ähnlicher Weise“ festgelegt worden. Erst auf ausdrückliche Nachfrage des Ge-

richts danach, wo die Festlegung in planähnlicher Weise festgehalten und doku-

mentiert ist, erfolgte die Mitteilung, dass es solches jedenfalls von Seiten der 

Bundeswehr nicht gebe und auch nie gegeben habe. Stattdessen wurde darauf 

verwiesen, dies sei durch die britischen Gaststreitkräfte geschehen und man ge-

he davon aus, dass dies nach den gleichen Kriterien erfolge, wie sie auch von 

der Bundeswehr angelegt würden. Eine gewisse Bestätigung findet dies noch im 

Schriftsatz vom 25.1.2024, in dem betont wird, dass die Zuständigkeit für die 

Festlegung von Anflugwegen für Luftunterstützung nicht bei den genannten deut-

schen Stellen, sondern auf britischer Seite liege.  

 

Auf dieser Grundlage kommt indes eine rechtlich wie auch immer bindende Fest-

legung einer bestimmten Flugroute jedenfalls mit Blick auf die außerhalb des 

Truppenübungsplatzes gelegenen Bereiche schon aus Kompetenzgründen nicht 

in Betracht. Denn in diesem Bereich fehlt es von vornherein an einer Befugnis der 

britischen Streitkräfte zur (verbindlichen) Setzung von Rechtsfolgen im deutschen 

Hoheitsbereich. Diese ergibt sich namentlich nicht aus den Nutzungsrechten und 

-befugnissen hinsichtlich des Truppenübungsplatzes Senne – ggf. einschließlich 

des darüber liegenden Luftraums – selbst. Denn diese griffen jedenfalls nicht 

über das Gebiet des Truppenübungsplatzes hinaus. Dies betrifft im Übrigen auch 

den ED-R 112/A, der auf einer Festlegung des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur, nicht aber auf einer britischen, beruht. 

 

Dass die britischen Streitkräfte – wie der Beklagte im Schriftsatz vom 1.2.2024 

betont hat – diesen Luftraum nutzen dürfen, was niemand in Zweifel gezogen hat, 

ersetzt die erforderliche Rechtsgrundlage für verbindliche Festlegungen nicht. 

Denn ein solches Nutzungsrecht bedeutet gerade nicht, dass sie dessen Benut-

zung (auch durch andere) regeln dürften. Insoweit führt auch der Verweis auf Art. 

46 NTS-ZA nicht weiter, weil er lediglich ein solches Nutzungsrecht für den Luft-

raum der Bundesrepublik – unter dem Vorbehalt der Erforderlichkeit – fest-

schreibt und dies zudem ausdrücklich von der Zustimmung der zuständigen deut-
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schen Behörden abhängig macht. Das ist geradezu das Gegenteil eigener Ho-

heitsrechte in diesem Bereich und spricht eher dafür, dass sich die Gaststreit-

kräfte insoweit grundsätzlich auf die jeweiligen Gegebenheiten in diesem Luft-

raum einstellen müssen. 

 

Hierzu passt im Übrigen, dass sich die britische Armee selbst in ihren schriftli-

chen Stellungnahmen nie auf diesen Korridor als solchen berufen, sondern im-

mer den über dem Truppenübungsplatz eingerichteten ED-R 112/A als für ihre 

Nutzungen unabdingbar bezeichnet hat. Dies ergibt sich bereits mit hinreichender 

Eindeutigkeit aus der präzisierenden Stellungnahme vom 8.12.2021, in der es 

ausdrücklich heißt: 

 

„Im Rahmen dieser Übungsszenarien spielt der Einsatz von Simulations-, 
Unterstützungs- und Kampfflugzeugen sowie von Hubschraubern und 
Drohnen eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung der Bodentruppen 
auf die Einsatzrealitäten. Diese Luftfahrzeuge müssen in der Lage sein, in 
taktischen Szenarien sicher zu manövrieren, und zwar sowohl mit als auch 
ohne scharfe Munition und in Verbindung mit Sicherheitseinschränkungen 
am Boden, die einen ungehinderten ED-R112A-Luftraum erfordern. In sol-
chen Szenarien ist es von entscheidender Bedeutung, zu erkennen, dass 
Truppenübungsplätze drei Dimensionen haben, wobei das zugehörige 
ED-R die Fähigkeit zur sicheren Durchführung von taktischen Luftopera-
tionen bietet – im Fall von Sennelager ist es ED-R 112A, das diesen siche-
ren Operationsraum über die physische Bodengrenze hinaus bietet. [...] 
Der Verlust des ED-R112A und die damit verbundenen Einschränkungen, 
die ein solcher Verlust für das Vereinigte Königreich in Bezug auf eine rea-
listische Einsatzausbildung für die Truppen zur Durchführung von Operati-
onen mit sich bringen würde, sind so erheblich, dass sie die Fähigkeit von 
Sennelager, die gesamte militärische Ausbildung einschließlich der inte-
grierten und damit kombinierten Boden- und Luftübungen im Rahmen des 
Konzeptes der regionalen Drehkreuze für das Vereinigte Königreich […] zu 
verwirklichen“, infrage stellen würden. (Ergänzung aus dem englischen 
Original („call into question“), die in der Höflichkeitsübersetzung offenbar 
versehentlich fehlt). 

 

Weiterführende Ein- und Ausflugskorridore zum Tiefflugbetrieb über diesen Luft-

raum hinaus werden hingegen nicht erwähnt. Passend dazu war den britischen 

Stellungnahmen auch nur eine Karte beigefügt, die die Abgrenzungen des Trup-

penübungsplatzes und der ED-R 112/A und 112/B (im Südosten) darstellt. 
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Dem entspricht die von der Beigeladenen zu 1. eingeholte Verbalnote der Briti-

schen Botschaft in Berlin vom 12.1.2024.  

 

„Die Summe dieser Fähigkeiten bedeutet, dass Übungsszenarien mehr-
fach im gleichen Kontext durchgeführt werden können; eine „Stop, Reset 
und Go again“-Fähigkeit (Anhalten, Zurücksetzen und erneut Starten), die 
den maximalen Ausbildungsnutzen aus der verfügbaren Zeit und den Res-
sourcen, einschließlich Artillerie, Hubschraubern, schnellen Jets und Droh-
nen zur Unterstützung der Bodentruppen, bietet. Dies ist nur durch die Si-
cherheitsbedingungen möglich, die durch das Flugbeschränkungsgebiet 
ED-R 112A über den Grenzen des TrÜbPl Senne und die interne Konfi-
guration des TrÜbPl Senne geschaffen werden. Diese ED-R ermöglicht es 
allen Luftstreitkräften, in Gefechtsszenarien in und um das Übungsgelände 
selbst zu manövrieren, im Tiefflug zu fliegen, taktische Anflüge durchzu-
führen und Ziele zu erfassen, bevor sie sich wieder den laufenden Übun-
gen anschließen und identifizierte Ziele bekämpfen.“ 
 

Dies mündet in der Feststellung der essenziellen Bedeutung des „unrestricted 

airspace within the ED-R“, dessen Verlust oder die Einschränkung irgendeiner 

der Fähigkeiten auf dem Truppenübungsplatz Senne und seiner ED-R schwer-

wiegende und unbeabsichtigte langfristige Folgen für die Einsatzfähigkeit der bri-

tischen Streitkräfte hätte, während Ein- und Ausflugkorridore – eher beiläufig – 

nur als solche vorher festzulegen genannt werden. 

 

Daraus lässt sich schließen, dass es auch von britischer Seite solche Festlegun-

gen tatsächlich nicht gegeben hat. In diesem Sinne hat Oberstleutnant V. im ge-

richtlichen Erörterungstermin auf Nachfrage auch bestätigt, dass man den Tief-

flugkorridor immer als Bestandteil dieses ED-R betrachtet und deshalb nicht ei-

genständig erwähnt habe. Dieses Verständnis kann dann aber auch nicht auf 

eine Erweiterung über diesen ED-R hinaus führen. Die genaue Herkunft bzw. 

rechtliche Bedeutung der seitens der Beigeladenen zu 1. mit ihrer Stellungnahme 

vom 12.1.2022 überreichten Kartendarstellung des Ein- und Ausflugkorridors ist 

dann auch im gerichtlichen Erörterungstermin nicht eruierbar gewesen. 

 

Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass sich die britischen Stellen trotzdem 

durchweg gegen das Gesamtvorhaben der Klägerin und nicht nur gegen die An-

lagenstandorte im ED-R 112/A gewandt haben. Das ist vielmehr auch vor dem 
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Hintergrund vorstehender Überlegungen in sich schlüssig, nachdem sie, wie 

Oberstleutnant V. im gerichtlichen Erörterungstermin dargelegt hat, das Projekt 

stets und ausschließlich als Ganzes betrachtet haben. Ob einzelne Anlagen zu-

stimmungsfähig sein könnten, wurde dagegen – nicht zu Unrecht (dazu unter V.) 

– nicht geprüft. Für eine nach dem Standort inner- oder außerhalb des ED-R dif-

ferenzierende Stellungnahme bestand damit aus britischer Perspektive kein An-

lass. Eine solche Prüfung des britischen Verteidigungsministeriums hat es nach 

Angaben von Oberstleutnant V. auch nicht gegeben. 

 

Angesichts dessen liegt eine rechtsförmige und als solche beachtliche Tiefflug-

route ersichtlich nicht vor, so dass auch unter dem Blickwinkel des § 29 LuftVG 

bzw. des § 35 Abs. 3 BauGB allein eine tatsächliche Nutzung als Belang der mi-

litärischen Flugsicherheit in Betracht kommt. Wie dies allerdings bei einer Luft-

raumnutzung außerhalb eines festgelegten Tiefflugkorridors und außerhalb eines 

ED-R zu einem rechtlich erheblichen Belang erstarken könnte, erscheint bereits 

grundsätzlich zweifelhaft, zumal auf entsprechende Nachfrage in der mündlichen 

Verhandlung ausdrücklich betont wurde, die angeführten Ausflüge außerhalb des 

ED-R gehörten nicht mehr zum Übungsbetrieb selbst – also letztlich zum allge-

meinen Flugbetrieb, wie er über ganz Deutschland stattfinden kann. Dies wird 

letztlich durch den mit der Stellungnahme des Luftfahrtamtes der Bundeswehr 

vom 16.1.2024 (erstmals!) erfolgten Rückzug auf das allgemeine Tiefflugband mit 

Höhen zwischen 500 und 1.500 Fuß, in dem über ganz Deutschland Tiefflüge 

stattfinden dürften, bei dem es sich aber gerade nicht um einen rechtlich geson-

dert geschützten Luftraum handelt, bestätigt. Dies bedeutet indes nicht nur einen 

recht fundamentalen „Bruch“ mit der bis dato erfolgten Argumentation, sondern 

letztlich auch, dass die Berufung auf eine Alternativlosigkeit kaum mehr über-

zeugen kann, wenn insoweit eine generelle Regel für das gesamte Bundesgebiet 

(allein) bemüht wird. Dort sollen im Übrigen nicht einmal (mehr) die Sonderrege-

lungen für den Übungsbetrieb gelten. Dass dies wiederum nicht zur (alternativen) 

Begründung für Existenz und Notwendigkeit des Ausflugkorridors passt, er sei 

integraler Bestandteil des Gefechtsübungsbetriebs mit verbundenen Waffen, sei 

hier lediglich erwähnt. 
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Hierzu wiederum fügt sich, dass seitens der Beigeladenen zu 1. bereits im Ver-

waltungsverfahren mehrfach mitgeteilt worden war, dass (eigene) militärische In-

teressen von dem Vorhaben nicht betroffen seien. Im Rahmen der förmlichen Be-

teiligung wurde – im Anschluss an eine entsprechende Mitteilung im sogenannten 

Scoping-Verfahren vom 26.11.2020 – mit Schreiben vom 18.6.2021 ausdrücklich 

mitgeteilt, dass „aus flugsicherungstechnischer (§ 18a LuftVG), liegenschaftsmä-

ßiger, infrastruktureller und schutzbereichsmäßiger Sicht seitens der Bundeswehr 

keine Bedenken bei o.a. Vorhaben“ bestünden und das Luftfahrtamt der Bundes-

wehr (LuftABw) keine Einwände gemäß § 14 LuftVG erhebe. Noch im gerichtli-

chen Erörterungstermin am 20.11.2023 haben die Vertreter der Beigeladenen zu 

1. dies insoweit bekräftigt, als eigene Belange der Bundeswehr solche Einwände 

nicht begründeten. Anders ist auch nicht zu erklären, dass der Beigeladenen zu 

1. nach Bekunden ihrer Vertreter nicht einmal die Existenz des nunmehr vehe-

ment verteidigten Flugkorridors bekannt gewesen ist, obwohl die Bundeswehr 

zumindest für 10 Wochen im Jahr dort autonom übt und ansonsten die britischen 

Übungen unterstützt – letzteres gerade im Bereich der Luftunterstützung für die 

(allein) dort übenden britischen Bodentruppen.  

 

Unbeschadet dessen kann sich eine schutzwürdige Existenz des hier allein po-

tenziell betroffenen Ausflugkorridors damit ausschließlich aus einer beständigen 

Übung in Form einer tatsächlichen Nutzung ergeben. Solches lässt sich indes auf 

der Grundlage der verfügbaren Informationen und des Vortrags der Beteiligten 

(ebenfalls) nicht feststellen. Insofern kommt zunächst den vorstehend unter 1. er-

örterten Aspekten jedenfalls für die Zeit vor der Jahrtausendwende ganz erhebli-

ches Gewicht zu. Insbesondere die von dem Beklagten und der Beigeladenen zu 

1. beigebrachten Unterlagen aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wei-

sen dabei auch über diesen Zeitraum hinaus. Denn danach ist nicht vorstellbar, 

dass ein fortgesetzter Tiefflugübungsbetrieb über die Grenzen des Truppen-

übungsplatzes hinaus überhaupt kein Echo mehr in den umliegenden Gemeinden 

gefunden hätte, zumal – wie nicht zuletzt die Vertreter der Beigeladenen zu 1. in 

der mündlichen Verhandlung betont haben – die Akzeptanz von Tiefflügen und 

der damit verbundenen Lärmbelastung nach Ende des Kalten Krieges erheblich 

abgenommen hat. Logisch erklären lässt sich dies deshalb nur damit, dass ein 
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solcher Übungsbetrieb in außerhalb des Truppenübungsplatzes wahrnehmbarer 

Form nicht oder allenfalls vereinzelt stattgefunden hat. Aus einer bei sporadischer 

Nutzung allenfalls annehmbaren bloß theoretischen Existenz kann indes kein ent-

gegenstehender Belang im Sinne von § 35 Abs. 3 BauGB erwachsen bzw. fehlte 

es von vornherein an der erforderlichen Konkretheit einer Gefahr für den Luftver-

kehr. 

 

Vgl. dazu auch VGH Bad.-Württ., Urteil vom 
4.4.2023 - 10 S 1560/22 -, NVwZ-RR 2023, 888 
= juris z. B. Rn. 55, der eine „eingerichtete und 
entsprechend genutzte Tiefflugstrecke“ als Basis 
für eine Ablehnung ansieht.  

 

Dies wird letztlich auch durch den Beklagten selbst bestätigt, der sich gegenüber 

dem WDR noch am 10.10.2021 – und damit etwa 6 Monate nach Eingang der 

vollständigen Antragsunterlagen – dahingehend äußerte, bisher über eine Tief-

flugübung nicht informiert worden zu sein und „von den neuen Plänen eher durch 

Zufall“ erfahren zu haben. Gleiches gilt für die dort zitierten Anwohner, die hin-

sichtlich der Ankündigung zukünftiger Tiefflugmanöver von einer „ganz neuen 

Qualität des militärischen Übungsbetriebs“ sprechen. Dieser Berichterstattung ist 

auch keiner der Beteiligten entgegengetreten. 

 

Eine weitere Bestätigung dieses tatsächlichen Befundes ist der im gerichtlichen 

Erörterungstermin von dem Beklagten (nur) dem Senat (nur) zur Einsicht vorge-

legten, von den britischen Streitkräften für den Truppenübungsplatz Senne ge-

führten und ausdrücklich als „lückenlos“ gekennzeichneten Dokumentation des 

Gefechtsübungsbetriebs mit Beteiligung von Luftfahrzeugen, einschließlich der 

Übungen mit verbundenen Waffen zu entnehmen. Sie verzeichnet für die Jahre 

2003 bis 2007 lediglich den Einsatz von Hubschraubern. In den Folgejahren bis 

2017 finden sich maximal zwei Übungen pro Jahr – allerdings nicht in jedem Jahr 

–, bei denen der Einsatz von Kampfflugzeugen vermerkt ist, davon mehrere (ins-

besondere im Jahr 2009), die ausdrücklich als Übungen der Bundeswehr ge-

kennzeichnet sind. Im Jahr 2018 hat demnach überhaupt keine Übung mit Beteili-

gung von Luftfahrzeugen stattgefunden, im Jahr 2019 lediglich mit (Kampf-) Hub-

schraubern und im Jahr 2020 eine Bundeswehrübung mit Kampfflugzeugeinsatz. 
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Im Jahr 2021 ist eine britische Übung mit Kampfflugzeug verzeichnet, im Jahr 

2022 eine entsprechende Bundeswehrübung, im Jahr 2023 vier. 

 

Die grundsätzliche Plausibilität dieser Aufstellung wird durch die Angaben der 

Beigeladenen zu 1. bestätigt, wonach die seit 1945 stattfindenden Übungen in 

früheren Jahren häufiger als zuletzt durchgeführt worden seien und heute „allen-

falls“ noch wenige Male im Jahr vorkommen könnten, dann aber besonders wich-

tig als Schlusspunkt des modular aufgebauten Übungsbetriebs seien. Unabhän-

gig davon mag der Senat eine bewusst unwahre Tatsachenbehauptung in der 

Beschreibung der Dokumentation durch den Beklagten nicht unterstellen, auch 

wenn in der mündlichen Verhandlung ohne nähere Erläuterung beiläufig behaup-

tet wurde, sie sei „offensichtlich nicht lückenlos“.  

 

Bei der Bewertung der so dokumentierten Nutzung durch Kampfflugzeuge ist zu-

dem zu berücksichtigen, dass die – wie gesagt insgesamt überschaubaren – po-

tenziell den hier allein in Rede stehenden Ausflugkorridor betreffenden Einsätze 

nichts mit einem verbundenen Gefechtsübungsbetrieb in der „Belle Alliance“ zu 

tun haben müssen. Wie ausgeführt haben der Beklagte, die Vertreter der Beige-

ladenen zu 1. und vor allem Oberstleutnant V. für die „Hausherrin“ immer wieder 

betont, es fänden auf dem Truppenübungsplatz alle möglichen anderen Manöver 

mit Luftunterstützung statt, die mit diesen Übungen und dem Ausflugkorridor 

nichts zu tun hätten. Dass solche Manöver auch in der Dokumentation enthalten 

sein müssen, ergibt sich zum einen daraus, dass darin auch Einsätze in den Jah-

ren 2011 bis 2015 vermerkt sind, in denen nach Oberstleutnant V. die verbunde-

nen Gefechtsübungen wegen der anderweitigen Prioritäten für den Afghanistan-

krieg nicht stattgefunden haben, und zum anderen aus den dort aufgeführten 

Manövern in Trägerschaft der Bundeswehr, die solche Übungen nach den Anga-

ben von Oberstleutnant V. im gerichtlichen Erörterungstermin ausdrücklich nicht 

in der Senne durchführen. Dies haben die Vertreter der Beigeladenen zu 1. in der 

mündlichen Verhandlung auf Vorhalt ausdrücklich bestätigt und dadurch klarge-

stellt, dass der in ihren schriftlichen Stellungnahmen – etwa vom 12.1.2022 ge-



- 50 - 
 
 
 

genüber dem Beklagten – angeführte, von ihr während ihrer zehnwöchigen allei-

nigen Nutzungsbefugnis pro Jahr durchgeführte Übungsbetrieb mit verbundenen 

Waffen etwas anderes sei als die hier allein zu betrachtenden Manöver.  

 

Vor diesem Hintergrund lässt sich ein fortlaufender Übungsbetrieb, der auf die 

Nutzung eines östlichen Ausflugkorridors für tieffliegende Kampfjets angewiesen 

wäre, auch nicht mit der von der Beigeladenen zu 1. in ihrer Stellungnahme vom 

14.9.2023 angestellten Überlegung annehmen, eine Einzelfallprüfung sei an sich 

entbehrlich, weil „der Betrieb eines derart großen Übungsgeländes für Übungen 

ohne Luftunterstützung keinen Sinn ergibt und […] der Einsatz von Luftfahr-

zeugen grundsätzlich Nutzungsbestandteil von Truppenübungsplätzen ist“. Selbst 

wenn dies zutreffen sollte, ließe das auf den hier allein geltend gemachten 

Übungsbetrieb keine belastbaren Rückschlüsse zu, nachdem offenkundig auch 

andere solche Übungsszenarien mit anderen Flugrouten umgesetzt werden und 

selbst unter deren Einschluss in vielen Jahren überhaupt nicht stattgefunden ha-

ben – jedenfalls soweit dies Kampfflugzeuge umfasste. Dies gilt dann erst recht 

für die in der Stellungnahme vom 12.1.2022 aufgestellte Behauptung, mit der Er-

richtung der Windenergieanlagen büße der Truppenübungsplatz „seine Eignung 

zur Vorbereitung auf Einsatzrealitäten der Bundeswehr und der Streitkräfte des 

Vereinigten Königreichs vollständig ein“, zumal sich die Beigeladene zu 1. damit 

in Widerspruch zu ihrer noch im Erörterungstermin wiederholten Angabe setzt, 

sie selbst habe keine Einwände gegen das Vorhaben der Klägerin.  

 

Im Hinblick auf sich aus schriftlichen amtlichen Dokumenten zum Truppen-

übungsplatz Senne – seien es Genehmigungen oder vertragliche Vereinbarun-

gen – ergebende Hinweise auf einen Gefechtsübungsbetreib mit verbundenen 

Waffen zeigt sich letztlich ein vergleichbar einheitliches Bild, wonach auch in den 

Regelungen, die den bereits unter 1. betrachteten Dokumenten nachfolgen, of-

fensichtlich ein Gefechtsbetrieb mit verbundenen Waffen und/oder ein Einsatz 

tieffliegender Kampfjets keine Berücksichtigung gefunden hat bzw. – vorstehen-

den Feststellungen zur tatsächlichen Nutzung entsprechend – auch nicht zu be-

rücksichtigen war. 
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Dies betrifft zunächst die in den Jahren 2010 und 2011 vom Kreis A. erteilten 

immissionsschutzrechtlichen (Änderungs-)Genehmigungen zur Errichtung und 

zum Betrieb sogenannter Kampfdörfer auf dem Truppenübungsplatz zum Trai-

ning für einen Häuserkampf in Afghanistan. Diese betreffen zwar die über Art. 

21b Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 NATOTrStatVtrG abgesicherte Gesamtanlage als sol-

che ebenso wenig unmittelbar, wie sie einen wie auch immer gearteten Flugbe-

trieb als solchen regeln, weil dieser nach den nachvollziehbaren Schilderungen 

von Oberstleutnant V. im gerichtlichen Erörterungstermin in diesem Übungs-

szenario gerade keine Rolle spielt. 

 

Allerdings sind, wie bereits ausgeführt, alle Beteiligten – gerichtlich bestätigt – im 

Genehmigungsverfahren davon ausgegangen, dass der gesamte Truppen-

übungsplatz die „Anlage“ im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist. 

Damit war im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der neuen Nut-

zung jedenfalls auch zu prüfen, ob sich die von der Gesamtanlage ausgehende 

(Lärm-)Belastung insgesamt als der Nachbarschaft und der Umwelt zumutbar 

erweist. Dies erfasste jedenfalls dann auch den Fluglärm durch tieffliegende 

Kampfjets, wenn dieser als anlagenbezogen zu werten ist. Im Ergebnis änderte 

sich hieran aber auch dann nichts, wenn man dies mit dem Beklagten und der 

Beigeladenen zu 1. ablehnte. Denn nach der von der Beigeladenen zu 1. geübten 

Praxis fließen unabhängig von einer Genehmigungsbedürftigkeit „erdnahe Flug- 

und Kampfgeräusche […] regelmäßig in die Schallimmissionsberechnungen mit 

ein“, weil sie Auswirkungen auf die gesamte Geräuschentwicklung haben können 

(E-Mail vom 9.9.2022 an den Beklagten). 

 

Die Genehmigungen vom 18.2.2010 und 20.12.2011 und die dem Senat zur Ver-

fügung gestellten, allerdings teilweise geschwärzten und teilweise verweigerten 

Unterlagen lassen aber allenfalls auf Hubschraubermanöver und Flugbetrieb am 

Flugfeld in Bad Lippspringe schließen, der mit dem hier in Rede stehenden Tief-

flugbetrieb nichts zu tun hat. Zudem wird auch von einem nur sporadischen Hub-

schraubereinsatz gesprochen (Genehmigung vom 18.2.2010: „Flugbetrieb (i. e. 

Hubschrauber) an einzelnen Tagen“; Genehmigung vom 20.12.2011: „einzelne 

Übungsfälle“). Die Änderungsgenehmigung vom 20.12.2011, die erstmals eine 
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gemeinsame Nutzung der sogenannten Kampfdörfer und des übrigen Truppen-

übungsplatzbetriebs zulässt, erwähnt insoweit ausdrücklich, dass auch Übungen 

mit Hubschraubern gleichzeitig und am gleichen Tag zulässig sind. Das für diese 

Änderungsgenehmigung aufgestellte Lärmmanagement betrachtet – folgerichtig 

– auch den sonstigen Truppenübungsplatzlärm gewissermaßen als Vorbelastung 

und zählt hierzu ausdrücklich „Fahrzeugbewegungen (insbesondere schwere 

Panzer), Hubschrauberflug (insbesondere Hovern), Flugbewegungen auf dem 

Flugplatz im Bereich Bad Lippspringe, Nutzung der Übungsdörfer, soweit es nicht 

um Schießlärm handelt, und sonstige Geräusche gemäß TA Lärm.“ Demgegen-

über werden Geräuschentwicklungen von Flugzeugen, jedenfalls soweit sie 

nichts mit dem im Süden des Truppenübungsplatzes gelegenen Flugplatz in Bad 

Lippspringe – also gerade nichts mit dem hier allein relevanten Gefechtsübungs-

betrieb – zu tun haben, geschweige denn von Tiefflügen an keiner Stelle erwähnt. 

  

Nachdem indes die Gesamtaufzählung zeigt, dass Fluglärm vom Gutachter 

grundsätzlich als relevant betrachtet wurde, ist aber nicht zu erklären, warum das 

für Flugzeugtieffluglärm, so es ihn gab, nicht gelten sollte. Mit den vom Beklagten 

eingehend geschilderten Besonderheiten der Lärmmanagementrichtlinie und ih-

res Zweckes hat dies ersichtlich nichts zu tun. Denn es geht in diesem Kontext 

nicht um die zutreffende Bewertung des bestimmenden Schießlärms, sondern um 

die Betrachtung der weiteren Lärmquellen, die der Gutachter offensichtlich tat-

sächlich vorgenommen hat. Warum er dies selektiv getan haben sollte und aus-

gerechnet den hier geltend gemachten Lärm (tieffliegender) Kampfjets, nicht aber 

etwa den der Hubschrauber, „vergessen“ oder für so irrelevant gehalten haben 

könnte, dass er nicht einmal einer Erwähnung für Wert befunden wurde, ist sinn-

voll nicht zu erklären. Träfe der Einwand des Beklagten zu, hätte insoweit über-

haupt keine Betrachtung erfolgen müssen/dürfen. Jenseits dessen erschließt sich 

allerdings gerade nach dem Vortrag des Beklagten und der Beigeladenen zu 1. 

auch nicht, dass ein relevanter Tieffluglärm „in weiten Teilen der Nachbarschaft 

im Rahmen einer Gesamtlärmbetrachtung irrelevant“ sein könnte.  
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Zu diesem Befund passt wiederum, dass auch die zur Änderungsgenehmigung 

vorgelegte fachgutachterliche Stellungnahme bezüglich der natur- und arten-

schutzrechtlichen Belange bei der Beschreibung der sogenannten Vorbelastun-

gen – gemeint ist damit ersichtlich die bisherige Nutzung des Truppenübungs-

platzes – Fluglärm an keiner Stelle erwähnt, während etwa dem erdgebundenen 

Verkehrsaufkommen eine eingehende Betrachtung gewidmet ist. Da Fluglärm 

unbeschadet seiner rechtlichen Zuordnung jedenfalls für Tiere, insbesondere Vö-

gel, zweifellos relevant ist, wie sich nicht zuletzt den im Gutachten enthaltenen 

allgemeinen Erwägungen zur Auswirkung von Fluglärm auf Vögel entnehmen 

lässt, wären in der Darstellung der „Vorbelastung“ ein entsprechender Hinweis 

und eine Bewertung indes zu erwarten gewesen, wenn es ihn in mehr als gering-

fügigem Umfang gegeben hätte. Erst bei der Beschreibung des Vorhabens wird 

ein Flugbetrieb erwähnt, der sich jedoch auch insoweit auf Hubschrauberflüge 

beschränkt, die danach in Art und Anzahl von den zu übenden Einsatzszenarien 

abhängen, jedoch nicht zum regelmäßigen Übungsbetrieb gehören. 

 
Insgesamt lassen sich damit den im Rahmen des Genehmigungsprozesses zu 

den sogenannten Kampfdörfern entstandenen Verwaltungsvorgängen, soweit sie 

dem Senat zur Verfügung gestellt wurden, Flugzeuglärm – sei es durch hoch- 

oder tieffliegende Jets – oder Manöver mit solchen Begleiterscheinungen im Zu-

sammenhang mit der als „Vorbelastung“ erfassten bestehenden Nutzung nicht, 

jedenfalls nicht explizit oder belastbar, entnehmen. Auch wenn Flugaktivitäten 

nicht zum damaligen Genehmigungsgegenstand gehörten, lässt sich auch dieser 

Befund zwanglos mit der Annahme, dass ein solcher Betrieb (auch) 2010 und 

2011 nicht oder nur in ganz geringfügigem Umfang stattgefunden hat, verein-

baren, während er unter der Hypothese, dass es sich um eine bestimmende Nut-

zungsart handeln soll, kaum zu erklären ist.  

 

Ob in weiteren zu den Genehmigungen gehörenden Unterlagen – insbesondere 

in den vom Senat angeforderten Betriebsbeschreibungen und der „Abschätzung 

der Zusatzbelastung durch „Sonstigen TrÜbPl-Lärm“ auf dem Truppenübungs-

platz Senne vom 28.11.2011“ – andere Erkenntnisse enthalten sind, musste hin-
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gegen offen bleiben, weil sich der Beklagte und die Beigeladene zu 1. nicht im-

stande gesehen haben, sie dem Senat – anders als den im damaligen Geneh-

migungsverfahren Beteiligten – einschließlich eines privatrechtlich organisierten 

Naturschutzverbandes –, dem am dortigen Genehmigungsverfahren nicht betei-

ligten hiesigen Beklagten und von diesem einem Privatgutachter – vorzulegen, 

wobei (nur) hinsichtlich der genannten Abschätzung ein entsprechendes Ersu-

chen des Vereinigten Königreichs vorgelegt worden ist. Jedenfalls kann nicht un-

terstellt werden, dass dem so sein könnte, zumal hierzu vom Beklagten und der 

Beigeladenen zu 1. unterschiedliche, wenn nicht widersprüchliche Angaben zu 

dessen Inhalt gemacht werden. Während der Beklagte mit Schriftsatz vom 

16.11.2023 erklärt hat, dass „wir davon aus(gehen), dass die in dem angespro-

chenen Dokument enthaltenen Daten über Flugbewegungen mit Hubschraubern 

keine Aussagekraft für den Streitgegenstand dieses Verfahrens haben; zu den 

hier relevanten Flugzeugbewegungen sind darin ohnehin keine Aussagen enthal-

ten“, hat die Beigeladene zu 1. erklärt, das Dokument enthalte detaillierte Angaben 

zu Hubschrauberfügen, Verkehr mit Panzern und anderen Fahrzeugen sowie 

Flugübungen. 

 

Die Nutzung des Truppenübungsplatzes zu einem Gefechtsübungsbetrieb mit 

verbundenen Waffen, der auf den hier geltend gemachten östlichen Ausflugkorri-

dor angewiesen wäre, lässt sich entgegen der Annahme des Beklagten auch der 

vorgelegten Liegenschaftsvereinbarung vom 8./9.6.2016 nicht entnehmen, ins-

besondere ist der dortige Hinweis auf die Harrierlandebahnen Kalkstraße, Sig-

marshof und Haustenbeck hier ersichtlich unbehelflich. Denn auf diesen Flug-

zeugtyp und dessen Einsatz kommt es für die hier allein interessierende Nutzung 

nicht an. Vielmehr sollen die fraglichen Manöver gerade dadurch gekennzeichnet 

sein, dass die in ihrem Rahmen eingesetzten Flugzeuge – nach der im Erörte-

rungstermin vorgelegten Dokumentation ohnehin vom Typ Tornado und Eurofigh-

ter, nicht Harrier – nicht in der Senne starten oder landen. Zudem zeigt der Hin-

weis auf existente Landebahnen offenkundig gerade keine (aktuellen) Nutzungen 

an, nachdem die Luftfahrzeuge vom Typ Harrier nach den Angaben von Oberst-

leutnant V. bereits seit 2003 auf dem Truppenübungsplatz nicht mehr zum Ein-
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satz gekommen sind. Mangels Bezuges zu dem hier allein umstrittenen Ausflug-

korridor kommt es hierauf aber letztlich ebenso wenig an wie auf die glaubhafte 

Versicherung von Oberstleutnant V., dass die Landebahnen weiterhin vorhanden 

seien und in betriebsbereitem Zustand gehalten werden. 

 

Dieses Bild einer fehlenden relevanten Nutzung eines östlichen Ausflugkorridors 

für verbundenen Gefechtsübungsbetrieb wird abgerundet durch die im Internet 

abrufbare Sammlung „Daten und Fakten“ der Bundeswehr zu den Übungsmög-

lichkeiten auf dem Truppenübungsplatz Senne. Diese umfassen danach: Orts- 

und Häuserkampf*, Landebahn im Bereich Winningmühle, Pionierübungsgelände 

(SETA)*, Nachtspähtruppbahnen (NMC’s)*, Amphibische Übungsgewässer, ABC 

Übungsräume*, Fahren in schwerem Gelände, Einsatz Panzerschnellbrücken, 

Counter IED Lane*, Checkpointausbildung*, Räumfläche Keiler, Forward Opera-

tion Base (FOB)* und Urban Dry Trg Areas* (* = Britische Ausbildungseinrich-

tung). Luftübungen bzw. -übungsmöglichkeiten finden sich dort gerade nicht. Ins-

besondere ist (auch) dort nur von „Urban Dry Trg Areas“ die Rede, bei denen es 

sich – wie ausgeführt – nach dem gängigen militärischen Sprachgebrauch nur um 

solche Bereiche handeln kann, in denen ausschließlich Übungsmunition zum Ein-

satz kommt. 

 

Vgl. dazu konkret auch VG Minden, Urteil vom 
26.10.2011 - 11 K 606/10 -, juris Rn. 66. 

 

Die hier in Rede stehenden Manöver, die durch den Einsatz scharfer Waffen cha-

rakterisiert sind, können mithin nicht gemeint sein. 

 

Lässt sich damit weder ein durch Art. 21b Abs. 1 NATOTrStatVtrG noch durch 

nachfolgende genehmigungsrechtliche oder vertragliche Bestimmungen rechtlich 

oder durch eine mindestens plausibel gemachte tatsächliche Nutzung vermittelter 

Bestandsschutz für einen Gefechtsübungsbetrieb mit verbundenen Waffen, der 

eine Nutzung des östlichen Ausflugkorridors bedingt, im engeren oder weiteren 

Sinne zum nach allgemeinen Regeln zur Beachtlichkeit konfligierender Nutzun-

gen maßgeblichen Zeitpunkt der Vollständigkeit der Antragsunterlagen, 
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vgl. dazu nur BVerwG, Urteil vom 
25.6.2020 - 4 C 3.19 -, BVerwGE 169, 39 = juris 
Rn. 19 ff., 25 ff.; OVG NRW, Urteil vom 
18.9.2018 - 8 A 1886/16 -, BauR 2019, 498 = 
juris Rn. 55 ff., m. w. N., 

 

feststellen, bedarf es auch an dieser Stelle keiner Entscheidung, ob die Nutzung 

des Luftraums hier als anlagenbezogen grundsätzlich einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungspflicht unterliegt oder als allgemeine Nutzung des Luft-

raums genehmigungsfrei bleibt. In diesem Zusammenhang weist der Senat ledig-

lich vorsorglich darauf hin, dass ein etwaiger Bestandsschutz einer früheren Nut-

zung der in Rede stehenden Art indes spätestens mit der Ankündigung eines 

vollständigen Abzugs der britischen Truppen aus Deutschland im Jahr 2010 er-

loschen wäre. Zumindest seitdem war nach der Verkehrsanschauung nicht mehr 

mit einer Wiederaufnahme des damals jedenfalls seit mehr als 20 Jahren nicht 

mehr feststellbaren Übungsbetriebs im östlichen Ausflugkorridor zu rechnen.  

 

Zur grundsätzlichen Anwendbarkeit der Grund-
sätze des (baurechtlichen) Bestandsschutzes auf 
militärische Nutzungen und Liegenschaften vgl. 
Nds. OVG, Beschluss vom 21.1.2000 - 1 L 
4202/99 -, juris Rn. 39 ff., 43; zu den allgemeinen 
Grundsätzen in Bezug auf eine partielle Nut-
zungsunterbrechung insbesondere OVG NRW, 
Beschluss vom 18.4.2017 - 2 A 916/15 -, juris 
Rn. 10 ff. 

 

Sollte von einer Genehmigungsbedürftigkeit auszugehen sein, wäre deshalb die 

(Wieder-) Aufnahme eines solchen Übungsbetriebs genehmigungsbedürftig. Da 

ein entsprechender Genehmigungsantrag indes weder gestellt wurde noch beab-

sichtigt ist, wären entgegenstehende militärische Nutzungen unter dieser Prämis-

se von vornherein nicht berücksichtigungsfähig.   

 

Anderenfalls bliebe es bei der Maßgeblichkeit bestehender tatsächlicher Nutzun-

gen, die sich hier indes nicht feststellen und damit auch unter dieser Prämisse 

dem Vorhaben nicht entgegenhalten lassen. 
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Zur Anwendung des Prioritätsprinzips in diesen 
Fällen vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil vom 
14.4.2023 - 10 S 1560/22 -, NVwZ-RR 2023, 888 
= juris Rn. 55. 

 

Entgegen der Auffassung des Beklagten können solche tatsächlichen Nutzungen 

auch nicht durch gleichermaßen zu beachtende „konkrete Ausbaupläne“ ersetzt 

werden, wie es in diesem Zusammenhang für die 2021 – im Anschluss an die 

Aufgabe der vollständigen Rückzugspläne der britischen Streitkräfte im Jahr 

2018 – veröffentlichte Absicht des Vereinigten Königreichs, landgestützte regio-

nale Drehkreuze zu entwickeln, geltend gemacht wird. Für Europa sollen danach 

der Truppenübungsplatz Senne und die dazugehörige Infrastruktur das regionale 

Drehkreuz darstellen und zu einem vorgeschobenen Ausbildungs-, Vorausstatio-

nierungs- und Kommandoknotenpunkt (NFS) oder NATO Forward Holding Base 

entwickelt werden. Ob solche bloßen Planungen grundsätzlich einem privilegier-

ten Vorhaben wie dem der Klägerin entgegengehalten werden könnten, ist be-

reits zweifelhaft. In der Rechtsprechung anerkannt ist dies – soweit ersichtlich – 

lediglich in der Konstellation, in der sich eine privilegierte Nutzung gegen eine 

heranrückende nichtprivilegierte, insbesondere eine Wohnbebauung, wendet.    

 

Vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 5.9.2000 - 4 B 
56.00 -, BRS 63 Nr. 107 = juris Rn. 7; OVG 
NRW, Beschluss vom 1.3.2016 - 2 A 2106/15 -, 
BauR 2016, 1452 = juris Rn. 9 ff.; zusammenfas-
send Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-
berger, BauGB, Stand Oktober 2019, § 35 Rn. 
185 ff. 

 

Hier stünden sich aber allenfalls gleichberechtigte Nutzungsinteressen gegen-

über, sofern auch hinsichtlich der militärischen Nutzung von einer privilegierten 

Nutzung im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB auszugehen wäre. In einem sol-

chen Fall spricht aber alles dafür, dass auch gleichberechtigte Entwicklungsinte-

ressen zu berücksichtigen sind, von denen nicht eine durch eine Vorverlagerung 

der „Schutzschwelle“ gegenüber der anderen begünstigt werden kann.    

 

Zur Anwendung des Prioritätsprinzips in diesen 
Fällen vgl. insbesondere auch VGH Bad.-Württ., 
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Urteil vom 14.4.2023 - 10 S 1560/22 -, NVwZ-
RR 2023, 888 = juris Rn. 55. 

 

Damit wäre hier entweder ein vollständiger Genehmigungsantrag – hielte man 

diese Pläne für (immissionsschutzrechtlich) genehmigungsbedürftig – oder eine 

tatsächliche Ausübung bzw. Betätigung – ginge man von einer Genehmigungs-

freiheit aus – erforderlich, um sie dem Vorhaben der Klägerin entgegen halten zu 

können. Beides ist indes nicht zu erkennen. 

 

Hieran änderte jedenfalls der Hinweis des Beklagten nichts, selbst im Rahmen 

des § 1 Abs. 6 BauGB sei anerkannt, dass genügend verfestigte und inhaltlich 

konkretisierte Planungen zu berücksichtigen seien. Denn die darauf aufbauende 

Annahme, dies müsse dann erst recht im Rahmen des § 35 Abs. 3 BauGB gel-

ten, übersieht, dass bei einem gebundenen Genehmigungsanspruch, wie er hier 

in Rede steht, ein Erst-recht-Schluss aus dem Planungsrecht systematisch nicht 

tragfähig ist. 

 

Unbeschadet dessen ist aber auch nicht ersichtlich, dass diese Planungen durch 

das Vorhaben der Klägerin, jedenfalls soweit es außerhalb des ED-R 112/A ver-

wirklicht werden soll, im Sinne des § 29 LuftVG konkret gefährdet würden oder 

ihm als Belang nach § 35 Abs. 3 BauGB entgegenstünden. 

 

Eine konkrete und damit aktuelle Gefahr für den Luftverkehr kann sich aus reinen 

Planungen ersichtlich nicht ergeben. Der von der Bezirksregierung in ihrer Aufhe-

bungsentscheidung vom 12.1.2024 genannte Aspekt, sie sei verpflichtet, auch 

vorausschauend die weitere Entwicklung und Ausgestaltung des Luftverkehrs im 

Auge zu behalten und sich möglicherweise in der Zukunft ergebende Gefährdun-

gen zu berücksichtigen, führt daher in diesem Kontext schon deshalb nicht wei-

ter. Unabhängig davon mag dieser Gedanke für Vorhaben im Bauschutzbereich 

eines Flughafens fruchtbar gemacht werden können, in dem eine Ausweitung der 

fliegerischen Nutzung durch den vorhandenen Bestand in gewisser Weise indi-

ziert sein mag. So betrifft die hierfür herangezogene, fast 60 Jahre alte Entschei-

dung des BVerwG (Urteil vom 16.7.1965 - IV C 30.65 -, juris Rn. 11), ausdrück-

lich und auch systematisch eindeutig nur den Bauschutzbereich eines Flughafens 
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(Hamburg) und enthält zahlreiche weitere Anforderungen für eine „zukunftsorien-

tierte“ Versagung, deren Nichterfüllung schon damals gerade zur Aufhebung der 

Versagungsentscheidung geführt hat. 

 

Zudem hat die Klägerin nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass sich die-

se Argumentation eher schlecht mit dem behaupteten „Bestandsschutz“ verträgt, 

wonach die Nutzung „immer schon“ bestanden habe. Von einem zukünftig erhöh-

ten Manöverbetrieb mit vermehrtem Einsatz von Flugzeugen haben so auch nicht 

einmal die militärischen Beteiligten gesprochen. Im Gegenteil haben sie aus-

drücklich klargestellt, dass die zukünftigen Ausbauüberlegungen zur NATO For-

ward Holding Base durch das hiesige Vorhaben nicht konkret beeinträchtigt wer-

den. Dies ergibt sich insbesondere aus der Stellungnahme vom 14.9.2023: „Da-

mit (i. e. der NATO Forward Holding Base) sind logistische Übungsszenarien ver-

bunden, jedoch keine, die irgendeinen Einfluss auf die streitgegenständlichen 

Windenergieanlagen haben könnten“. Sie kann deshalb selbst bei einer (vorran-

gigen) Realisierung dem Vorhaben nicht entgegenstehen.  

 

Vor diesem Hintergrund kommt auch der im Verwaltungsverfahren durch die Bei-

geladene zu 1. angeführte Art. 53 Abs. 6 NTS-ZA hier nicht zum Tragen. Danach 

treffen die deutschen Behörden, um der Truppe und einem zivilen Gefolge die 

befriedigende Erfüllung ihrer Verteidigungspflichten zu ermöglichen, auf Antrag 

der Truppe geeignete Maßnahmen, um a) Schutzbereiche zu errichten und/oder 

b) in der Umgebung der der Truppe zur Benutzung überlassenen Liegenschaften 

die Bebauung und Bepflanzung sowie den öffentlichen Verkehr zu überwachen 

oder zu beschränken. Eine solche Schutzbedürftigkeit ist mangels feststellbarer 

Nutzung – über den unter diese Bestimmung subsumierbaren ED-R 112/A hinaus 

– bereits nicht feststellbar. Zudem dürfte der Begriff der „Baubeschränkungen“ 

hier nach dem Gesamtzusammenhang eher generell zu verstehen sein und nicht 

im Sinne einer Ablehnungsoption in einem gebundenen Genehmigungsverfahren. 

 

In diesem Sinne wohl auch Bay. VGH, Urteil vom 
23.6.2009 - 8 A 08.40001 -, juris Rn. 111. 
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Diesem ist ein solch zukunftsgerichteter Ansatz vielmehr wesensfremd. Zudem 

fehlte es an einem Antrag der Truppe, der schon unmittelbar gestellt werden 

müsste und nicht in einem informellen Beteiligungsverfahren durch Erhebung von 

Bedenken – und dies nicht einmal gegenüber der zuständigen Genehmigungsbe-

hörde. Schließlich wird über die Merkmale der „befriedigenden Erfüllung“ und der 

„geeigneten Maßnahmen“ jedenfalls kein weitergehendes Schutzniveau gefor-

dert, als es für die Abwägung der widerstreitenden Belange nach § 35 Abs. 3 

BauGB zugrunde zu legen ist. In diesem Kontext ist schließlich zu berücksichti-

gen, dass hier mit dem ausgewiesenen Luftbeschränkungsbereich ED-R 112/A 

bereits eine der in Art. 53 Abs. 6 NTS-ZA genannten Maßnahmen ergriffen wur-

de, die nach ihrer Zweckbestimmung sowohl den Boden- als auch den Luftbetrieb 

schützt. Nach ihrem „Einrichtungszweck“ dienen diese Gebiete der Kategorie A, 

wie sie auch hier allein in Rede steht, ausweislich der „Bekanntmachung über die 

Festlegung von Gebieten mit Flugbeschränkungen“ vom 29.4.2021 ausdrücklich 

„dem Schutz von Bodenanlagen oder in denen Gefahren für die Luftfahrt durch 

folgende Aktivitäten ausgehen. Hierzu zählen insbesondere: Artillerieschießen, 

Boden/Luftschießen, Luft/Bodenschießen, Luft/Luftschießen, Munitionssprengun-

gen, Zielschleppen, Test- und Erprobungsflüge, Militärische Fallschirmsprung-

vorhaben, Unbemannte Luftfahrzeug Systeme (UAS), Forschungsvorhaben, 

Übungen militärischer Luftfahrzeuge bei Nacht“. Angesichts dessen ist aber da-

von auszugehen, dass diese Maßnahme auch hinreichend effektiv die befriedi-

gende Erfüllung schützt, zumal der ED-R 112 A auch nur bedarfsgesteuert 

aktiviert wird.  

 

b) Selbst wenn man indes gleichwohl von einem von dem Vorhaben der Klägerin 

grundsätzlich zu berücksichtigenden (Tief-)Flugkorridor ausginge, fehlte es  

– auch unter der gebotenen Berücksichtigung des der Beigeladenen zu 1. und 

den britischen Gaststreitkräften zukommenden verteidigungspolitischen Einschät-

zungsspielraums – jedenfalls an einer relevanten konkreten Gefährdung des hie-

rüber abzuwickelnden Ausflugverkehrs, womit zugleich verteidigungspolitische 

Belange auch unter diesem Aspekt dem Vorhaben der Klägerin, soweit es außer-

halb des ED-R verwirklicht werden soll, nicht entgegen gehalten werden können. 
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Das ist zumindest hinsichtlich der auf und um den Truppenübungsplatz einge-

setzten Kampf-, Transport- und sonstigen Hubschrauber eindeutig nicht der Fall. 

Diese Einsätze greifen, wie die britischen Streitkräfte bereits in ihren schriftlichen 

Stellungnahmen zu erkennen gegeben haben und durch Oberstleutnant V. im ge-

richtlichen Erörterungstermin noch einmal klargestellt wurde, nicht über die Gren-

zen des ED-R 112/A hinaus. Ein weitergehender Schutz ist damit für sie aber 

auch nicht begründbar. 

 

Gleiches gilt für die in der Stellungnahme des Luftfahrtamtes der Bundeswehr 

vom 16.1.2024 erneut angeführten sogenannten Simulationsflüge – also den Ein-

satz von zivilen Flugzeugen, die im vorletzten Modul des Übungsaufbaus für ver-

bundene Gefechte Kampfflugzeuge darstellen. Denn diese dürfen sich zwar beim 

Einsatz scharfer Munition (am Boden) nach den Erläuterungen der Beigeladenen 

zu 1. aus Sicherheitsgründen nicht über dem Truppenübungsplatz aufhalten. Sie 

bewegen sich in diesen Fällen aber „in dem verbleibenden Luftraum des dann für 

den übrigen zivilen Luftverkehr gesperrten Luftraums ED-R 112 (also außerhalb 

des TrÜbPl, über dem Teutoburger Wald).“ Dies bestätigt im Übrigen den Befund, 

dass die äußeren Grenzen des ED-R jedenfalls nicht vornehmlich dem Schutz 

des Luftverkehrs vor Gefahren des Munitionseinsatzes am Boden dienen. Zudem 

hat Oberstleutnant V. im gerichtlichen Erörterungstermin klargestellt, dass sie am 

Übungsgeschehen überhaupt nicht mehr beteiligt sind, wenn Kampfflugzeuge 

zum Einsatz kommen. Angesichts dessen ist nicht zu erkennen, dass ihre Ein-

satzfähigkeit durch einen Anlagenbau außerhalb des ED-R 112/A in irgendeiner 

Weise beeinträchtigt sein könnte, geschweige denn dass dadurch eine Gefähr-

dung des Luftverkehrs entstehen könnte. 

 

Hinsichtlich der von der Beigeladenen zu 1., wie ausgeführt aber nicht unmittel-

bar von den britischen Streitkräften, – in gewissem Widerspruch zu der im Erör-

terungstermin bekräftigten und ihren Stellungnahmen im Verwaltungsverfahren 

zugrunde gelegten Einschätzung, aus Sicht der Bundeswehr selbst spreche 

nichts gegen das vorliegende Projekt – geltend gemachten Gefährdung des 

Übungsbetriebs mit tieffliegenden Kampfjets lässt sich eine konkrete Gefährdung 
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durch diejenigen Anlagen, die außerhalb des ED-R errichtet werden sollen, eben-

falls nicht feststellen. 

 

Dies gilt – wie bereits angesprochen – letztlich schon deshalb, weil es Sinn und 

Zweck der Einrichtung eines ED-R ist, jedenfalls auch den Einsatzbetrieb in der 

Luft selbst vor Gefährdungen, u. a. bei Boden/Luftschießen, Luft/Bodenschießen, 

Luft/Luftschießen, Test- und Erprobungsflügen und Übungen militärischer Luft-

fahrzeuge bei Nacht, zu schützen, und nichts dafür spricht oder in den umfang-

reichen Erörterungen vorgebracht wurde, dass der ED-R 112/A diese Aufgaben 

nicht oder nur unzureichend erfüllte. Dabei ist im vorliegenden Zusammenhang 

insbesondere zu berücksichtigen, dass er nicht an der Grenze des Truppen-

übungsplatzes endet, sondern erheblich über diesen hinausgreift. Die Tatsache, 

dass er auch in eine Höhe bis 14.000 Fuß reicht, lässt sich zugleich kaum mit 

dem im Erörterungstermin betonten Schutz (ziviler) Flugzeuge vor Querschlägern 

bei Bodenkämpfen mit scharfer Munition erklären (jedenfalls nicht allein), sondern 

belegt, dass gerade auch die Flüge im Zusammenhang mit dem (Übungsbetrieb 

des) Truppenübungsplatz(es) geschützt werden sollen. Dies gilt umso mehr, als 

sich der ED-R gerade nach Osten hin noch ca. 2 km hinter der Grenze des Trup-

penübungsplatzes fortsetzt. Dies kann kaum mit solchen fehlgehenden Boden-

kampfhandlungen erklärt werden, nachdem die Schießbahnen hier gerade nicht, 

sondern im Westen angesiedelt sind und die eigentlichen Kampffelder schon et-

wa 4 km von der Grenze des Truppenübungsplatzes entfernt enden. 

 

Die Richtigkeit dieser Einschätzung – und des bedarfsgerechten Zuschnitts des 

ED-R – wird letztlich durch die von der Beigeladenen zu 1. ursprünglich und von 

den für die hier allein relevanten Übungen verantwortlichen britischen Streitkräf-

ten durchweg geschilderten Übungsabläufe bestätigt. Danach folgt der Gefechts-

übungsbetrieb mit verbundenen Waffen einem festen Schema, das mit konkre-

tem Bezug zum Truppenübungsplatz Senne insbesondere in den Stellungnah-

men der Beigeladenen zu 1. vom 12.1.2022 und 14.9.2023 sowie im gerichtlichen 

Erörterungstermin ohne weiteres nachvollziehbar und plastisch dargelegt wurde. 

Danach fliegt bei den tatsächlich durchgeführten Manövern das angeforderte 

Kampfflugzeug im Regelfall mit ca. 750 km/h (von Norden) ein und sinkt für den 
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Einsatz von Bordkanonen auf eine Höhe von ca. 150 m über den Schießbahnen 

A oder B bzw. der „Belle Alliance“ ab, um danach mit Höhengewinn nach Osten 

auszufliegen. 

 

Soweit im Schriftsatz der Beigeladenen zu 1. vom 14.9.2023 andere Einsatzsze-

narien als das verbundene Gefecht erwähnt werden, sind diese für die hier erfor-

derliche konkrete Gefährdungsbeurteilung irrelevant. Sie ist nur für die auf den 

östlichen Ausflugskorridor ausgerichteten Übungen anzustellen. Dementspre-

chend hat die Beigeladene zu 1. solche Manöver in dieser Stellungnahme oder 

später – zu Recht – nicht weiter thematisiert. 

 

Diesen Übungsablauf hat Oberstleutnant V. im gerichtlichen Erörterungstermin 

und in der mündlichen Verhandlung in der Erörterung der Stellungnahme des 

Luftfahrtamtes der Bundeswehr vom 16.1.2024 bestätigt und betont, dass es sich 

dabei um den „Regelfall“ handele, diese Flughöhe aber keine Untergrenze dar-

stelle. Unmissverständlich hat er zudem von sich aus erklärt: „Natürlich müssen 

die Flugzeuge nach diesem Einsatz so schnell wie möglich wieder an Höhe ge-

winnen.“ Letzteres entspricht auch der ursprünglichen Darstellung der Bundes-

wehr, die bei der Beschreibung des konkreten Übungsbetriebs und seiner Finali-

tät gegenüber dem Beklagten ausdrücklich dargelegt hat: „Die militärischen Erfor-

dernisse der Übung bestehen darin, festgelegte Ziele am Boden mit Munition zu 

treffen und dann um 90° nach Osten auszuweichen und dabei an Höhe zu ge-

winnen“. 

 

Ausgehend von diesem Regelszenario ist eine relevante Gefährdung des mili-

tärischen Flugverkehrs durch die hier zu betrachtenden Anlagen nicht zu erken-

nen. Dass die eingesetzten Flugzeuge bis zur ersten, ca. 6 km von der „Belle Al-

liance“ entfernt geplanten Anlage außerhalb des Truppenübungsplatzes (WEA 

03) bei diesem Verlauf nicht eine Flughöhe von weiteren 250 m – unter Berück-

sichtigung des für militärische Flüge allerdings nicht geltenden Mindestabstandes 

nach SERA.5005 Buchst. f – erreichen könnten und im Regelfall erreichen, ist 

nicht nachvollziehbar und wird so von den Vertretern der Bundeswehr und der 
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britischen Streitkräfte auch nicht behauptet. Diese beziehen sich vielmehr inso-

weit allein – allerdings auch nur in eher pauschaler Form – auf die Windenergie-

anlagen 10 und 01, die ca. 1,5 - 2 km näher zur „Belle Alliance“ liegen. Jedenfalls 

bei dem in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Steigwinkel von 5° (= et-

wa 9 % Steiggradient) liegt das rechnerisch auf der Hand, wobei der Senat aller-

dings auch berücksichtigt, dass noch im Erörterungstermin auf mehrfache Frage 

ein „üblicher Steigwinkel“ nicht einmal näherungsweise mitgeteilt werden konnte. 

Dieser Steigwinkel liegt angesichts dessen aber jedenfalls auf der sicheren Seite. 

 

Demgegenüber konnten die in der Stellungnahme des Luftfahrtamtes der Bun-

deswehr vom 16.1.2024 dargestellten Szenarien der hier erforderlichen konkre-

ten Gefährdungsbeurteilung so nicht zugrunde gelegt werden. Der in der münd-

lichen Verhandlung anwesende Verfasser der Stellungnahme hat auf Nachfrage 

bestätigt, dass es sich bei dem dort unter „Grundsätzliches“ Aufgeführten um 

Manöver und Übungen handelt, „wie sie stattfinden können. Ob und in welchem 

Umfang diese auch in der Senne stattfinden, entzieht sich so meiner Kenntnis.“ 

Damit kann insbesondere unter Berücksichtigung der konkret mit Blick auf den 

Truppenübungsplatz Senne abgegebenen und vorstehend wiedergegebenen 

Übungsabläufe nicht davon ausgegangen werden, dass solche Übungen hier 

tatsächlich stattfinden bzw. stattgefunden haben. Auch die in der mündlichen 

Verhandlung anwesenden Vertreter der britischen Streitkräfte haben sich hierzu 

nicht konkret verhalten, sondern nur in allgemeiner Form darauf hingewiesen, 

dass man bei den Manövern immer alles das einbauen könne, was zum Übungs-

betrieb gehören könne. Gleichzeitig haben sie aber bekräftigt, dass sich die Flug-

zeuge „bei ihnen“ regelmäßig in einer Höhe von 150 m bewegten. 

 

Anders ließen sich die auffälligen Widersprüche zu dem bis dato geschilderten 

Übungsgeschehen vor dem Hintergrund der §§ 173 Satz 1 VwGO, 138 Abs. 1 

ZPO auch nicht erklären. Sie beginnen schon damit, dass die Bundeswehr die 

hier in Rede stehenden Manöver nicht selbst veranstaltet, in dieser Stellungnah-

me aber detaillierte Angaben zu deren Ablauf macht. Zudem geht bzw. ging es im 

vorliegenden Verfahren immer nur um die Beeinträchtigung britischer Interessen; 
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die britischen Streitkräfte führen dort aber keine Pilotenausbildung für Kampfein-

sätze durch. Die Kampfflugzeuge werden hier nur zur Unterstützung der in der 

Senne übenden Bodentruppen benötigt und eingesetzt. Dass es um die Sicher-

heit der Pilotenausbildung ginge oder um deren ungestörte Freiheit des Mittelein-

satzes, wäre damit ebenfalls ein völlig neuer Gesichtspunkt, der sich auch weder 

mit den im Verwaltungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen noch mit der im 

Erörterungstermin bekräftigten Einschätzung, eigene Interessen oder Schutzbe-

lange der Bundeswehr stünden nicht einmal dem Gesamtvorhaben entgegen, in 

Übereinstimmung bringen ließe.  

 

Nur mit einem fehlenden Bezug zum konkreten Fall lässt sich auch erklären, dass 

erstmals am 16.1.2024 von Fluggeschwadern bzw. Formationsflügen der Kampf-

jets die Rede ist, während am 14.9.2023 offensichtlich ein anderes Konzept für 

den konkreten Einsatz in der Senne dargestellt wird, in dem im Regelfall einzelne 

Flugzeuge im Einsatz sind: „Das angeforderte Kampfflugzeug fliegt […] ein“ (S. 4) 

und (zur Unmöglichkeit einer Kehrtwende): „Außerdem folgt dem Kampfflugzeug 

teilweise ein weiteres nach“ (S. 6 – Hervorhebungen nur hier). 

 

Gleiches lässt sich für den unter dem 16.1.2024 – ebenfalls erstmals – geschil-

derten Tiefflug der Kampfjets von 30 m feststellen. Zumindest den Regelfall der 

ohnehin nach den Angaben der Beigeladenen zu 1. und der britischen Streitkräfte 

nur etwa drei Mal pro Jahr stattfindenden und deshalb auch in ihrem Ablauf über-

sichtlichen Übungen in der Senne bildet das nicht ab. Da alle im Erörterungster-

min und in der mündlichen Verhandlung Anwesenden keinen konkreten Anwen-

dungsfall eines solchen Manövers schildern konnten, kann dies auch nur als ein 

hypothetisches Szenario gewertet werden. Hieran ändert im Übrigen auch die in 

der mündlichen Verhandlung nach entsprechendem Vorhalt des Senats über den 

Beklagten (im Übrigen auch erstmals) abgegebene Erklärung nichts, über dem 

Truppenübungsplatz gälten die Regeln für das Verhalten im Luftraum nicht, die 

tatsächliche Flughöhe werde jeweils vom Piloten abhängig vom konkreten (Waf-

fen-)Einsatz bestimmt und die Berechnungen zu Steigwinkeln und ähnliches be-

ruhten daher immer auf Annahmen. Abgesehen davon, dass die Mitteilungen 

über das Verhalten in der Senne, in der im hier interessierenden Kontext nur ein 
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bestimmter Übungsbetrieb stattfindet, genau diese Abhängigkeiten vom konkre-

ten Einsatz widerspiegeln dürften, folgt daraus gerade nicht, dass solche Ent-

scheidungen hier zu erwarten und die Gefährdungsbeurteilungen hierauf – und 

nicht auf die insbesondere von verantwortlicher britischer Seite geschilderten 

konkreten Einsatzrealitäten – aufbauen dürften oder gar müssten. Lediglich er-

gänzend merkt der Senat an, dass die Ausführungen zum Flugbetrieb bis dato 

nicht mit entsprechenden Vorbehalten oder Einschränkungen, sondern als Tatsa-

chen vorgetragen worden sind. Anders als mit einem eher prozesstaktischen, als 

mit einem an den objektiven Tatsachen orientierten Vortrag ist diese späte Relati-

vierung jedenfalls für den Senat kaum zu erklären.      

 

Hieraus folgt zugleich, dass die in der Stellungnahme vom 16.1.2024 angestellten 

Berechnungen, die „vereinfacht“ auf einer Flughöhe von 50 m aufbauen, für den 

vorliegenden Sachverhalt nicht belastbar sind. Hinzu kommt, dass dort mit einer 

Geschwindigkeit von 450 Kn., d. h. gut 830 km/h, operiert wird, obwohl die „nor-

male“ Tieffluggeschwindigkeit nach den im Internet abrufbaren Informationen der 

Beigeladenen zu 1.,  

 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weit
ere-bmvg-dienststellen/das-luftfahrtamt-der-
bundeswehr/militaerischer-flugbetrieb, 

 

bei 420 Kn. (780 km/h) liegt. Höhere Geschwindigkeiten dürften „kurzfristig“ nur 

bei bestimmten Flugübungen „z. B. Abfangmanövern“ geflogen werden (bis 475 

Kn. = 880 km/h). Solche Manöver stehen hier aber offensichtlich nicht in Rede. 

Demgegenüber wird für den Übungsbetrieb in der Senne von der Beigeladenen 

zu 1. sogar nur eine Fluggeschwindigkeit von „ca. 750 km/h“ angegeben. 

 

Schließlich wird der Umstand, dass die Gefährdungsbeurteilung vom 16.1.2024 

nichts mit den hier allein entscheidungsrelevanten Einsatzrealitäten auf dem 

Truppenübungsplatz Senne zu tun hat, durch die Ausführungen zu einem 

Übungsszenario bestätigt, in dem ein Wiedereinflug von Osten – d. h. durch den 

Ausflugkorridor – als mindestens offen zu haltende Option postuliert wird. Für den 
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Truppenübungsplatz ist demgegenüber seitens der Beigeladenen zu 1. unzwei-

deutig mitgeteilt worden: „Ein Einfliegen von einer anderen Richtung als Norden 

ist für die Übungen mit scharfem Schuss in der SENNE nicht möglich.“ (Stellung-

nahme vom 14.9.2023). 

 

Jedenfalls wird man aus dieser allgemeinen Schilderung damit nicht schließen 

können, dass solche Manöver in der SENNE tatsächlich vorkommen bzw. vorge-

kommen sind. Der konkreten Gefährdungsbeurteilung können sie mithin nicht 

zugrunde gelegt werden, wobei auch nicht ersichtlich ist, dass sie in der Zukunft 

notwendig werden könnten, nachdem dies bisher nicht geschehen ist. 

 

Schon aus diesem Grund bedurfte es der von der Klägerin hilfsweise beantragten 

Beweiserhebung nicht, weil sie sich auf ein Szenario bezieht, das der Senat hier 

nicht für entscheidungsrelevant hält. Ob ihr darüber hinaus der möglicherweise 

als Beweiserhebungsverbot zu verstehende Beschluss des BVerwG 5.9.2006 - 4 

B 58.06 -, BauR 2007, 78 = juris Rn. 11, ebenfalls entgegenstünde, mag deshalb 

dahinstehen. Offensichtlich erscheint dies dem Senat indes nicht, weil es nicht 

um die Gefährdungsbeurteilung als solche geht, sondern um deren Tatsachen-

grundlage, die dem Beweis ohne weiteres zugänglich wäre, ohne dass auf der 

Hand läge, dass hierfür der verteidigungspolitische Einschätzungsspielraum eine 

Rolle spielen könnte. 

 

Selbst wenn aber tatsächlich im beachtlichen Übungsbetrieb in der Senne Szena-

rien grundsätzlich einzubeziehen wären, bei denen Tiefstflüge mit Kampfjets (un-

ter) 50 m über der „Belle Alliance“ stattfinden und diese Flüge auch noch ca. 4 

km in einer Höhe von max. 150 m über Grund als Übungsbestandteil fortgeführt 

werden müssten oder fortgeführt werden, ergäbe sich daraus in einer Gesamt-

schau bereits deshalb keine konkrete Gefahr, weil in der mündlichen Verhand-

lung offengeblieben ist, ob solche Übungen in der Senne tatsächlich jemals statt-

gefunden haben oder ob es sich insoweit nur um eine Option handelt, mithin al-

lenfalls eine hypothetische Gefahr angenommen werden könnte. 
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Jenseits dessen ergäben sich aber auch bei einem solchen Szenario keine kon-

kreten Gefahren mit Blick auf die Windenergieanlagen, die außerhalb des Flug-

beschränkungsgebietes ED-R 112/A errichtet werden sollen. Denn die der Be-

rechnung zugrunde gelegten Annahmen überzeugen letztlich nicht bzw. erschei-

nen widersprüchlich. So wird beim Überfliegen der Anlagen mit einem vertikalen 

und horizontalen Mindestabstand von 150 m, der den Regelungen der für mili-

tärischen Flugbetrieb nicht geltenden SERA-Verordnung entspricht, gearbeitet, 

der so für militärische Übungen ebenso wenig gilt wie eine Mindestflughöhe von 

150 m (§ 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG), aber nach den Angaben in der mündlichen 

Verhandlung den internen Anordnungen der Bundeswehr entsprechen soll. Die 

Kombination von Unterschreitung der Mindestflughöhe im Tiefflugeinsatz zum 

Boden bei strikter Einhaltung des Überflugabstandes bei einem jedenfalls bei 

diesem Szenario zweifellos einheitlichem Einsatzbetrieb ist aber so nicht plau-

sibel und führte hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung zu einer offensichtlichen 

Verzerrung. Warum im ersten Teil des Übungsmanövers ein Abstand von max. 

30 m zum nächsten Hindernis möglich, in dessen weiterem Verlauf aber ein Ab-

stand von beispielsweise 149 m zu einer nicht hinnehmbaren Gefährdung führen 

sollte, ist nicht nachvollziehbar. Hinzu käme noch der tatsächlich deutlich größere 

Abstand zur ersten WEA außerhalb des ED-R, als ihn die Bundeswehr – insoweit 

zu Recht – zugrunde gelegt hat (etwa 6 km statt 4 km). 

 

Unberücksichtigt bleibt dabei sogar noch das allgemeine Geländeprofil im Aus-

flugkorridor. Nach der von der Beigeladenen zu 1. im Internet bereitgestellten 

Übersicht zum Truppenübungsplatz Senne („Daten und Fakten“) steigt das Ge-

lände allerdings nach Osten hin von 130 m ü. NHN auf etwa 310 m ü. NHN an, 

im weiteren Verlauf bis zum Ende des ED-R 112/A nach einer mithilfe von TIM-

online erstellten Höhenlinienkarte auf etwa 330 m bis 340 m, wobei zwischen-

liegend Höhen von 350 m bis 380 m zu überwinden sind. Ein Steigflug nach dem 

Einsatz in der Belle Alliance ist damit ohnehin erforderlich und kann insbesondere 

nicht erst am Rand des ED-R einsetzen. 

 

Dies gilt umso mehr, als nach den im Internet abrufbaren Informationen der Bei-

geladenen zu 1.,  
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https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weit
ere-bmvg-dienststellen/das-luftfahrtamt-der-
bundeswehr/militaerischer-flugbetrieb, 

 

Tiefflug (außerhalb von Tieffluggebieten, zu denen aber schon der ED-R nach 

den Darstellungen der Beigeladenen zu 1. so nicht gehören dürfte) für Kampf-

flugzeuge erst ab 1.000 Fuß über Grund zulässig ist und nur im Rahmen eines 

vom Bundesministerium der Verteidigung festgelegten Kontingents auf 500 Fuß 

reduziert werden darf. 

 

Vgl. dazu auch OVG Berlin-Bbg., Urteil vom 
27.3.2009 - 2 B 8.08 -, juris Rn. 34. 

 

Letzteres kommt hier aber ersichtlich nicht in Betracht und wurde auch von kei-

nem der (militärischen) Beteiligten geltend gemacht. Daraus ergibt sich dann hier 

an der Grenze des ED-R eine Mindestflughöhe von jedenfalls deutlich über 600 

m ü. NHN. Legt man die Höhenlinien an der Grenze des ED-R zugrunde, müss-

ten die Flugzeuge hier mindestens 630 m – 640 m ü. NHN erreichen. Da zwi-

schenzeitlich aber noch Höhen von 350 bis 380 m ü. NHN zu überwinden sind 

und nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund ein zwischenzeitlicher Sinkflug er-

folgen sollte, sind Höhen von jedenfalls mehr als 650 m ü. NHN realistisch. An-

gesichts des schon dargestellten Umstandes, dass es „normale“ oder „maximale“ 

Steigwinkel nach den entsprechenden Ermittlungsversuchen des Senats im Erör-

terungstermin offenkundig nicht gibt, ist es nicht plausibel, dass die dann noch 

verbleibende Differenz von allenfalls 85 m zur bei Berücksichtigung eines Min-

destabstands von 150 m zu der nächstgelegenen WEA 03 erforderlichen Flug-

höhe von 734 m ü. NHN (584 m + 150 m) nur unter Inkaufnahme einer relevan-

ten Gefährdung ausgeglichen werden könnte. Dies gilt nicht zuletzt mit Blick auf 

andere Gefahren etwa durch zivile Flugzeuge, die in diesem Bereich nach den 

Bekundungen der Vertreter der Beigeladenen zu 1. in der mündlichen Verhand-

lung und im gerichtlichen Erörterungstermin fliegen könnten, die aber offenbar 

hingenommen werden und anders als etwa Windenergieanlagen bei der Ein-

satzplanung nicht von vornherein berücksichtigt werden können. 
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Ein relevantes Gefährdungspotenzial ergibt sich angesichts dessen auch nicht 

aus der von dem Beklagten (erst) in der mündlichen Verhandlung überreichten 

Schnittzeichnung vom 18.1.2024. Diese legt vielmehr offensichtlich ein Szenario 

zugrunde, dass weder tatsächlich noch rechtlich vorkommen kann. Denn es ist 

selbst bei Beachtung aller von der Beigeladenen zu 1. in der Stellungnahme vom 

16.1.2024 geschilderten (wie gesagt allerdings in weiten Teilen hypothetischen) 

Umstände und der jedenfalls außerhalb des ED-R geltenden Flugregeln der Bun-

deswehr ausgeschlossen, dass die Kampfjets bei den hier relevanten Windener-

gieanlagen in deren Rotorbereich fliegen könnten. Dies wäre ausweislich der Kar-

tendarstellung indes jedenfalls bei einem Teil der Anlagen der Fall. Allenfalls 

könnten sie – wie vorstehend ausgeführt – einen vertikalen Mindestabstand nicht 

einhalten. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, dass die Karte weitere Fra-

gen – insbesondere zu Herkunft und Bedeutung der (nur) drei Höhenniveaus und 

zur Berücksichtigung des Höhenprofils insgesamt – aufwirft und viele Parameter 

offen lässt, was sich wegen der verspäteten Vorlage – insbesondere ist 

unverständlich, warum sie bei ihrem Erstellungsdatum 18.1.2024 nicht der 

Klageerwiderung des Beklagten, die erst am 1.2.2024 vorgelegt wurde, beigefügt 

war – einer Aufklärung entzieht, die allerdings für eine Entscheidung hier auch 

nicht erforderlich war. 

 

Damit lässt sich insgesamt unter keinem der denkbaren tatsächlichen Ausgangs-

punkte eine Gefährdung des militärischen Flugbetriebs durch die außerhalb des 

beschränkten Luftraums geplanten Anlagen feststellen. Dies gilt damit ohne wei-

teres für die Anlagen WEA 04 bis 09, die diesen Luftraum in keinem Betriebsmo-

dus berühren können, allerdings für die WEA 03 so nicht, weil sie mit ihrem Mast-

fuß nur etwa 50 m von den Grenzen des ED-R 112/A entfernt liegt. Aufgrund des-

sen können ihre Rotorblätter abhängig von der Windrichtung bis zu 32 m in die-

sen hineinragen. Dies rechtfertigte aber eine Genehmigungsversagung auch un-

ter dem Blickwinkel des § 12 Abs. 4 LuftVG nicht, weil ein solches Szenario mit-

tels einer Auflage unschwer ausgeschlossen werden kann. Die Klägerin hat in 

der mündlichen Verhandlung zu Recht auf eine Abregelbarkeit des Betriebes bei 

den Windrichtungen, die zu einer solchen Rotorstellung führen könnten, hinge-

wiesen. 
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c) Selbst wenn man indes sowohl von einem relevanten Gefechtsübungsbetrieb 

im östlichen Ausflugkorridor ausginge und zusätzlich von dessen konkreter Ge-

fährdung, ließe sich bei einer dann erforderlichen nachvollziehenden Abwägung 

der Belange im Rahmen des § 35 Abs. 3 BauGB ein Entgegenstehen der vertei-

digungspolitischen Interessen nicht feststellen. Dies gilt schon deshalb, weil je-

denfalls nicht von einer förmlichen und/oder verbindlichen Festlegung eines sol-

chen (Tief-)Flugkorridors ausgegangen werden kann, womit sich zumindest die 

Frage einer Alternativlosigkeit stellte. Wie bereits angesprochen, kann diese je-

denfalls dann kaum angenommen werden, wenn für Flüge außerhalb des ED-R 

112/A auf das allgemeine, das ganze Bundesgebiet erfassende „Tiefflugband“ 

zurückzugreifen ist, wovon die Beigeladene zu 1. zumindest seit ihrer Stellung-

nahme vom 16.1.2024 inzwischen offenbar ausgeht. Ein Blick auf die Karte ließe 

aber auch unabhängig davon unter Beachtung des Bevölkerungsschutzes statt 

eines rechtwinkligen Abflugs nach Osten zumindest auch einen im Winkel von 

zwischen 90 und 120° nach Südosten führenden Korridor nördlich von Haus-

tenbeck als zumindest auf erste Sicht nicht unrealistische Alternative zu. Be-

wohnte Gebiete finden sich dort eher weniger als auf der östlichen Route, die re-

lativ schnell und direkt auf den Stadtteil Horn der Stadt Horn-Bad-Meinberg zu-

führt. Bei einer solchen Streckenführung läge jedenfalls ein Großteil der hier zu 

betrachtenden Anlagenstandorte nicht mehr in diesem Korridor. 

 

Ob es weitere Alternativen gäbe, mag angesichts dessen hier dahinstehen. Aller-

dings ist deren Fehlen mit Blick auf die von der Beigeladenen zu 1. und dem Be-

klagten zum Beleg der Notwendigkeit des hiesigen Ausflugkorridors aufgrund 

eines durchgehenden Gefechtsübungsbetriebes angeführten (Zeitungs-)Berichte 

und Korrespondenzen aus der Zeit zwischen 1985 und 1989 zumindest zweifel-

haft. Denn jedenfalls diese betrafen – wie ausgeführt – nicht den hier in Rede ste-

henden östlichen Korridor, der deshalb nicht ohne weiteres als notwendiger Be-

standteil der sinnvollen Truppenübungsplatznutzung oder auch nur der Übungen 

mit verbundenen Waffen erscheint.   

 



- 72 - 
 
 
 

IV. Wie sich letztlich in weiten Teilen bereits aus vorstehenden Ausführungen er-

gibt, ist demgegenüber die Ablehnung des Genehmigungsantrags der Klägerin 

hinsichtlich der innerhalb des ED-R 112/A geplanten Anlagen WEA 01, 02 und 

10 – 13 zu Recht erfolgt. Insoweit stehen dem Vorhaben jedenfalls verteidigungs-

politische Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB entgegen. 

 

Insoweit kann zunächst erneut und maßgeblich auf die oben dargelegte Funktion 

des Flugbeschränkungsgebietes ED-R 112/A verwiesen werden, das gerade zu 

dem Zweck eingerichtet wurde, den mit dem Truppenübungsplatz Senne in Ver-

bindung stehenden Flugverkehr abzusichern und entsprechende Gefahren zu 

vermeiden. Hierzu gehören aber nicht nur Gefahren durch Kampfmaßnahmen am 

Boden, sondern auch solche durch hier geplante bauliche Anlagen, die in Höhen 

hineinragen, in denen solcher Flugverkehr nach allgemeinen oder besonderen 

Regeln stattfinden darf. Dies indiziert zumindest dann eine Gefährdung durch 

Vorhaben wie das vorliegende, wenn dieser Luftraum tatsächlich mit einer ge-

wissen Regelmäßigkeit zur Durchführung von Tiefflügen genutzt wird. 

 

Dazu, dass allein die Lage in einem genutzten 
ED-R (allerdings der Kategorie B) für eine Ge-
fährdung ausreicht Nds. OVG, Urteil vom 
14.2.2023 - 12 KS 133/21 -, BauR 2023, 1095 = 
juris Rn. 67; für einen ED-R der Kategorie A bei 
„intensiverer Nutzung“ ebenso Beschluss vom 
28.3.2017 - 12 LA 25/16 -, BauR 2017, 1180 = ju-
ris Rn. 20. 

 

Dass dies für den ED-R 112/A grundsätzlich der Fall ist – dort also Tiefflüge zu-

mindest mit Hubschraubern kontinuierlich und seit langem durchgeführt werden –

, steht für den Senat außer Zweifel und wird letztlich auch von der Klägerin nicht 

in Abrede gestellt. Insofern kann namentlich auf die Anzeige vom 18.11.1999, die 

Unterlagen zur Nutzungserweiterung in den Jahren 2010 und 2011 und insbeson-

dere die eingehenden und konsistenten Darlegungen der britischen Streitkräfte 

Bezug genommen werden. So ergibt sich bereits aus der Anzeige vom 

18.11.1999, dass der gesamte Truppenübungsplatz zum Hubschrauberanflug 

genutzt wurde und wird. Ebenso werden solche Einsätze sowohl in der Geneh-

migung vom 18.2.2010 als auch in der zugehörigen Änderungsgenehmigung vom 
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20.12.2011 – anders als Flugzeuge – ausdrücklich erwähnt und in den zugehöri-

gen Gutachten berücksichtigt. Dass dies in einer intensiveren Weise (erst) im 

Rahmen der Änderungsgenehmigung geschehen ist, ist ohne weiteres damit zu 

erklären, dass erst diese eine gleichzeitige Nutzung der Kampfdörfer und der 

sonstigen Einrichtungen des Truppenübungsplatzes bzw. einen parallelen 

Übungsbetrieb zuließ und bei den mit der Genehmigung vom 18.2.2010 zugelas-

senen neuen Nutzungen eine Luftunterstützung keine Rolle spielte. Zugleich 

zeigt der Umstand, dass gerade für den Einsatz von Hubschraubern eine eigene 

Nebenbestimmung (Nr. III.B.9) für erforderlich gehalten wurde, dass diese Nut-

zung zum damaligen Zeitpunkt zumindest einiges Gewicht hatte.  

 

Soweit die Klägerin demgegenüber aus dieser Nebenbestimmung ableiten will, 

zumindest eine Gefährdung bei Nachtflügen mit einer potenziellen Blendung sei 

auszuschließen, weil ein Hubschraubereinsatz zur Nachtzeit danach einer geson-

derten Erlaubnispflicht unterliege, greift dies schon deshalb zu kurz, weil sich im-

missionsschutzrechtliche Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) und astronomische Däm-

merung und Dunkelheit nicht decken – gerade im Winter, aber auch im Frühling 

und Herbst gehen solche tageslichtlosen oder -armen Zeiten erheblich über die 

Nachtzeit nach der TA Lärm hinaus. Angesichts dessen kann dahinstehen, ob 

diese Einschränkung ohnehin nur für solche Hubschrauber gilt, die am Flugplatz 

Bad Lippspringe starten und landen, wie es nach den Angaben von Oberstleut-

nant V. in der mündlichen Verhandlung allerdings regelmäßig, aber nicht aus-

schließlich, der Fall sein dürfte.    

 

Ferner haben die britischen Streitkräfte in beiden im Verwaltungsverfahren abge-

gebenen Stellungnahmen, insbesondere in der vom 24.9.2021, die besondere 

Bedeutung der danach regelmäßig und ganzjährig stattfindenden Hubschrau-

berübungen hervorgehoben. So heißt es in der Stellungnahme vom 24.9.2021, 

die in Rede stehenden Windenergieanlagen würden die bestehenden Luftkorrido-

re im Flugbeschränkungsgebiet ED-R 112/A, in dem taktische Hubschraube-

rübungen stattfänden, verengen und damit die Notwendigkeit erhöhen, bebaute 

Gebiete zu überfliegen, was zu größeren Risiken für Menschenleben führe, ins-
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besondere weil hier auch risikoreichere Flugmanöver stattfänden, bei denen ins-

besondere mehrere Helikopter eingesetzt und die auch bei schlechteren Wetter-

bedingungen durchgeführt würden. Dabei haben sie zugleich stets auf die Be-

sonderheiten der gerade im östlichen Bereich des ED-R 112/A geübten Kon-

turenflüge hingewiesen. Dass hierfür das spezielle Geländerelief am Hang des 

Teutoburger Waldes eine unverzichtbare und in der konkreten Örtlichkeit nicht 

austauschbare Konstante ist, ist ohne weiteres plausibel und wurde in der münd-

lichen Verhandlung selbst von Klägerseite eingeräumt. Insofern führt es aber 

entgegen ihrer Ansicht nicht auf eine herabgeminderte Schutzwürdigkeit, dass 

sich die Anlagenstandorte am Rande des ED-R befinden. Denn dieser Rand-

bereich ist wegen seiner topographischen Eigenheiten gerade für diese Flug-

manöver besonders relevant, wie sich nicht zuletzt aus den im Erörterungstermin 

und in der mündlichen Verhandlung in Ergänzung zu den schriftlichen Ausfüh-

rungen abgegebenen anschaulichen mündlichen Erläuterungen von Oberstleut-

nant V. ohne weiteres nachvollziehen lässt. Eine weitere Bestätigung ergibt sich 

aus der Schilderung, die Oberst L. in der mündlichen Verhandlung zu einem im 

letzten Jahr durchgeführten Manöver mit dem Einsatz aus Wunstorf einfliegender 

Transporthubschrauber abgegeben hat. Hierzu passt, dass in einer Vielzahl der 

in der (nur) dem Senat im Erörterungstermin (nur) zur Einsicht zur Verfügung ge-

stellten Dokumentation der Übungen mit Luftunterstützung, die auf dem Truppen-

übungsplatz Senne jedenfalls seit 2003 durchgeführt wurden, aufgeführten Fälle 

ausschließlich oder jedenfalls auch ein Hubschraubereinsatz vermerkt war. 

 

Dass diese Art der Manöver im Luftraum ED-R 112/A durch die hier geplanten 

Anlagen jedenfalls erschwert würde, erscheint dem Senat damit insgesamt plau-

sibel. Konkrete Alternativen hat auch die Klägerin nicht aufgezeigt und auch eine 

denkbare Gefahr als solche nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen. 

 

Vor diesem Hintergrund erschließt sich dem Senat auch unmittelbar das bestän-

dig betonte vitale Interesse an der Erhaltung des ED-R für die britische Nutzung 

des Truppenübungsplatzes, wobei insoweit sowohl der verteidigungspolitische 

Einschätzungsspielraum, der im konkreten Fall den britischen Gaststreitkräften 

genauso zukommt wie der Bundeswehr, als auch der Umstand berücksichtigt 
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werden muss, dass weiteren detaillierten Darstellungen militärische Geheimhal-

tungsinteressen entgegenstehen können. Dieses damit plausible besondere In-

teresse fällt bei der nachvollziehenden Abwägung entgegenstehender verteidi-

gungspolitischer Interessen bzw. des Bestehens einer konkreten Gefahr für den 

militärischen Luftverkehr zusätzlich und nicht unerheblich, letztlich sogar für sich 

genommen ausschlaggebend ins Gewicht. Insbesondere in ihrer Stellungnahme 

vom 8.12.2021, aber auch in der Verbalnote der Britischen Botschaft vom 

12.1.2024 wird hervorgehoben, dass im Rahmen der Übungsszenarien der Ein-

satz von Simulations-, Unterstützungs- und Kampfflugzeugen sowie von Hub-

schraubern und Drohnen eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung der Bo-

dentruppen auf die Einsatzrealitäten spiele. Diese erforderten einen ungehinder-

ten ED-R 112/A-Luftraum. In den drei Dimensionen von Truppenübungsplätzen 

biete das zugehörige ED-R die Fähigkeit zur sicheren Durchführung von takti-

schen Luftoperationen – „im Fall von Sennelager ist es ED-R 112A, das diesen 

sicheren Operationsraum über die physische Bodengrenze hinaus bietet“. Der 

Verlust des ED-R 112/A und die damit verbundenen Einschränkungen in Bezug 

auf eine realistische Einsatzausbildung für die Truppen zur Durchführung von 

Operationen würden danach die Fähigkeit von Sennelager, die gesamte militä-

rische Ausbildung einschließlich der integrierten und damit kombinierten Boden- 

und Luftübungen im Rahmen des Konzeptes der regionalen Drehkreuze für das 

Vereinigte Königreich infrage stellen. 

 
V. Der Senat konnte zwischen den einzelnen Anlagen in der aus dem Tenor er-

sichtlichen Weise differenzieren, obwohl die Klägerin insoweit einen einheitlichen 

Genehmigungsantrag gestellt hat. Dieser ist aber objektiv teilbar (vgl. auch § 67 

Abs. 9 Satz 2 BImSchG), zumindest im Grundsatz bestünden keine Bedenken, 

für jede der Anlagen einen eigenen Genehmigungsantrag zu stellen. Ob dies so 

oder in gebündelter Form wie hier geschieht, ist jedenfalls grundsätzlich keine 

rechtliche, sondern vornehmlich eine praktische oder wirtschaftliche Frage, die 

die insoweit verfügungsberechtigte Antragstellerin autonom zu beantworten hat. 

Zugleich ist die Genehmigungsbehörde aber grundsätzlich an die von der Antrag-

stellerin getroffene Entscheidung gebunden und deshalb auch nicht berechtigt, 
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diese zu modifizieren. Dies gilt entsprechend für ein gegebenenfalls nachfolgen-

des gerichtliches Verfahren. 

 

Vgl. Jarass, BImSchG, 14. Aufl. 2022, § 10 Rn. 
27 ff.; zum Baugenehmigungsverfahren BeckOK, 
BauO NRW 2018, 16. Edition, § 74 Rn. 14 ff.  

 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist aber jedenfalls bei objektiver Teilbar-

keit anzunehmen, wenn und soweit die Antragstellerin bzw. die Klägerin hinrei-

chend eindeutig zu erkennen gibt, zur Vermeidung einer vollständigen Ablehnung 

auch eine Teilgenehmigung zu erstreben, wenn etwaige Genehmigungshinder-

nisse – wie hier – nur einem abgrenzbaren Teil des von ihr geplanten Gesamtvor-

habens entgegenstehen sollten. Diese Voraussetzungen liegen zumindest für 

das Klageverfahren vor. Die Klägerin hat schon mit ihrer Antragstellung in der ur-

sprünglich erhobenen Untätigkeitsklage klargestellt, dass sie auch mit einer Teil-

genehmigung einverstanden ist. Denn mit diesem Antrag hatte sie lediglich die 

Bescheidung hinsichtlich zweier der insgesamt 13 Anlagen begehrt. Schon des-

halb letztlich nicht mehr anzunehmende Zweifel wären aber spätestens mit ihrem 

Schriftsatz vom 9.2.2024 ausgeräumt worden. Darin hat die Klägerin deutlich 

gemacht, dass sie mit der Teilung ohne Einschränkungen einverstanden ist, in-

dem sie geltend gemacht hat, der Beklagte habe seine mit Inkrafttreten des § 2 

EEG (nach Auffassung der Klägerin) bestehende Verpflichtung nicht erfüllt zu 

prüfen, ob die Gefahrenprognose „auch für alle Anlagen zutrifft und den geltend 

gemachten Gefahren weder durch eine Verschiebung noch durch einen Teilver-

zicht der Anlagen begegnet werden kann.“ 

 

Dieser „Teilverzicht“ im Sinne eines nicht notwendig alle, sondern auch weniger 

Anlagen einbeziehenden Begehrens muss sich im Anschluss an die Erörterungen 

im gerichtlichen Erörterungstermin am 20.11.2023 zumindest auch auf die da-

mals schon vom Senat angedeutete unterschiedliche Betrachtungsmöglichkeit in 

Abhängigkeit davon, ob die Anlagenstandorte innerhalb oder außerhalb des ED-

R 112/A liegen, beziehen. Daher ist die tenorierte Neubescheidung hinsichtlich 

der WEA 03 – 09 mit hinreichender Sicherheit vom Willen der Klägerin getragen 

und im Klageantrag als Minus enthalten. 
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VI. Dem damit für die Windenergieanlagen 03 – 09 bestehenden Anspruch auf 

Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts steht 

schließlich nicht entgegen, dass diese erneute Bescheidung bereits jetzt offen-

sichtlich nur eine erneute Ablehnung der Genehmigung sein könnte. Gründe, die 

einer Genehmigung von vornherein und offensichtlich entgegenstehen, sind viel-

mehr auch unter Würdigung der Ausführungen des Beklagten im Schriftsatz vom 

1.2.2024 nicht zu erkennen.  

 

1. Insbesondere stehen raumordnerische Vorgaben (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, 

§ 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB, § 4 Abs. 2 ROG) einer Genehmigung jedenfalls 

nicht offensichtlich entgegen. Ein solches Offensichtlichkeitsverdikt schließen 

letztlich bereits die unübersichtlichen und kleinteiligen Ausnahmemöglichkeiten 

aus, die nach den Vorstellungen des zur Umsetzung des Plansatzes gedachten 

sogenannten Lenkungserlasses vom 21.9.2023 keinen raumordnerischen Ziel-

konflikt verursachen sollen. Namentlich liegt nach dessen Ziffer 1. im Falle der – 

hier jedenfalls nicht von vornherein auszuschließenden (vgl. hierzu näher unten 

unter c) – Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens kein Widerspruch zu dem 

Steuerungsziel während der Übergangszeit vor. Hierauf geht der Beklagte in den 

immerhin gut zehn Seiten, die er dem Thema widmet, mit keinem Wort ein. 

 

Unabhängig davon erscheint es mindestens fraglich, dass es sich bei dem Plan-

satz 10.2-13 des Entwurfs der 2. Änderung des Landesentwicklungsplans (im 

Folgenden LEP-E) tatsächlich um ein – von dem Beklagten dann zu beachten-

des – Ziel der Raumordnung handelt (dazu nachfolgend b); im Übrigen dürfte der 

LEP-E insoweit unzulässiger Weise ein Ausschlusskonzept verfolgen, wie es seit 

dem 1.2.2024 für neue Flächennutzungs- und Raumordnungspläne nicht mehr 

zur Verfügung stehen dürfte (dazu a). Jedenfalls käme ernsthaft in Betracht, dass 

es bis zur erneuten Entscheidung des Beklagten eine Positivausweisung durch 

die Standortkommunen im Sinne der Vorgabe in 10.2-13 Abs. 1 LEP-E geben 

könnte, wie es die Klägerin unter Hinweis auf einen schon existierenden Aufstel-

lungsbeschluss der Stadt Detmold und entsprechende Planungen der Stadt 
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Horn-Bad Meinberg in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen geltend 

gemacht hat (unten c).  

 

a) Aus dem Plansatz 10.2-13 LEP-E dürfte sich schon grundsätzlich kein beacht-

liches, dem Vorhaben der Klägerin entgegenstehendes Ziel der Raumordnung er-

geben. Der Beklagte verkennt insoweit in Teilen den von der Klägerin zu Recht 

betonten Paradigmenwechsel. Denn eine Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB, die einem Windenergievorhaben als solchem als öffent-

licher Belang entgegensteht, kommt neuen Plänen auch in einer Übergangspha-

se nicht mehr zu, insoweit greifen allein die baurechtlichen Vorschriften. Das voll-

zieht der LEP-Entwurf indes so nicht nach, obwohl er nach § 245e Abs. 1 BauGB 

solche Ausschlusswirkungen nur dann haben könnte, wenn er vor dem 1.2.2024 

in Kraft getreten wäre. Davon geht aber auch der Beklagte zu Recht nicht aus. 

Eine entsprechende Kompetenz kann der Landesplaner bei späteren Plänen 

nach der gesetzlichen Systematik auch mit der Formulierung von „Zielen“ nicht 

statuieren. Dies käme einer ihm nicht zukommenden „Selbstermächtigung“ 

gleich. Für die grundlegende rechtliche Systematik kommt es dann aber, anders 

als der Beklagte offenbar meint, nicht darauf an, ob das konkrete Vorhaben der 

Klägerin nach baurechtlichen Maßstäben zulässig ist oder nicht. 

 

b) Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 

Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder 

zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung 

und Sicherung des Raumes. Als Steuerungsinstrument müssen sie zudem sach-

lich und räumlich konkretisiert und Ausdruck der landesplanerischen Ordnungs-

vorstellung für den gesamten Planungsraum sein. 

 

Vgl. dazu BVerwG, Urteile vom 16.3.2006 - 4 A 
1075.04 -, BVerwGE 125, 134 = juris Rn. 64 ff., 
und vom 15.5.2003 - 4 CN 9.01 -, BRS 66 Nr. 4; 
OVG NRW, Urteile vom 20.11.2018 - 2 A 
1676/17 -, BauR 2019, 1085 = juris Rn. 59, und 
vom 6.6.2005 - 10 D 145/04.NE -, BRS 69 Nr. 2.  
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Des Weiteren ist hinsichtlich der Überprüfung einer raumordnungsrechtlichen Ab-

wägungsentscheidung der lediglich rahmensetzende Charakter der Raumord-

nung im Blick zu behalten. Raumordnungspläne bedürfen in aller Regel der wei-

teren Konkretisierung – etwa durch eine fachplanungsrechtliche Entscheidung –, 

um zu genauen Festlegungen für einzelne raumbedeutsame Maßnahmen zu ge-

langen, durch die grundrechtlich geschützte Belange konkret betroffen werden 

können. Je konkreter raumordnungsrechtliche Festlegungen sind, umso höher 

sind die Anforderungen, die an die Ermittlungstiefe und die Abwägungsdichte 

einer raumplanerischen Zielfestlegung zu stellen sind. Vor diesem Hintergrund ist 

es im Hinblick auf das rechtsstaatliche Abwägungsgebot nicht zu beanstanden, 

wenn die Maßstäbe der Abwägungskontrolle ebenenspezifisch bestimmt werden 

und dem Plangeber einer höherstufigen Planung ein größerer administrativer Ge-

staltungsspielraum eingeräumt wird. 

 

So BVerfG, Beschluss vom 20.2.2008 - 1 BvR 
2722/06 -, NVwZ 2008, 780 = juris Rn. 57, m. w. 
N. 

 

Verbindlich sind solche Vorgaben, die Letztentscheidungen der Landesplanung 

sind, über die sich die Regionalplanung und die gemeindliche Bauleitplanung 

nicht mehr durch eine eigene Abwägungsentscheidung hinwegsetzen dürfen und 

die ihre Rechtfertigung aus spezifisch landesplanerischen Gründen beziehen. 

 

Vgl. OVG NRW, Urteile vom 20.11.2018 - 2 A 
1676/17 -, BauR 2019, 1085 = juris Rn. 67, und 
vom 21.4.2014 - 10 D 21/12.NE -, BRS 83 Nr. 53 
= juris Rn. 113 ff. 

 

Um ein Ziel annehmen zu können, muss die Planaussage daher so bestimmt 

oder zumindest bestimmbar gefasst sein, dass sie im Rahmen ihrer inhaltlichen 

Reichweite die abschließende Abwägung gleichsam vorwegnimmt. Für die Be-

stimmtheit und Bestimmbarkeit sowie den materiellen Gehalt des Plansatzes 

kommt es darauf an, was ihm durch Auslegung, also nach seinem objektiven Er-

klärungsgehalt, als verbindliche Vorgabe zu entnehmen ist. 
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Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.2010 
- 4 C 8.10 -, NVwZ 2011, 821 = juris Rn. 8 ff. 

 

Der Zielqualität eines raumordnerischen Plansatzes steht dabei nicht grundsätz-

lich entgegen, dass er Sollvorschriften enthält und Ausnahmen zulässt. Im Rah-

men der Landes- oder Regionalplanung kann der Plangeber bei der Formulierung 

des Planziels, ohne dass die Qualität der Regelung als Ziel der Raumordnung in 

Frage stünde, je nach den erkannten planerischen Bedürfnissen Zurückhaltung 

üben, um den planerischen Spielraum auf der untergeordneten Planungsebene 

zu schonen. Relativiert der Plangeber den Verbindlichkeitsanspruch seiner Pla-

nungsaussage dadurch, dass er Ausnahmen von der getroffenen Regelung for-

muliert, wird damit nicht ohne Weiteres die abschließende Abwägung auf eine 

andere Planungsebene verlagert. Es ist ihm grundsätzlich unbenommen, selbst 

zu bestimmen, wie weit die Steuerungswirkung reichen soll, mit der die von ihm 

vorgegebenen Ziele Beachtung beanspruchen. Von der Festlegung eines Ziels 

der Raumordnung kann allerdings keine Rede mehr sein, wenn die entsprechen-

de Planaussage eine so geringe Dichte aufweist, dass sie die abschließende pla-

nerische Abwägung nicht vornimmt. 

 

Vgl. BVerwG, Urteile vom 22.6.2011 - 4 CN 4.10 
-, BRS 78 Nr. 1 = juris, vom 16.12.2010 - 4 C 
8.10 -, NVwZ 2011, 821 = juris Rn. 9, und vom 
18.9.2003 - 4 CN 20.02 -, BVerwGE 119, 54 = ju-
ris Rn. 26, 30 m. w. N.; OVG NRW, Urteile vom 
21.4.2014 - 10 D 21/12.NE -, NuR 2016, 43 = ju-
ris Rn. 117, vom 18.10.2013 - 10 D 4/11.NE -, ju-
ris Rn. 43, vom 25.1.2010 - 7 D 97/09.NE -, 
BRS 76 Nr. 42 = juris Rn. 48, und vom 6.6.2005 
- 10 D 145/04.NE -, BRS 69 Nr. 2 = juris Rn. 74. 

 

Soweit Bestimmungen der Raumordnung eine Regel-Ausnahme-Struktur aufwei-

sen, genügen sie den Anforderungen an eine bindende Zielvorgabe daher nur 

dann, wenn der Plangeber neben den Regelvoraussetzungen auch die Ausnah-

mevoraussetzungen mit hinreichender tatbestandlicher Bestimmtheit oder Be-

stimmbarkeit selbst festlegt, sodass dem Plangeber auf der nachgeordneten Pla-

nungsebene die Identifizierung eines raumordnerischen Ausnahmefalls möglich 

ist. 
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Vgl. BVerwG, Urteil vom 18.9.2003 - 4 CN 20.02 
-, BVerwGE 119, 54 = juris Rn. 30; OVG NRW, 
Urteil vom 21.4.2014 - 10 D 21/12.NE -, NuR 
2016, 43 = juris Rn. 119. 

 

Ausgehend hiervon scheitert die Zielqualität des Plansatzes 10.2-13 LEP-E nach 

dem derzeitigen Entwurfsstand zum einen daran, dass sich die in dessen Abs. 3 

angesprochenen „Kernpotenzialflächen“ dem LEP-E nicht mit hinreichender Be-

stimmtheit entnehmen lassen. Eine nähere Umschreibung findet sich weder in 

dem Plansatz noch in dessen Erläuterung oder in der Begründung. Damit fehlt es 

auf der Ebene der Landesplanung an jeglicher räumlicher Konkretisierung und 

damit an Ansätzen für seine hinreichende Bestimmtheit. 

 

Soweit der Beklagte darauf verweist, aus dem Plan und Begründung ergebe sich 

eindeutig der Bezug auf eine entsprechende Karte des LANUV, steht dem schon 

entgegen, dass weder im Plansatz 10.2-13 LEP-E und seinen Erläuterungen – 

anders als etwa in den Erläuterungen zu den Plansätzen 10.2-2, 10.2-6 und 10.2-

8 – noch in der Begründung das LANUV Erwähnung finden. Selbst die Erwäh-

nungen im Zusammenhang mit anderen Plansätzen beschränken sich dabei aber 

auf eine vom LANUV erstellte Studie „Fachbericht 142 Flächenanalyse Winden-

ergie Nordrhein-Westfalen“, die eine landesweite Kartendarstellung solcher Zo-

nen nicht umfasst.  Das gilt auch für den Lenkungserlass vom 21.9.2023. Eine 

nur dort zu findende konkretisierende Bezeichnung dürfte aber ohnehin kaum 

ausreichen, da er nicht Teil des Planes ist, nicht vom Träger der Landesplanung 

stammt und jedenfalls nicht den Publizitäts- und Authentizitätsanforderungen ent-

spricht, die an eine verbindliche Raumordnungs- oder Landesplanung zu stellen 

sind (vgl. §§ 14, 17 LPlanungsG).  

 

Es lässt sich, nachdem eine möglicherweise gemeinte Karte mit einigem Recher-

cheaufwand zu ermitteln sein mag (zu den unmittelbaren Planungsunterlagen ge-

hört sie nicht, sondern nur die Studie des LANUV, auf der sie beruhen soll, die in 

der Studie selbst aber wiederum so nicht zu finden ist), mit keinerlei Garantie 

feststellen, dass dies die vom Landesplaner in seine Überlegungen tatsächlich 
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einbezogene Karte sein könnte bzw. (was zu fordern sein dürfte) zweifelsfrei ist. 

Dagegen dürfte nicht zuletzt sprechen, dass die Karte einen Stichtag 1.12.2023 

nennt und schon deshalb kaum der Verlinkung des bereits am 21.9.2023 in Kraft 

getretenen Lenkungserlasses entsprechen kann. Dahinstehen kann deshalb, ob 

die in der auf anderem Wege aufgerufenen Karte enthaltenen schraffierten Flä-

chen eine hinreichende Gebietsschärfe erreichen. 

 

Im Übrigen sollen die Kernpotenzialflächen nach der Erläuterung des Plansatzes 

auch nicht als solche zur Verfügung stehen, sondern nur „anteilig zu den von der 

Landesregierung vorgegebenen Teilflächenzielen“ und „in einem Umfang heran-

gezogen (werden), dass die Zielmarke von 200 Anlagen pro Jahr auch bereits in 

2023 auf insgesamt 9.000 ha sicher ermöglicht“ wird. Das jedenfalls ist so weder 

bestimmt noch bestimmbar, zumal der LEP erst frühestens 2024 in Kraft treten 

wird. 

  

Zum anderen tritt dieser – unbestimmte – Plansatz nach 10.2-13 LEP-E auch 

noch automatisch hinter Flächenkonzepte der Regionalplanung bzw. deren Ent-

wurf oder Vorentwurf zurück, die teilweise noch nicht existieren und schon des-

halb vom Landesplaner nicht – geschweige denn endgültig – abgewogen sein 

können. Allein die Erwartung, der jeweilige Regionalplaner werde im Sinne des   

Landesplaners handeln, reicht jedenfalls dann nicht aus, wenn – wie hier – keine 

hinreichenden Abwägungsparameter auf Ebene der Landesplanung vorgegeben 

werden. Zudem kommen je nach Fortschreiten der (Regional-)Planung unter-

schiedliche Flächenausweisungen in Betracht – dass der Landesplaner diese je-

weils und ohne ihre Kenntnis abschließend abgewogen haben könnte, ist allen-

falls eine Fiktion.     

 

Schließlich enthalten sich die Plansätze des LEP nebst Erläuterung und Begrün-

dung jeglicher näherer Konturierung der im Plansatz 10.2-13 Abs. 4, letzter Halb-

satz enthaltenen Ausnahme, wonach der Ausschluss außerhalb der in Abs. 1 - 3 

angesprochenen Bereiche dann nicht gelten soll, wenn das Steuerungsziel „an-
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derweitig gewahrt“ wird. Damit dürfte schon diese Ausnahmeregelung die Aner-

kennung eines Zieles der Raumordnung ausschließen, weil sie die hierfür gelten-

den Anforderungen offensichtlich nicht erfüllt. 

 

c) Selbst wenn man gleichwohl einen beachtlichen Zielkonflikt zwischen dem Vor-

haben der Klägerin und der Landesplanung unterstellte, rechtfertigte das nicht die 

Prognose, die Weiterführung des Genehmigungsverfahrens werde unausweich-

lich in eine erneute Ablehnung münden. Denn es ist jedenfalls nicht auszuschlie-

ßen, dass die betroffenen Städte und Gemeinden durch eine (isolierte) Positiv-

ausweisung dieser Flächen im Einklang mit dem Plansatz 10.2-13 Abs. 1 LEP-E 

und § 245e BauGB dem Vorhaben eine tragfähige planerische Grundlage ver-

schaffen oder im Sinne der in Ziffer 1. des Lenkungserlasses enthaltenen Aus-

nahme ihr gemeindliches Einvernehmen erteilen. Der Beklagte ist jedenfalls der 

Darstellung der Klägerin, die Stadt Detmold habe bereits einen entsprechenden 

Aufstellungsbeschluss gefasst und die Stadt Horn-Bad Meinberg plane dies, nicht 

entgegengetreten, sondern hat dies lediglich – unzutreffend – als unerheblich be-

zeichnet. Die Gemeinde Schlangen hat zu den Anlagen auf ihrem Gemeindege-

biet ohnehin das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  

 

d) Demgegenüber kann der vom Beklagten „für möglich gehaltene“, also ersicht-

lich nicht offensichtliche, Verstoß gegen Ziel 10.2-6 LEP-E nach Aktenlage wei-

testgehend ausgeschlossen werden. Gemäß der umfangreichen Stellungnahme 

des Landesbetriebs Wald und Holz NRW vom 13.8.2021 liegen die Anlagen-

standorte in Nadelwäldern und/oder Kalamitätsflächen oder auf Wiesen. Durch-

greifende Bedenken hatte er schon nach alter Rechtslage, die für eine Inan-

spruchnahme von Waldflächen deutlich restriktiver war, jedenfalls für die hier in 

Rede stehenden Anlagen nicht.  

 

… 


